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Executive Summary
Der Abbau unnötiger bürokratischer Hürden ist ein zentrales politisches Ziel in 
Deutschland und der Europäischen Union (EU), um Wachstum und Beschäftigung zu 
fördern. Die hohe Regulierungsdichte auf EU-, Bundes- und Landesebene verursacht 
oft Doppelungen, Überschneidungen oder gar Widersprüche, die den Aufwand für die 
Wirtschaft erhöhen und die Rechtssicherheit beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund 
beauftragte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) diese Machbarkeitsstudie zur 
Entwicklung einer KI-Anwendung, die laufend Potentiale zur Vereinfachung bestehen-
der sowie neuer Regelungen identifiziert und bei der Rechtsbereinigung unterstützt.

Die Studie zeigt, dass eine solche KI-gestützte Anwendung realisierbar 
ist, sofern die erforderlichen technischen und organisatorischen Rah-
menbedingungen geschaffen werden:

01.� �Erfassen geltender Regelungen: Für eine belastbare KI-Analyse ist eine 
umfassende, aktuelle und qualitätsgesicherte Datenbasis der gelten-
den Regelungen und ihrer Auslegungen essenziell. Die Vielzahl und 
Heterogenität relevanter Datenquellen sowie Zugriffsbeschränkungen 
erschweren dabei eine vollständige Abdeckung. Zur praktischen Umset-
zung empfiehlt die Studie daher, zunächst auf frei zugängliche staatliche 
Rechtsnormen zu fokussieren.

02. �Geeigneter methodischer Ansatz: Die Studie ermittelt zentrale Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche KI-gestützte Identifikation und Ana-
lyse der Vereinfachungspotentiale und schlägt geeignete methodische 
Ansätze vor. Zu den Voraussetzungen gehören die Fähigkeit, Rechtstexte 
kontextsensitiv zu analysieren, darauf aufbauend Geltungsbereiche und 
Regelungen rechtlich sachgerecht zu vergleichen sowie die Ergebnisse 
nachvollziehbar und überprüfbar zu begründen. Die möglichen metho-
dischen Ansätze kombinieren dazu mehrere KI-Verfahren. Dabei wer-
den kurze, mit Kontext angereicherte Textpassagen von Rechtsnormen 
automatisiert vorausgewählt, mithilfe von Sprachmodellen miteinander 
verglichen und die Ergebnisse für die Qualitätssicherung mit weiteren 
Informationen angereichert. 

03. �Verlässlichkeit der Ergebnisse: Eine hohe Verlässlichkeit der vor-
geschlagenen Ansätze lässt sich durch geeignete automatisierte Vorbe-
reitungs- und Validierungsschritte erzielen. Ergänzend dazu bleibt eine 
manuelle Überprüfung der KI-Ergebnisse durch die zuständige Fach
ebene unerlässlich.  

Für die mögliche Entwicklung sollte ein iteratives und modulares Vorgehen gewählt 
werden, bei dem zuerst ein oder mehrere Prototypen für Kernfunktionalitäten in kurzer 
Zeit umgesetzt und vom BMF direkt erprobt werden. Bei Funktionalitäten, die nicht 
primär die Regelungsvereinfachung, sondern übergreifend die Rechtsetzung betreffen, 
sollten Synergien mit bestehenden nationalen und europäischen Initiativen wie E-Gesetz-
gebung und Legislation Editing Open Software (LEOS) gesucht werden. 

Langfristig hat die KI-basierte Analyse das Potential, sowohl einen substanziellen Beitrag 
zum Bürokratieabbau zu leisten als auch den manuellen Aufwand bei der Erarbeitung 
von Gesetzen zu reduzieren.
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01. Einleitung 
Der Abbau unnötiger bürokratischer Hürden ist ein zentrales politisches Ziel in 
Deutschland, um Wachstum und Beschäftigung nachhaltig zu stärken (Die Bundes-
regierung, 2025; Nationaler Normenkontrollrat, 2024a, S. 82ff.). Auch die Europäische 
Kommission (Europäische Kommission, 2025a; von der Leyen, 2024) verweist auf den 
Bedarf an Vereinfachung, Konsolidierung und Kodifizierung der Rechtsvorschriften, 
um Überschneidungen und Widersprüche zu beseitigen und gleichzeitig hohe Stan-
dards zu wahren und hat zu diesem Zweck bereits erste vereinfachende Rechtsakte 
vorgeschlagen (Europäische Kommission, 2025a). Die rasanten Fortschritte im Bereich 
Künstlicher Intelligenz (KI) und deren zunehmender Einsatz in der öffentlichen Ver-
waltung und im rechtlichen Kontext legen nahe, dass KI-Methoden dabei maßgeblich 
unterstützen können (vgl. Tabelle 1).

Vor diesem Hintergrund beauftragte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) die 
vorliegende Machbarkeitsstudie. Sie untersucht, inwieweit eine KI-Anwendung ver-
lässlich und laufend Vereinfachungspotentiale bestehender und neu vorgeschlagener 
Regelungen ermitteln und bei der Bereinigung des Rechts unterstützen kann. Zu den 
möglichen Anwendungsfällen zählen die Unterstützung bei der Erstellung von Geset-
zesentwürfen und Stellungnahmen, die laufende Überprüfung neuer oder geänderter 
Regelungen, die Analyse möglicher Vereinfachungen für bestimmte Zielgruppen sowie 
eine umfassende Rechtsbereinigung (siehe Abschnitt 10.02). 

Die etwaige KI-Anwendung ist als unterstützendes Werkzeug für die Ressorts der Bun-
desregierung angedacht, wobei die Verantwortung und Entscheidungsbefugnis unein-
geschränkt bei der zuständigen Fachebene verbleiben. Alle KI-generierten Ergebnisse, 
wie identifizierte Verdachtsfälle auf Vereinfachungspotentiale, müssen daher von den 
Beschäftigten eines Ressorts überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zudem 
gelten hohe Anforderungen an Verlässlichkeit, Erklärbarkeit und Verifizierbarkeit der 
KI-Ergebnisse. Schließlich sollte die mögliche Anwendung auch für die Analyse ver-
traulicher Dokumente, wie etwa unveröffentlichter Gesetzesentwürfe, geeignet sein.

Die Machbarkeit wird anhand ausgewählter KI-basierter Kernfunktionalitäten unter-
sucht, die für die mögliche Anwendung als essenziell eingestuft werden. Sie umfassen 
die Ermittlung von Regelungen mit überlappendem Geltungsbereich und anschließende 
Identifikation der Vereinfachungspotentiale in diesen Regelungen. Der methodische 
Ansatz der Studie kombiniert dabei interdisziplinäre Forschungs- und Anwendungsper-
spektiven aus den Bereichen Rechtsetzung und Künstlicher Intelligenz. Grundlage der 
Ergebnisse sind eine Auswertung aktueller wissenschaftlicher Publikationen, Einschät-
zungen relevanter Fachexpertinnen und Fachexperten sowie punktuelle prototypische 
Tests vielversprechender Ansätze. 

Die Studie wurde unter Federführung von d-fine in Kooperation mit A&O Shearman, 
dem Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (Fraunhofer 
IAIS), Lexemo sowie Prof. Dr. Florian Möslein (Institut für das Recht der Digitalisierung) 
durchgeführt und erstreckte sich über ca. sechs Monate (Mitte August 2024 bis Ende 
Januar 2025). 
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Ausgewählte Initiativen mit Bezug zu dieser Studie

Deutschland Zum Thema „Modernisierung des Rechtsetzungskreislaufs“ führt 
die Bundesregierung zahlreiche Projekte, wie die E-Gesetzgebung 
(Verwaltung Innovativ, 2023b), E-Verkündung (Der Beauftragte der 
Bundesregierung für Informationstechnik, 2025) und das Neue Re-
chtsinformationssystem des Bundes (kurz NeuRIS (Bundesministe-
rium für Justiz, 2024)) durch, um den Gesetzgebungsprozess von der 
Vorphase bis zur Verkündung und dem Vollzug zu digitalisieren.1 

Der NKR sieht großes Potential für den Einsatz von KI-Methoden in 
der Gesetzgebung, etwa bei der Erfüllung von Routineaufgaben sowie 
in der frühen Phase der Erarbeitung von Rechtstexten, um die Voll-
zugs- und Digitaltauglichkeit zu verbessern und unnötige Bürokratie 
zu vermeiden (Nationaler Normenkontrollrat, 2024b). Exemplarisch 
wurde mit Hilfe von KI-Methoden das Kostenbarometer Regulatorik 
(Kostbar) erstellt (Deloitte, 2021).

EU LEOS (Legislation Editing Open Software) (Europäische Kommission, 
2025c) ist ein Web-Tool zur Unterstützung der Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften in der EU. In zwei Studien (Fitsilis, Mikros, & Leventis, 
2024; Palmirani, Vitali, Van Puymbroeck, & Nubla Durango, 2022) wurde 
untersucht, wie LEOS durch KI-basierte „smarte Funktionalitäten“ erwei- 
tert werden könnte und skizziert eine Roadmap für deren Umsetzung.

Publio (Europäische Union, 2025a), der virtuelle Assistent des Amts 
für Veröffentlichungen, unterstützt Nutzende in Form eines mehr-
sprachigen Chatbots u.  a. bei der Suche nach Inhalten in EUR-Lex. Er 
nutzt Microsoft Language Understanding (LUIS) (Microsoft, 2025) in 
Kombination mit einem großen generativen Sprachmodell (Europä- 
ische Union, 2023).

 Tabelle 1: Ausgewählte Initiativen mit Bezug zu dieser Studie

1 Für einen detaillierten Überblick siehe z. B. Nationaler Normenkontrollrat (2023, S. 29ff.).

Zur besseren Übersicht ist die Studie in sechs Kapitel sowie mehrere Anhänge geglie-
dert. Kapitel 02 analysiert die Bereitstellung von Regelungen und Auslegungshilfen als 
Wissensbasis für die etwaige KI-Anwendung, zeigt zentrale Herausforderungen auf und 
gibt Handlungsempfehlungen. Kapitel 03 widmet sich der Machbarkeit der Identifika-
tion der Vereinfachungspotentiale wie Doppelungen, Widersprüchen und Inkonsisten-
zen mit KI, legt die Anforderungen an KI-basierte Methoden dar und schlägt konkrete 
methodische Ansätze vor. Kapitel 04 bewertet die Verlässlichkeit der erzielbaren KI-Er-
gebnisse anhand theoretischer Analysen und prototypischer Tests. Kapitel 05 analysiert 
die Möglichkeiten KI-gestützter Vorschläge zur Rechtsbereinigung. Darauf aufbauend 
skizziert Kapitel 06 eine Roadmap zur möglichen Umsetzung der Anwendung; die zu-
gehörige Kostenschätzung ist im Abschnitt 10.07 dokumentiert. Ergänzend enthalten 
die Anhänge ein Glossar (Abschnitt 10.01), eine Übersicht der ersten Anwendungsfälle 
(Abschnitt 10.02) sowie weitere Informationen zu den in den Hauptkapiteln dargestell-
ten Analysen (Abschnitte 10.03 bis 10.06).
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02. Juristische Wissensbasis einer  
KI-Anwendung bereitstellen
Um mögliche Vereinfachungen in bestehenden Normen zu erkennen, benötigt eine 
KI-Anwendung aktuelles und umfassendes Wissen über die geltenden Regelungen. 
Zugleich darf sie nur solche Vorschriften berücksichtigen, die von regelungsbefugten 
Normgebern wie Parlamenten, Behörden oder nicht-staatlichen Organisationen, soweit 
ihnen Normsetzungsbefugnis verliehen worden ist, erlassen wurden. Für eine fundierte 
Analyse und Qualitätssicherung sind zudem Auslegungshilfen wie Rechtsprechung 
und Gesetzesbegründungen wichtig. Dieses Kapitel untersucht daher die verfügbaren 
juristischen Datenquellen2  hinsichtlich ihrer Eignung und Möglichkeit der Einbindung 
in die etwaige KI-Anwendung.

02.01 Klassifizierung von Normen und Auslegungen

Das Recht wird von einer Vielzahl von Rechtsnormen auf EU-, Bundes- und Länderebe-
ne geprägt. Zusätzlich existieren teilweise bindende Vorschriften der Behörden wie des 
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der Berufsgenossenschaften 
sowie weiterer Organisationen, wie der Internationalen Organisation für Wertpapier-
aufsicht (IOSCO). Für die Zwecke dieser Machbarkeitsstudie schlagen wir folgende 
Klassifizierung der relevanten Normen und Auslegungshilfen vor:

Ebene Erläuterung

1. (Stamm-)Gesetze und  
Basisrechtsakte

Auf der EU-Ebene zählen hierzu Verordnungen, Richtlinien und  
Beschlüsse. Auf nationaler Ebene umfassen sie Bundes- und  
Landesgesetze (einschließlich der Umsetzungsgesetze euro- 
päischer Richtlinien). Beispiele sind: 

•	Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)3

•	Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD)4 

•	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)5

2. Nachgelagerte Regelungen 
sowie Normen und Standards

Hierzu zählen alle Regelungen, die auf Grundlage von Gesetzen und 
Basisrechtsakten erlassen werden und die dort enthaltenen Regelungen 
im Detail ausgestalten oder ihre Durchführung regeln, wie delegierte 
Rechtsakte, Durchführungsrechtsakte und -verordnungen, Rechtsver-
ordnungen, Verwaltungsvorschriften und -richtlinien (z. B. allgemeine 
Verwaltungsvorschriften, Rundschreiben, Erlasse und Leitlinien von 
Behörden) sowie technische Normen und Standards. Beispiele sind:

•	Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte zur DSGVO

•	EDSA-Leitlinien und Empfehlungen

•	BSI-Standard 200-2 „IT-Grundschutz“

•	DIN- oder ISO-Normen

3. Rechtsprechung  (Judikative 
Auslegung)

Hierzu zählen Urteile und Beschlüsse europäischer und deutscher 
Gerichte, die zur Auslegung und Konkretisierung der Rechtsnormen 
beitragen.

2 �Die bisherigen Erkenntnisse zur Nutzung Künstlicher Intelligenz im Rechtskontext zeigen, dass KI-Mo-
delle allein auf Basis ihres inhärenten Trainingswissens nicht in der Lage sind, verlässliche Antworten 
auf komplexe rechtliche Fragestellungen zu liefern (siehe z. B. die Studie von Dahl et al. (2024)). Um das 
Vereinfachungspotential von Regelungen identifizieren zu können, muss die etwaige KI-Anwendung 
daher einen möglichst umfassenden Zugriff auf die juristische Datenbasis haben.

3 Verordnung (EU) 2016/679, ABl. (EU) L 119 vom 4.5.2016, S. 1–88 (aktuell geltende Fassung).
4 Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. (EU) L, 2024/1760, 5.7.2024 (aktuell geltende Fassung).
5 �Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen 

in Lieferketten, BGBl. 2021 I S. 2959 (aktuell geltende Fassung).
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Die Machbarkeitsanalyse fokussiert sich in den folgenden Kapiteln primär auf Rechts-
normen der Ebene 1, da diese die Rechtsgrundlage für nachgelagerte Regelungen darstel-
len und damit den größten Einfluss auf den bürokratischen Aufwand haben. Ergänzend 
werden nachgelagerte Regelungen der Ebene 2 berücksichtigt. Für eine präzise Inter-
pretation und Anwendung der Gesetze werden Gesetzesbegründungen und behördliche 
Auslegungen sowie Rechtsprechung und ggf. juristische Literatur (Ebenen 3 und 4) als 
Auslegungshilfen berücksichtigt, um etwaige Unklarheiten aufzudecken und zu klären. 

02.02 Analyse und Bewertung möglicher Datenquellen

4. Juristische Literatur, Kommen-
tare und Auslegungshilfen von 
Normgebern

Diese Quellen dienen als Auslegungshilfen und umfassen insbe-
sondere Interpretationshilfen, die direkt vom Normgeber veröffentlicht 
werden, juristische Kommentare zu den Regelungen und sonstige 
relevante juristische Fachliteratur. Zu diesen Quellen zählen auch 
Gesetzesbegründungen.

Tabelle 2: Klassifizierung von Regelungen und Auslegungshilfen im Kontext der Studie

Datenquelle Staatl. RIS Legislative Amtsblätter Behörden Gerichte NSO juris/beck-o.

EU    B     L EU    B     L EU    B     L EU    B     L EU    B     L

Ebene

1. (Stamm-) Gesetze 
und Basisrechtsakte

1       1       1

2. Nachgelagerte 
Regelungen

2. Regelungen Nicht- 
Staatlicher Normgeber

3. Gerichtsurteile

                 

4. Auslegungshilfen 
Normgeber

4. Auslegungshilfen 
Nicht-Normgeber

Hinweise:

1 �In den Parlamentsdatenbanken sind in der Regel keine verkündeten Fassungen der Gesetze und Basisrechtsakte enthalten.

Vollständigkeit:       Stark lückenhaft      Weitestgehend vollständig

6 �Zu den betrachteten staatlichen Rechtsinformationssystemen gehören EUR-Lex, Gesetze-im-Internet, Verwaltungs-
vorschriften-im-Internet, Rechtsprechung-im-Internet sowie die Rechtsportale der Länder (z. B. RECHT.NRW.DE oder 
BAYERN.RECHT).

Abkürzungen:

Staatl. RIS	 Staatliche Rechtsinformationssysteme6

NSO	� Offizielle Webseiten nicht-staatlicher  Organisationen 
(z. B. Berufsgenossenschaften, Standardsetzer)

EU	 Europäische Ebene

Tabelle 3: Vollständigkeit der Datenquellen

B	 Bundesebene

L	 Landesebene

juris/beck-o.	� Die Angebote der juris GmbH und von beck-online
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7 �Die Aktualität der juristischen Datenbasis hängt dabei von der Aktualität ihrer Datenquellen ab. Je nach 
Beschaffenheit der Datenquelle (vgl. Tabelle 4) kann die Aktualisierung weitgehend automatisiert erfol-
gen oder, etwa bei Behördenwebseiten, manuelle Schritte erfordern.

8 � Siehe Fußnote 6 auf Seite 9.

Datenquelle Staatl. RIS Legislative Amtsblätter Behörden Gerichte NSO juris/beck-o.

EU    B     L EU    B     L EU    B     L EU    B     L EU    B     L

Kategorie

Auffindbarkeit z. B. 
über zentrales Portal

1              3 1

Konsolidierte 
Fassungen

                3

Maschinenlesbarkeit 
und API-Zugriff

                3

Keine Lizenz- 
beschränkungen

        2      2 2              2         2      2         2      2   2     2     2;3 2

Verzicht auf  
Paywalls

                3

Hinweise:

1 Teilweise findet lediglich eine Verlinkung auf EUR-Lex statt.

2 �Teilweise fehlen für Datenquellen (explizite) Angaben zu Lizenz- 
beschränkungen bzw. es ist unklar auf welche Quellen sie sich 
beziehen. Dies hat in der Regel zu einer Abwertung geführt. 

3 �Bezieht sich ausschließlich auf die Verfassungsgerichtsbar- 
keit der Länder, da Entscheidungen der ordentlichen Gerichts-
barkeit in der Regel nur in den staatlichen RIS zu finden sind.

Abkürzungen:

Staatl. RIS	 Staatliche Rechtsinformationssysteme8

NSO	� Offizielle Webseiten nicht-staatlicher  Organisationen 
(z. B. Berufsgenossenschaften, Standardsetzer)

EU	 Europäische Ebene

B	 Bundesebene

L	 Landesebene

juris/beck-o.	� Die Angebote der juris GmbH und von beck-online

Die Identifikation und Integration geeigneter Datenquellen für Regelungen und 
Auslegungshilfen ist eine zentrale Voraussetzung für die Machbarkeit der etwaigen 
KI-Anwendung. Um verlässliche Ergebnisse zu erzielen, benötigt die Anwendung eine 
Datenbasis aus qualitativ hochwertigen, aktuellen und relevanten Texten. 

Damit ausschließlich „echte“ Normen berücksichtigt werden, sollten Regelungstexte 
dabei nur aus vertrauenswürdigen Informationsquellen wie staatlichen Rechtsinfor-
mationssystemen (RIS) oder offiziellen Webseiten der Normgeber stammen. Darüber 
hinaus spielen die Vollständigkeit und die Einfachheit der Integration der Datenquelle 
sowie mögliche Lizenz- und Nutzungsbeschränkungen bei der Auswahl eine wichtige 
Rolle (siehe Abschnitt 10.03.01 für ausführliche Leitplanken zu juristischen Datenquel-
len). So hängt der mit der Integration und Aktualisierung der Datenbasis verbundene 
manuelle Aufwand beispielsweise davon ab, ob die Datenquelle konsolidierte Fassun-
gen geltender Regelungen bereitstellt, wie leicht diese auffindbar sind und wie zeitnah 
sie aktualisiert werden.7 

In Tabelle 3 werden potenzielle Datenquellen hinsichtlich ihrer Vollständigkeit bewer-
tet, während Tabelle 4 die Integrationsfähigkeit dieser Quellen in die etwaige KI-An-
wendung untersucht. Weitere Details und Grundlagen zur methodischen Einordnung 
finden sich im Anhang (Abschnitt 10.03.02).

Erfüllung der Kategorie:              Kaum erfüllt	     Weitestgehend erfüllt

Tabelle 4: Einfachheit der Integration und Verzicht auf Zugriffsbeschränkungen bei Datenquellen
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9 � Siehe für lizenzrechtliche Einschränkungen zum Beispiel Bank of International Settlements (2025).

Das überwiegend im Bundeseigentum befindliche Rechtsinformationssystem  juris 
sowie das private System beck-online bieten einen umfassenden Zugriff auf staatliche 
Normen und relevante Auslegungshilfen. Zudem bieten sie zusätzliche Vorteile durch 
vorhandene Klassifizierung und Verlinkung der Rechtstexte und Auslegungen, was die 
Analyse durch die KI signifikant vereinfacht. Allerdings sind beide kostenpflichtig und 
unterliegen Nutzungsbeschränkungen, die eine Auswertung durch KI derzeit untersa-
gen (C.H.Beck oHG, 2025; juris GmbH, 2025).

In Bezug auf die weiteren Datenquellen zeigt die Analyse Folgendes: 

	▪ �Ebene 1: Eine weitgehend vollständige Einbindung der Stammgesetze und Basis-
rechtsakte ist ebenfalls über staatliche Rechtsinformationssysteme wie EUR-Lex, 
Gesetze-im-Internet und Rechtsportale der Länder möglich.

	▪ �Ebene 2: Staatliche RIS wie EUR-Lex, Verwaltungsvorschriften-im-Internet sowie Rechts-
portale der Länder enthalten (wie juris und beck-online) nur einen Teil der von nachge-
ordneten Behörden in der EU und Deutschland erlassenen Vorschriften. Eine umfas-
sende Erfassung weiterer Regelungen wäre mit sehr hohem Aufwand verbunden, da 
diese meist nur über die Amtsblätter sowie Webseiten der zuständigen Behörden oder 
Organisationen in uneinheitlichen Formaten verfügbar sind. Normen nicht-staat-
licher Organisationen sind bis auf wenige Ausnahmen nicht über zentrale Portale 
verfügbar und sind zudem häufig lizenz- und kostenpflichtig, was deren Integration 
zusätzlich erschwert.9

	▪ �Ebene 3: Aktuelle veröffentlichte Rechtsprechung, insbesondere höherer Instanzen, 
ist weitgehend über staatliche RIS EUR-Lex und Rechtsprechung-im-Internet sowie 
Rechtsportale der Länder verfügbar. Eine zentrale Herausforderung besteht allerdings 
darin, dass in Deutschland keine umfängliche Veröffentlichungspflicht für Urteile be-
steht und somit geschätzt nur ein Bruchteil der Urteile tatsächlich öffentlich zugäng-
lich ist (Coupette & Fleckner, 2018; Hamann, 2021).

	▪ �Ebene 4: Gesetzesbegründungen können über die Webseiten der Parlamente abge-
rufen werden. Juristische Kommentare und sonstige juristische Fachliteratur werden 
neben juris bzw. beck-online auch von anderen Verlagen bereitgestellt, sind jedoch 
dort auch lizenzierten Zugriffsbeschränkungen unterworfen und zahlungspflichtig.

02.03 Fazit

Eine qualitätsgesicherte, aktuelle und umfassende Datenbasis von Regelungen ist 
essenziell, um eine KI-gestützte Analyse der Vereinfachungspotentiale zu ermöglichen. 
Zudem sind relevante Auslegungen (insb. Urteile und Gesetzesbegründungen) für die 
Analyse und Qualitätssicherung wichtig. Die Analyse juristischer Datenquellen zeigt, 
dass eine vollständige Integration aller Regelungsebenen in die etwaige KI-Anwen-
dung, insbesondere nachgelagerter Regelungen von Behörden, Normen nicht-staatli-
cher Organisationen und Gerichtsentscheidungen, derzeit kaum realisierbar ist. Dies 
liegt an der fragmentierten Datenlandschaft, unvollständigen Veröffentlichungen 
sowie Lizenz- und Nutzungsbeschränkungen. 

Um die Machbarkeit der KI-Anwendung zu gewährleisten, sollte der Fokus zu-
nächst auf staatliche Rechtsnormen und Auslegungen gelegt werden, die über 
offizielle Rechtsinformationssysteme frei zugänglich und rechtlich unbedenklich 
integriert werden können. Das mehrheitlich im Bundeseigentum stehende Rechts-
informationssystem juris könnte ebenfalls eine umfassende Datenbasis bereitstellen, 
inklusive relevanter Auslegungshilfen, sofern Lizenzfragen geklärt werden können. 
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03. Vereinfachungspotentiale  
mit KI identifizieren
Im vorherigen Kapitel wurde untersucht, wie eine umfassende Datenbasis von geltenden 
Regelungen und relevanten Auslegungshilfen für eine KI-Anwendung bereitgestellt wer-
den kann. Darauf aufbauend untersucht dieses Kapitel, ob und wie sich mithilfe einer KI-
gestützten Analyse Vereinfachungspotentiale in diesen Regelungen identifizieren lassen. 

Zunächst werden, ausgehend von praktischen Beispielen, die wichtigsten Arten solcher 
Vereinfachungspotentiale beschrieben. Anschließend wird aufgezeigt, unter welchen Vor-
aussetzungen ihre KI-basierte Identifikation möglich ist. Daraufhin werden zwei mögliche 
methodische Ansätze für die etwaige KI-Anwendung vorgestellt, die auf Erkenntnissen 
aus aktueller Forschung und jüngsten technischen Entwicklungen basieren.

03.01	Ziele und methodischer Rahmen 

Infobox 1 beschreibt die wichtigsten Kategorien der Vereinfachungspotentiale im  
Kontext dieser Studie. Dabei liegt der Fokus auf Doppelungen, Widersprüchen und  
Inkonsistenzen, die in der Praxis zu bürokratischem Mehraufwand führen.10  Ausführ-
liche Beispiele dazu finden sich im Abschnitt 10.04.01 des Anhangs.

Im Mittelpunkt der Studie stehen Vereinfachungspotentiale, die durch das 
Zusammenwirken mehrerer Regelungen entstehen. Sie lassen sich im Gesetz-
gebungsprozess besonders schwer vorhersehen und zeigen sich ggf. erst in der 
praktischen Anwendung. Das Auftreten dieser Vereinfachungspotentiale setzt 
voraus, dass die betroffenen Regelungen gleichzeitig zur Anwendung kommen 
können, also denselben oder zumindest überlappenden Geltungsbereich aufwei-
sen. In diesen Fällen unterscheidet diese Studie zwischen den folgenden Kategorien:

	▪ �Doppelung: Eine Doppelung liegt vor, wenn mehrere Regelungen identische 
oder sehr ähnliche Rechtsfolgen – insbesondere Pflichten – vorsehen, die zu 
erhöhtem bürokratischem Aufwand für die Betroffenen führen. Mitunter 
werden die Pflichten ausdrücklich wiederholt, in anderen Fällen ergeben sie 
sich implizit. 
Beispiel: Ein Unternehmen muss mehrfach identische oder weitgehend ver-
gleichbare Dokumentation bei unterschiedlichen Behörden einreichen oder 
dieselben Verfahren mehrfach durchlaufen. 

	▪ �Widerspruch: Ein Widerspruch liegt vor, wenn Regelungen Rechtsfolgen festle-
gen, die sich in der Anwendung gegenseitig ausschließen können. Die Betrof-
fenen können dann sämtliche Pflichten nur schwer oder gar nicht gleichzeitig 
erfüllen und es ist nicht klar, welche Regelung vorrangig gelten soll. 
�Beispiel: Die Erfüllung einer Regelung erfordert in der Praxis die Erfassung 
personenbezogener Daten, die nach Maßgabe der DSGVO untersagt ist.

	▪ �Inkonsistenz: Eine Inkonsistenz liegt vor, wenn das Verhältnis zweier Regelun-
gen unklar ist, weil deren Tatbestand und Rechtsfolge Pflichten vorsehen, die 
zwar nicht notwendig widersprüchlich sind, aber zu Verwirrung, unterschiedli-
chen rechtlichen Interpretationen oder ineffizienter Umsetzung führen können. 
�Beispiel: Abweichende Definitionen zentraler Begriffe (z. B. „Einkommen“, 
„abhängige Beschäftigung“) führen bei den Betroffenen zu Verwirrung oder 
Unklarheit darüber, ob die Regelungen die gleichen Pflichten implizieren, was 
deren Rechtssicherheit beeinträchtigt.

Infobox 1: Zentrale Kategorien von Vereinfachungspotentialen im Kontext der Studie 

10  �Dies wird beispielsweise von Hacker (2024) anhand der Wechselwirkungen zwischen der KI-Verord-
nung und anderen Rechtsakten erläutert.
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�Wie in Infobox 1 dargestellt, setzt das Auftreten dieser Vereinfachungspotentiale 
voraus, dass betroffene Regelungen zumindest teilweise denselben Geltungsbereich 
aufweisen. Daher empfiehlt sich ein zweistufiger methodischer Ansatz für die  
KI-Anwendung, der folgende Kernfunktionalitäten umfasst:

	▪ �Geltungsbereichsanalyse: Zunächst werden Regelungen identifiziert, deren persön-
licher, sachlicher, räumlicher und zeitlicher Geltungsbereich sich ganz oder teilweise 
überschneiden.

	▪ �Identifikation der Vereinfachungspotentiale: Anschließend werden die so ein-
gegrenzten Regelungen auf mögliche Vereinfachungspotentiale wie Doppelungen, 
Widersprüche oder Inkonsistenzen hin untersucht. 

Diese beiden Kernfunktionalitäten bilden die Basis für eine Reihe möglicher Anwen-
dungsfälle, die in Abschnitt 10.02 exemplarisch skizziert sind.

03.02	Voraussetzungen für eine KI-gestützte Analyse 

Ausgehend von den Praxisbeispielen und einer umfassenden Literaturrecherche im 
Rahmen der Studie wurden die folgenden zentralen Voraussetzungen für den methodi-
schen Ansatz einer KI-Anwendung ermittelt, um die genannten Kernfunktionalitäten 
erfolgreich umzusetzen:

01. �Verständnis der Struktur und Terminologie von Rechtstexten: Rechtstexte 
zeichnen sich durch eine komplexe, hierarchische Gliederung und die Verwendung 
juristischer Fachterminologie aus. Eine KI-Anwendung muss daher in der Lage 
sein, die relevanten Gliederungselemente und ihre Funktion (z. B. Begriffsdefini-
tionen, Regelungen in Hauptteil, Voraussetzungen, Ausnahmeregelungen) korrekt 
zu erkennen. Ebenso sollen gängige Rechtsbegriffe wie „Adressat“ oder „Verpflich-
tung“ korrekt interpretiert werden.

02. �Fähigkeit zur kontextsensitiven Textanalyse: Die Bedeutung einzelner Be-
stimmungen in Rechtstexten erschließt sich in der Regel erst aus dem rechtlichen 
Kontext. So stehen sie in Wechselwirkung nicht nur mit anderen Textpassagen 
desselben Rechtstextes, sondern auch mit weiteren Gesetzen, Richtlinien oder 
Urteilen, auf die teils explizit verwiesen wird. Zudem können identische Begriffe 
in verschiedenen Rechtstexten abweichende Bedeutung haben,11 während gleiche 
Sachverhalte sehr unterschiedlich benannt werden.12 Die KI-gestützte Analyse muss 
in der Lage sein, solche kontextuellen Nuancen zu erfassen.

03. �Grundlegende Fähigkeit zu Rechtsanalysen: Aufbauend auf den ersten beiden 
Anforderungen muss die etwaige KI-Anwendung eine grundlegende Fähigkeit zur 
rechtlichen Analyse aufweisen. Dies umfasst in Hinblick auf die Kernfunktionalitäten: 
 
	a. Geltungsbereichsanalyse: Die KI muss anhand einschlägiger Regelungstexte 
und weiterer Kontextinformationen (z. B. Verweise, Auslegungshilfen) erkennen 
können, welche Regelungen sich in ihrem Geltungsbereich überschneiden und 
daher gleichzeitig zur Anwendung kommen können. Die zentrale Herausforderung 
für eine KI-gestützte Erkennung besteht darin, dass Geltungsbereichsbestimmun-
gen nicht einheitlich anhand fester Merkmale (z. B. Tätigkeitsbeschreibungen 
nach NACE-Klassifikation, Unternehmensstandort, Rechtsform) definiert werden 

11 �Beispielsweise existieren im Wirtschaftsrecht rund 220 unterschiedliche Begriffsdefinitionen von „Ein-
kommen“ (Bundesministerium des Innern und für Heimat, 2025a). 

12 �Beispielsweise verwendet die europäischen Verordnung über künstliche Intelligenz (KI-Verordnung, 
Verordnung (EU) 2024/1689, ABl. (EU) L, 2024/1689, 12.7.2024 (aktuell geltende Fassung)) Begriffe wie 
„KI-System“ oder „KI-Algorithmus“, während die EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Mi-
FID II, Richtlinie 2014/65/EU, ABl. (EU) L 173 vom 12. Juni 2014, S. 349–496 (aktuell geltende Fassung)) 
den Begriff „algorithmischer Handel“ nutzt. Obwohl algorithmischer Handel KI-Algorithmen umfassen 
kann, wird dies in der MiFID II nicht explizit erwähnt. Eine KI-Anwendung sollte jedoch in der Lage 
sein, solche konzeptuellen Zusammenhänge zu erkennen, um mögliche Vereinfachungspotentiale in 
Regelungen zu identifizieren.
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und verschiedene Dimensionen (sachlich, persönlich, räumlich und zeitlich) oft 
ineinandergreifen. Zudem können spezifische Bestimmungen (z. B. spezifische 
Stichtagsregelungen, Ausnahmeregelungen oder das Proportionalitätsprinzip) den 
Geltungsbereich einzelner Regelungen weiter präzisieren oder einschränken.  
 
b. Identifikation der Vereinfachungspotentiale: Wurden überlappende Gel-
tungsbereiche festgestellt, muss die KI potenzielle Doppelungen, Widersprüche 
und Inkonsistenzen in den betroffenen Regelungen identifizieren. Die Analyse 
kann dabei in der Regel nur Verdachtsfälle auf mögliche Vereinfachungspoten-
tiale liefern, weil zum Beispiel mehrfache ähnliche Pflichten für Unternehmen 
auf tatsächliche Doppelungen hinweisen können oder in manchen Fällen auch 
bewusst in Kauf genommen werden. Widersprüche oder Inkonsistenzen werden 
zudem oft nur in bestimmten Anwendungssituationen relevant und werden daher 
erst bei der Anwendung der Rechtsakte ersichtlich.13 Die abschließende Klärung 
solcher Verdachtsfälle bleibt dem Normgeber oder ggf. Gerichten (durch „klärende  
Urteile“) vorbehalten. 

04. ��Erklärbarkeit und Verifizierbarkeit: Damit KI-basierte Ergebnisse, etwa die Ver-
dachtsfälle auf Vereinfachungspotentiale, im Gesetzgebungsprozess berücksichtigt 
werden können, müssen sie juristisch nachvollziehbar begründet, überprüfbar und 
ggf. korrigierbar sein. Auf diese Weise verbleibt die Verantwortung bei den Nutzen-
den, während die KI lediglich als Assistenzsystem fungiert. Zudem wird dadurch die 
Qualitätssicherung nachgelagerter Prozesse, wie der Gesetzesfolgenabschätzung, 
erleichtert.

05.� �Hohe Verlässlichkeit der Ergebnisse: Angesichts der erforderlichen manuellen 
Überprüfung der KI-Ergebnisse und ihren potenziellen Auswirkungen auf den 
Gesetzgebungsprozess ist zudem eine hohe Verlässlichkeit unabdingbar. Gene-
rative KI-Modelle können beispielsweise dazu neigen, in bestimmten Situationen 
überzeugend klingende, aber inhaltlich unzutreffende Aussagen zu produzieren 
(sogenannte „Halluzinationen“), was im Gesetzgebungskontext gravierende Folgen 
haben kann, und geeignete Maßnahmen zur deren Minimierung erfordert (Ma-
gesh, et al., 2024). 

Im nächsten Abschnitt werden methodische Ansätze für die Kernfunktionalitäten 
vorgestellt, die die genannten Machbarkeitsvoraussetzungen erfüllen und eine KI-ge-
stützte Identifikation der Vereinfachungspotentiale in Rechtstexten ermöglichen. Eine 
vertiefte Betrachtung zur Verlässlichkeit der Ansätze folgt im Kapitel 04.

03.03	Machbarkeitsanalyse KI-gestützter Ansätze 

Der vorangegangene Abschnitt hat die zentralen methodischen Voraussetzungen für 
eine KI-gestützte Analyse von Vereinfachungspotentialen formuliert. Die variable, 
komplexe Struktur von Rechtstexten sowie die Notwendigkeit ihrer kontextbezogenen 
Auslegung (vgl. Voraussetzungen 01 und 02) stellen eine Hürde für den Einsatz regel-
basierter Verfahren und „herkömmlicher“ Methoden des maschinellen Lernens (z. B. 
Entscheidungsbäume, Support Vector Machine) dar.14  

Dank jüngster Fortschritte im Bereich KI, insbesondere durch die Weiterentwicklung 
der auf der Transformer-Architektur basierenden großen Sprachmodelle (im Folgenden 
„Sprachmodelle“ genannt), ist es inzwischen möglich, semantische und kontextuelle Zu-
sammenhänge in Rechtstexten weitaus präziser zu erfassen. Zu diesen Sprachmodellen 

13  �Um derartige Probleme bereits in der Phase der Rechtsetzung zu entschärfen, regt der Normenkontroll-
rat (NKR) beispielsweise die Einführung sogenannter Ex-ante-Praxischecks an  (Nationaler Normenkon-
trollrat, 2024a, S. 37ff.).

14 �Zwar lassen sich mit diesen Methoden Aufgaben wie Entitätenerkennung oder Themenmodellierung 
umsetzen, mit denen Begriffe und thematische Schwerpunkte in Texten identifiziert werden (vgl. z. B. 
Blümmel et al. (2024)), dennoch ist aufgrund der Komplexität und Variabilität der Rechtstexte keine 
ausreichende Aussagekraft der Ergebnisse zu erwarten. Insbesondere die begrenzte Berücksichtigung 
kontextueller Informationen übersteigen die Fähigkeiten dieser Modelle.
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zählen sowohl große generative Sprachmodelle (Large Language Models, kurz: LLMs) 
wie GPT oder Mistral als auch große nicht-generative Sprachmodelle wie BERT, die zwar 
ebenfalls auf einer Transformer-Architektur basieren, jedoch für andere Aufgaben, etwa 
Textklassifikation oder Entitätenerkennung, geeignet sind. Sprachmodelle, die gezielt 
auf juristischen Inhalten trainiert wurden, etwa Saul-7B (basierend auf Mistral) oder LE-
GAL-BERT (basierend auf BERT), erreichen dabei bessere Ergebnisse als ihre jeweiligen 
Basismodelle (Chalkidis, Fergadiotis, Malakasiotis, Aletras, & Androutsopoulos, 2020; 
Colombo, et al., 2024). Gleichwohl verdeutlichen aktuelle Studien, dass die Fähigkeit zur 
rechtlichen Subsumtion und zur konsistenten, fehlerarmen Regelungsanalyse (vgl. Vor-
aussetzungen 03 und 05) bei diesen Sprachmodellen bislang nur eingeschränkt gege-
ben ist. So können Modelle wie GPT-4 und Mistral-7B und auf LLMs basierte juristische 
KI-Lösungen wie Lexis+ AI zwar grundsätzlich juristische Fragestellungen beantworten, 
doch treten dabei häufig Unstimmigkeiten, Fehlinterpretationen und sogenannte „Hal-
luzinationen“ auf (Katz, Bommarito, Gao, & Arredondo, 2024; Magesh, et al., 2024). 

Entsprechend existiert derzeit keine einzelne KI-Methode und keine am Markt verfügbare 
KI-Lösung, die alle in Abschnitt 03.02 definierten Voraussetzungen (01-05) vollständig 
erfüllt und damit deren Machbarkeit demonstrieren würde (siehe auch Literaturrecherche 
in Abschnitt 10.04.02). 

Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend ein neuartiger methodischer Ansatz 
vorgestellt, der mehrere KI-Methoden im Rahmen einer Anwendung kombiniert. 
Auf diese Weise sollen alle definierten Voraussetzungen gemeinsam erfüllt und eine ver-
lässliche Identifikation der Vereinfachungspotentiale in Regelungen ermöglicht werden.

03.03.01 Übergreifende Aspekte vorgeschlagener  
methodischer Ansätze

Der nachfolgend beschriebene methodische Ansatz nutzt ein oder mehrere Sprachmo-
delle (z. B. GPT, Mistral oder LEGAL-BERT) und bettet deren Analysen in eine Pipeline 
ein, die aus vorbereitenden, aufbereitenden und validierenden Teilschritten besteht. 
Dadurch wird die verlässliche Identifikation der Vereinfachungspotentiale ermöglicht 
und zugleich die Ergebnisse für eine manuelle Prüfung verifizierbar gemacht.

2 Rechtsakte
(z.B. Bundes-
gesetze)

Relevante Textpassagen 
für die Analyse im jeweili-
gen Rechtsakt identifizieren
Kontext anreichern (z.B. 
Verweise, Auslegungen, 
Ontologien, Positiv- und 
Negativbeispiele)

Ggf. weitere Funktionalität-
spezifische Vorbereitungs-
schritte

Umsetzung der Kern-
funktionalität auf Basis
eines Transformerba-
sierten Sprachmodells 
(LLM, Legal-BERT)

Automatisierte Über-
prüfung der Ergebnisse
Anreicherung der Zitate
und Quellennachweise

Adressatengerechte
Präsentation der 
Ergebnisse mit 
Quellenverweisen 
und Erläuterungen

Vorbereitung Analyse Validierung

Zur vereinfachten Illustration wird angenommen, dass die etwaige KI-Anwendung 
jeweils zwei Rechtsakte (z. B. Gesetze oder Verordnungen) erhält15  und je nach in Ab-
schnitt 03.01 beschriebener Kernfunktionalität: 

15 � Beispiele sind das LkSG und die CSDDD oder die DSGVO und die Europäische Medizinprodukteverordnung 
(MDR, Verordnung (EU) 2017/745, ABl. (EU) L 117 vom 05/05/2017, S. 1–175 (aktuell geltende Fassung)). Die 
Einschränkung auf zwei Rechtsakte dient lediglich der Veranschaulichung der methodischen Ansätze. In 
der Praxis soll die etwaige KI-Anwendung die zugrundeliegende juristische Wissensdatenbank automatisch 
durchsuchen können, um (beispielsweise ausgehend von einem Rechtsakt) weitere Regelungen mit über-
lappendem Geltungsbereich zu identifizieren.

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines methodischen Ansatzes zur Umsetzung der Kernfunktionalitäten
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01. Regelungen mit überlappendem Geltungsbereich ermittelt, oder

02. �in Regelungen mit überlappendem Geltungsbereich mögliche Doppelungen, Wider-
sprüche oder Inkonsistenzen identifiziert.

Ergänzend wird angenommen, dass die etwaige KI-Anwendung auf eine umfassende ju-
ristische Wissensdatenbank mit weiteren relevanten Rechtstexten und Auslegungshilfen 
zugreifen kann (vgl. Kapitel 02).

Obgleich sich insbesondere der Analyseschritt je nach Kernfunktionalität unterscheidet, 
umfasst die Pipeline stets die folgenden Bausteine: 

	▪  �Vorbereitungsschritt: Um eine präzisierte Analyse durch ein Sprachmodell zu 
ermöglichen und das Risiko von Fehlinterpretationen und Halluzinationen zu mini-
mieren, werden zunächst kurze, besonders relevante Textpassagen für die jeweilige 
Analyse ausgewählt,16 anstatt komplette Rechtsakte miteinander zu vergleichen. Für 
die Identifikation möglicher Doppelungen, Widersprüche oder Inkonsistenzen sollen 
beispielsweise Artikelpaare vorausgewählt werden, die potenzielle Pflichten für die-
selben Adressaten festlegen. Zur Eingrenzung dieser Textpassagen empfiehlt sich 
ein hybrider Ansatz aus regelbasierten Verfahren (z. B. das Erkennen einschlägiger 
Schlüsselbegriffe wie „Verpflichtung“, „Anwendungsbereich“ oder spezifische Struk-
turmerkmale im Gesetzestext) und einer Sprachmodell-basierten Voranalyse (z. B. 
mithilfe von LEGAL-BERT oder einem feingetunten LLM).17  
 
Diese Textpassagen werden für die anschließende Analyse um zusätzliche Kontextin-
formationen wie Verweise auf andere Rechtsakte, nachgelagerte Regelungen, Ausle-
gungshilfen oder juristische Ontologien und kontrollierte Vokabulare18 angereichert. 
Darüber hinaus können domänenspezifische Wissensgraphen eingebunden werden, 
um implizite Beziehungen zwischen Normen, Begriffen und Rechtsprechung sicht-
bar zu machen und dadurch die Kontexttiefe für nachgelagerte KI-Analysen weiter 
zu erhöhen. 

	▪ �Analyseschritt: Auf Basis der im Vorbereitungsschritt ausgewählten und um Kon-
textinformationen angereicherten Textpassagen erfolgt die eigentliche Untersuchung 
mit Hilfe eines Sprachmodells. Die Fragestellung (sog. Prompts) und der zugehörige 
Kontext werden dabei möglichst präzise formuliert, um eine verlässliche Analyse zu 
ermöglichen. Außerdem kann die Bereitstellung einiger aufgabenspezifischer Beispie-
le für die Analyse (Few-Shot In-Context-Learning) eine signifikante Leistungssteige-
rung der Sprachmodell-basierten Analyse bewirken. Die Ergebnisse dieses Schritts um-
fassen je nach Kernfunktionalität erste Vorschläge für Regelungen mit überlappendem 
Geltungsbereich oder initiale Verdachtsfälle auf Doppelungen, Widersprüche oder 
Inkonsistenzen in diesen Regelungen.

	▪ �Validierung: Um eine hohe Verlässlichkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten, ist 
eine automatisierte Validierung der KI-Ergebnisse unerlässlich. Mögliche Maßnahmen 
sind in Kapitel 04 detailliert erläutert. Ergänzend werden die Resultate mit relevanten 
Quellen verknüpft, um eine manuelle Prüfung durch die Fachebene zu erleichtern.

16  �Gesetze, Verordnungen und weitere relevante Texte werden dazu zunächst automatisiert in kleinere, 
thematisch abgegrenzte Segmente (sogenannte „semantische Chunks“) unterteilt, etwa thematische 
Blöcke (wie „Begriffsbestimmungen“, „Pflichten und Sanktionen“) oder Paragrafen.

17 �Die geplante Umstellung auf das Akoma Ntoso-Format im Rahmen der E-Gesetzgebung (Deutscher 
Bundestag, 2020; Verwaltung Innovativ, 2023b) und des Projekts AK4EU (Europäische Union, 2025b) wird 
die automatisierte Verarbeitung von Rechtsnormen und Gerichtsentscheidungen erleichtern und dadurch 
die Qualität der KI-Ergebnisse weiter steigern. Das Format ermöglicht entsprechende Vorstrukturierung 
von Rechtstexten für die digitale Verarbeitung.

18 �Die Nutzung von Ontologien und kontrollierten Vokabularen, wie beispielsweise dem European Legisla-
tion Identifier (ELI) oder im Handbuch der Rechtsförmlichkeit, kann die etwaige KI-Anwendung unter-
stützen. Diese Standards ermöglichen eine einheitliche Identifikation und Kategorisierung von Rechts-
begriffen und fördern die Interoperabilität zwischen verschiedenen Rechtssystemen und Datenquellen.
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	▪ �Adressatengerechte Präsentation der Ergebnisse: Anschließend werden die 
Ergebnisse in einer für die Nutzenden verständlichen Form aufbereitet. Dies kann 
durch Hervorhebung relevanter Textpassagen in den betrachteten Texten,  grafische 
Darstellungen der Zusammenhänge oder andere Visualisierungs- und Aggregations-
verfahren unterstützt werden, um eine schnelle Bewertung und manuelle Qualitäts-
sicherung der Ergebnisse zu ermöglichen. 

03.03.02 Kernfunktionalität: Geltungsbereichsanalyse

Ziel der Kernfunktionalität ist zu ermitteln, ob und in welchem Ausmaß sich 
die Geltungsbereiche der betrachteten Rechtsakte überschneiden. Die Ergebnisse 
bilden die Grundlage für die nachgelagerte Identifikation von Doppelungen, Wider-
sprüchen oder Inkonsistenzen (vgl. Abschnitt 03.03.03).

Hierfür werden die im Vorbereitungsschritt vorausgewählten und mit Kontext angerei-
cherten Textpassagen (d.h. jene, die mögliche Angaben zum persönlichen, sachlichen, 
räumlichen oder zeitlichen Geltungsbereich enthalten) mithilfe eines Sprachmodells 
verglichen. Für den Analyseschritt wurden zwei Hauptansätze identifiziert:

	▪ �Expliziter Ansatz: Die Geltungsbereichsbeschreibungen des jeweiligen Rechtsaktes 
werden zuerst aus den im Vorbereitungsschritt vorausgewählten Textpassagen extra-
hiert und anschließend mit Hilfe semantischer Ähnlichkeitsmaße19  (z. B. durch ein 
spezialisiertes Sprachmodell wie LEGAL-BERT) paarweise verglichen.

	▪ �Impliziter Ansatz:  Die vorausgewählten Textpassagen werden direkt miteinander 
verglichen, ohne vorherige explizite Extraktion der Beschreibungen der Geltungs-
bereichsdimensionen. Hierfür können Sprachmodelle wie LLMs und LEGAL-BERT 
kombiniert werden. 

Der explizite Ansatz bietet ein hohes Maß an Transparenz, da die extrahierte Geltungsbe-
reichsbeschreibung separat validiert und für die Wiederverwendung in der juristischen 
Datenbank abgelegt werden kann. Demgegenüber wird erwartet, dass der implizite An-
satz weniger fehleranfällig ist, wenn Gesetzestexte keine klar abgegrenzten „Geltungsbe-
reichsabschnitte“ enthalten oder diese auf mehrere Textpassagen verteilt sind.

Auf Basis dieser Erkenntnisse ist zudem zu erwarten, dass eine KI branchenspezifische 
Regelungsaspekte20 erkennen kann, insbesondere wenn diese explizit im Text vorhan-
den sind oder anhand charakteristischer sprachlicher Muster ableitbar sind. 

Ergänzend stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen die KI-Anwendung 
automatisiert ermitteln kann, welche Regelungen für ein spezifisches Unternehmen 
gelten. Dies erfordert logisches Schlussfolgern und die Prüfung von Tatbestandsvoraus-
setzungen. Da Sprachmodelle zwar Texte verarbeiten, aber keine rechtsmethodischen 
Vorgehensweisen anwenden können (insbesondere keine inhärente Fähigkeit zur 
rechtlichen Subsumtion besitzen), gelten dafür zusätzliche Voraussetzungen:

01. �Detailliertes Unternehmensprofil: Das Profil muss alle wesentlichen Merkmale 
enthalten, die für eine Subsumtion relevant sein können (z. B. Tätigkeiten, Unter-
nehmensgröße, Rechtsform, Niederlassung).

02.� �Strukturierte Normrepräsentationen: Um die Anwendung der Geltungsbereiche 
auf konkrete Sachverhalte durch Sprachmodelle zu ermöglichen, sind entsprechende 
Repräsentationen hilfreich (etwa als Wenn-Dann-Regeln oder Entscheidungsbäume). 
Ein Beispiel dafür ist die Rulemapping-Methode (Breidenbach, 2025), bei der sich 

19 �Das Ähnlichkeitsmaß wird dabei als Maß für die inhaltliche Überschneidung der Geltungsbereiche 
interpretiert. Eine hohe inhaltliche Ähnlichkeit kann in diesem Fall als hohe Wahrscheinlichkeit für 
eine Überschneidung der jeweiligen Dimensionen der Geltungsbereiche interpretiert werden. Eine 
geringe Ähnlichkeit signalisiert, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Überschneidung gering ist.

20 �z. B. ob eine Regelung einen Wirtschaftszweig betrifft.
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Regelungstexte in widerspruchsfreie, maschinenlesbare Entscheidungsbäume über-
setzen lassen. Diese Visualisierung und Formalisierung erleichtert die automatisierte 
Prüfung, ob und welche Normen auf das spezifische Unternehmensprofil zutreffen.

03.03.03 Kernfunktionalität: Identifikation der  
Vereinfachungspotentiale

Ziel dieser Kernfunktionalität ist festzustellen, ob und ggf. welche Vereinfa-
chungspotentiale zwischen Rechtsakten mit überlappendem Geltungsbereich 
bestehen. Das gewünschte Ergebnis ist entweder die Feststellung, dass keine Verein-
fachungspotentiale identifiziert wurden, oder die Beschreibung der Vereinfachungs-
potentiale (Doppelung, Widerspruch und/oder Inkonsistenz) jeweils unter Angabe der 
relevanten Textpassagen in den zwei Rechtsakten und erläuternder Hinweise. 

Es wurden zwei Hauptansätze für den Analyseschritt identifiziert, die analog zur Gel-
tungsbereichsanalyse Sprachmodelle verwenden, vorzugsweise solche, die speziell auf 
juristische Inhalte trainiert wurden (z. B. LEGAL-BERT). Der Vorbereitungsschritt um-
fasst dabei zusätzlich folgende für diese Kernfunktionalität spezifische Teilschritte:

	▪ �Bildung von Paaren: Um Vereinfachungspotentiale zu identifizieren, werden zu-
nächst Paare mit relevanten Textpassagen aus jedem der beiden zu vergleichenden 
Rechtsakte gebildet (z. B. Artikelpaare). Dabei werden nur Textpassagen berücksich-
tigt, die Pflichten an Unternehmen formulieren.21  

	▪ �Filterung: Anschließend werden die Paare entfernt, die direkt als irrelevant einzu-
schätzen sind. Das Filtern dient dazu, die Anzahl der Paare und damit den Rechen-
aufwand des folgenden Schritts weiter zu reduzieren. Um relevante Paare zu identi-
fizieren sind drei Ansätze möglich: Semantische Ähnlichkeit, „Join“-Kriterium und 
Klassifikation der Relevanz.

Die darauf aufbauende Analyse nutzt die nach der Filterung verbliebenen Paare und die 
dazu angereicherten Kontextinformationen für die Identifikation der Vereinfachungs-
potentiale und basiert auf:

	▪ �Klassifikation von Paaren: Jedes verbliebene Paar wird in Bezug auf Vereinfachungs-
potentiale analysiert. Das Ergebnis ist eine Feststellung, ob ein Verdachtsfall auf 
Vereinfachungspotentiale vorliegt (z. B. „ja, sehr wahrscheinlich“, „ja, weniger wahr-
scheinlich“, „nein“) sowie eine Begründung und weitere Hinweise zur Überprüfung. 

Eine detaillierte Beschreibung der Ansätze für diese Kernfunktionalität findet sich im 
Abschnitt 10.04.03 des Anhangs. Die Verlässlichkeit dieser Ansätze und die prototypi-
sche Erprobung werden im nächsten Kapitel erläutert.

03.04	Fazit

Dieses Kapitel untersucht die Machbarkeit einer KI-gestützten Identifikation der Ver-
einfachungspotentiale in Regelungen. Ausgehend von praktischen Beispielen werden 
zunächst die zentralen Arten der Vereinfachungspotentiale – Doppelungen, Widersprü-
che und Inkonsistenzen – definiert. Darauf aufbauend werden die wesentlichen Vor-
aussetzungen für deren verlässliche Erkennung durch KI erarbeitet. Sie umfassen die 
Fähigkeit einer KI-Anwendung, strukturelle und kontextuelle Nuancen deutscher und 
englischer Rechtstexte korrekt zu erfassen, basierend darauf Geltungsbereiche und 
einzelne Regelungen rechtlich sachgerecht miteinander zu vergleichen sowie die  
Analyseergebnisse nachvollziehbar und überprüfbar zu begründen. 

Anschließend werden basierend auf Erkenntnissen aus der Literaturrecherche und 

21 �Eine entsprechende Kategorisierung von Rechtsvorschriften mit Hilfe von KI-Methoden wurde z. B. in 
der Kostbar-Studie (Deloitte, 2021) durchgeführt.
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aktuellen Entwicklungen der natürlichen Sprachverarbeitung methodische Ansätze 
für die etwaige KI-Anwendung vorgestellt. Sie nutzen ein oder mehrere Transformer-
basierte Sprachmodelle (z. B. GPT-4, Mistral Large und/oder LEGAL-BERT) und betten 
deren Analysen in eine Pipeline ein, die aus vorbereitenden, validierenden und aufbe-
reitenden Teilschritten besteht. Durch die vorgeschlagenen methodischen Ansätze 
lassen sich sämtliche identifizierte Voraussetzungen erfüllen und die technische 
Machbarkeit der KI-gestützten Identifikation der Vereinfachungspotentiale 
demonstrieren. 

Im nächsten Kapitel wird die Verlässlichkeit dieser Ansätze weiter untersucht und an-
hand einer prototypischen Analyse zweier Rechtsakte illustriert.
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04. Verlässlichkeit KI-gestützter  
Ergebnisse optimieren
Die im vorherigen Kapitel vorgeschlagenen Ansätze ermöglichen es, Vereinfachungspoten-
tiale in den Regelungen zu identifizieren und zu analysieren. Sie bieten damit eine solide 
Grundlage für den angestrebten Bürokratieabbau und eine Entlastung der Verwaltung. Eine 
wesentliche Voraussetzung für deren Einsatz in der Bundesregierung ist jedoch eine hohe 
Verlässlichkeit der mit KI erzielten Ergebnisse. Vor diesem Hintergrund stellt dieses Kapitel 
fünf zentrale Dimensionen der Verlässlichkeit vor – Plausibilität, Vollständigkeit, Konsistenz, 
Robustheit und Erklärbarkeit/Verifizierbarkeit – die als Konzeptstützen für die Bewertung 
der Verlässlichkeit dienen.22 Es werden Maßnahmen abgeleitet, um eine hohe Verlässlichkeit 
entlang jeder dieser Dimensionen zu gewährleisten. Neben der theoretischen Bewertung wer-
den erste Erkenntnisse aus einer prototypischen Erprobung ausgewählter Komponenten des 
zuvor beschriebenen Ansatzes zur Identifikation der Vereinfachungspotentiale präsentiert.

04.01 Theoretische Bewertung der Verlässlichkeit

Infobox 2 schlägt die fünf zentralen Dimensionen der Verlässlichkeit einer etwaigen 
KI-Anwendung vor. Hohe Plausibilität und Vollständigkeit stellen sicher, dass die Er-
gebnisse juristisch belastbar sind, sich nachvollziehen lassen und relevante Informa-
tionen möglichst umfassend einbeziehen. Hohe Konsistenz gewährleistet, dass gleiche 
Sachverhalte zu ähnlichen Ergebnissen führen, während hohe Robustheit für stabile 
Leistung bei der Anwendung auf verschiedene Rechtsgebiete oder unvollständige Sach-
verhalte bei Anwendung auf unterschiedliche Rechtsgebiete oder bei unvollständigen 
Informationen sorgt. Schließlich bietet Erklärbarkeit/Verifizierbarkeit die notwendige 
Grundlage, um die Analyseergebnisse manuell zu prüfen und zu bewerten.

22 �Die Dimensionen ergänzen sich teilweise, z. B. kann Robustheit als weitergefasste Konsistenz betrach-
tet werden.

23 �Anders als bei vielen traditionellen KI-Anwendungen (z. B. Bildklassifikation) existiert im juristischen 
Bereich oft nicht die eine „richtige“ rechtliche Interpretation. Entscheidend ist daher, dass die Ergeb-
nisse der KI-Anwendung juristisch vertretbar und kohärent sind, anerkannten rechtlichen Methoden 
entsprechen und insbesondere überprüfbare Sachverhalte korrekt abbilden.

24 �KI-Modelle wie die großen Sprachmodelle (LLMs) basieren auf probabilistischen Ansätzen mit stochas-
tischen Prozessen und liefern daher selbst bei identischen Eingaben nicht immer identische Ergebnisse. 
Diese Ergebnisse sollten jedoch hinreichend konsistent sein.

Zentrale Dimensionen der Verlässlichkeit im Kontext einer KI-basierten 
Analyse:

Plausibilität (Plausibility): Beschreibt, inwieweit die KI-Ergebnisse juristisch 
stichhaltig und fachlich nachvollziehbar sind. Dies umfasst auch Genauig-
keit (Accuracy) bei überprüfbaren Angaben (z. B. Fristen, Verweise).23

Vollständigkeit (Recall): Beschreibt den Anteil aller relevanten Verdachtsfäl-
le auf Vereinfachungspotential, die von der KI-Anwendung erkannt werden. 

Konsistenz (Consistency): Beschreibt die Fähigkeit der Anwendung, bei 
wiederholten Eingaben mit gleichen Daten hinreichend ähnliche Ergebnisse 
zu liefern.24

Robustheit (Robustness): Beschreibt die Stabilität der Anwendung bei Varia-
tionen oder Unsicherheiten in den Eingabedaten.

Erklärbarkeit/ Verifizierbarkeit (Explainability): Beschreibt, inwieweit die 
Ergebnisse der Anwendung nachvollziehbar begründet und durch relevante 
Rechtsquellen oder Dokumente einfach überprüft werden können.

Infobox 2: Zentrale Dimensionen der Verlässlichkeit im Kontext einer KI-basierten Analyse
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25 �Modelle des maschinellen Lernens (keine neuronalen Netze).
26 �Die Ansätze, die für die semantische Ähnlichkeit verwendet werden, basieren in der Regel auf LLMs, BERT-

Modellen oder auf Regeln. Daher ist die Zuverlässigkeit der Komponente basierend auf der zugrundeliegen-
den Technologiekomponente zu bewerten.

Technologische Komponente Konsistenz Robustheit Erklärbarkeit 

Große Sprachmodelle (LLM)

BERT

ML-Modelle25 variiert

Regelbasierte Verfahren

Semantische Ähnlichkeitstools26 variiert variiert variiert

Verlässlichkeit:      Sehr gering      sehr hoch

Tabelle 5: Verlässlichkeit der technologischen Komponenten der im Kapitel 03 beschriebenen Ansätze hinsichtlich Kon-
sistenz, Robustheit und Erklärbarkeit/Verifizierbarkeit

Tabelle 5 verdeutlicht die Stärken und Schwächen einzelner für die Lösungsansätze 
relevanter Technologien in Bezug auf die Verlässlichkeitsdimensionen (Details zur 
Bewertung siehe Abschnitt 10.05). Plausibilität und Vollständigkeit hängen dabei 
hingegen vom konkreten Anwendungsszenario ab und werden näher im folgenden Ab-
schnitt betrachtet. Ein zentrales Element der vorgeschlagenen Ansätze zur Geltungsbe-
reichs- und Regelungsanalyse ist der Einsatz von Sprachmodellen wie LLMs und BERT 
bzw. deren Modellvarianten, die speziell auf juristische Inhalte trainiert wurden (z. B. 
LEGAL-BERT). Die Wahl dieser KI-Methoden ist dadurch bedingt, dass sie die identi-
fizierten Machbarkeitsvoraussetzungen erfüllen und eine hohe bis sehr hohe Flexibi-
lität in der Anwendung zeigen. Allerdings weisen insbesondere die LLMs in punkto 
Verlässlichkeit Schwächen auf, zum Beispiel durch das Risiko von „Halluzinationen“ 
und fehlenden etablierten Bewertungsstandards (Deloitte, 2021; Gehrmann, Clark, & 
Sellam, 2023). Zudem kann eine scheinbar kohärente und genaue Ausgabe eines LLMs 
zu fehlerhaften Entscheidungen verleiten, wenn menschliche Kontrolle vernachlässigt 
wird (Lee, et al., 2024).

Um eine hohe Verlässlichkeit der Gesamtanwendung zu gewährleisten, müs-
sen diese Methoden daher gezielt kombiniert und zusätzliche Maßnahmen zur 
Steigerung der Verlässlichkeit ergriffen werden. Dies spiegelt sich in dem Vorberei-
tungs- und Validierungsschritt der vorgeschlagenen Ansätze. Mehrere Studien zeigen, 
dass sich die Verlässlichkeit von LLMs in Bezug auf einzelne Dimensionen verbessern 
lässt (Kalra, et al., 2024; Arabzadeh, et al., 2024; Spatharioti, Rothschild, Goldstein, & 
Hofman, 2023). Mögliche Maßnahmen sind im Abschnitt 10.05 aufgeführt und umfas-
sen beispielsweise:

	▪ wiederholte Abfragen an das Modell oder einheitliche Modellparameter,

	▪ Reduktion möglicher Fehler mittels Prompt-Engineering oder Modell-Ensembling,

	▪ �gezielte Anpassung von Konfidenzwerten an Korrektheit (etwa mithilfe eines „Richter-
Modells“),

	▪ �Einbindung von Rechtsquellen aus der zugrunde liegenden Datenbank und Hervorhe-
bung von Schlüsselstellen, um potenzielle Irrtümer schneller erkennbar zu machen.
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Insgesamt legt die theoretische Bewertung nahe, dass sich mit den vorgeschlagenen 
Ansätzen, ggf. ergänzt durch zusätzliche Maßnahmen, eine hohe Verlässlichkeit der 
KI-Ergebnisse erreichen lässt. Dabei ist allerdings immer der erforderliche Aufwand 
gegen die gewünschten Optimierungen abzuwägen. Ein iteratives Vorgehen, bei dem 
die Maßnahmen schrittweise implementiert, kontinuierlich evaluiert und bei Bedarf 
angepasst werden, empfiehlt sich, um dieses Spannungsfeld zu lösen (mehr im Kapitel 
06). Angesichts des dynamischen technologischen Fortschritts bei den Sprachmodellen 
ist zudem damit zu rechnen, dass sich die Verlässlichkeit KI-gestützter Analysen konti-
nuierlich weiter steigern lässt (OpenAI, 2023; OpenAI, 2024). 

04.02	Prototypische Erprobung

Um zusätzliche praktische Erkenntnisse über die Verlässlichkeit KI-generierter Analysen 
zu gewinnen, wurden ausgewählte Elemente des in Kapitel 03 vorgestellten Ansatzes zur 
Identifikation der Vereinfachungspotentiale mit Hilfe von LLMs prototypisch getestet. 
Der Fokus dieser Erprobung lag auf der Identifikation der Vereinfachungspotentiale in 
zuvor ausgewählten Paaren von Passagen aus zwei Rechtstexten, da dies ein zentraler 
Schritt der vorgeschlagenen Ansätze ist. Exemplarisch wurden dazu die Paragrafen des 
LkSG in der Fassung vom 16. Juli 2021 mit Artikeln der CSDDD in der Fassung vom 5. Juli 
2024 verglichen, da beide Regelwerke starke inhaltliche Ähnlichkeiten aufweisen und 
potenziell ähnliche Pflichten für Wirtschaftsakteure begründen.27  

04.02.01 Methodisches Vorgehen und Grenzen der Erprobung

Für die Analyse wurden zunächst manuell jene Paragrafen des LkSG und Artikel der 
CSDDD ausgewählt, die unternehmensrelevante Pflichten (z. B. Sorgfaltspflichten, Vor-
gaben zum Risikomanagement) enthalten, und daraus Paare gebildet.28 Anschließend 
erfolgte mithilfe einer eigens für den Test entwickelten prototypischen LLM-basierten 
Webapplikation eine Untersuchung dieser Paare auf mögliche Vereinfachungspoten-
tiale. Dazu kamen zwei unterschiedliche Versionen eines Sprachmodells (GPT‑4o und 
das Nachfolgermodell OpenAI o1‑preview) zum Einsatz, die jeweils mit identischen, 
vom Projektteam entwickelten und optimierten Prompts betrieben wurden. Beide 
Modelle konnten auf weitere Textpassagen aus dem LkSG bzw. der CSDDD zugreifen, 
um kontextbezogene Informationen einzubeziehen. Für jedes Paar gab die Applikation 
eine Einschätzung ab, ob Vereinfachungspotentiale vorliegen, und lieferte dazu eine 
Begründung mit einer Beschreibung der jeweiligen Potentiale.29 Die Ergebnisse wurden 
anschließend von Juristinnen und Juristen qualitativ bewertet, um die Plausibilität der 
Antworten sowie deren Vollständigkeit und Erklärbarkeit/Verifizierbarkeit zu prüfen. 
Zur Ermittlung der Konsistenz (Reproduzierbarkeit) wurde der Test mit identischen 
Paaren und Prompts insgesamt viermal wiederholt. Dabei wurde überprüft, ob die Kate-
gorisierung der Paare in diesen Wiederholungen gleich oder ähnlich bleibt. Detaillierte 
Informationen zum Vorgehen sind im Anhang (Abschnitt 10.06) zusammengefasst. 

Trotz der gewonnenen Erkenntnisse sind folgende Einschränkungen der Analyse 
zu beachten: Erstens wurden zentrale Bestandteile des vorgeschlagenen Verfahrens 
– insbesondere die Einbindung weiterer Kontextinformationen (z. B. Verweise, Aus-
legungshilfen) und ein Validierungsmodul zur Verringerung von falschen positiven 
Verdachtsfällen – in der Testapplikation nicht umgesetzt. Ohne die Vorbereitungs- und 
Validierungsschritte lässt sich eine deutlich geringere Verlässlichkeit der Analyse 

 
27 �Die Regelungen der CSDDD sind in deutsches Recht zu überführen.
28 �Im Kapitel 03 vorgeschlagenen Ansatz erfolgt diese Auswahl der Artikelpaare durch die etwaige KI-Anwen-

dung. Die entsprechende Funktionalität wurde für den prototypischen Test jedoch nicht umgesetzt.
29 �Da es sich bei den Vereinfachungspotentialen nur um Verdachtsfälle handelt, wurden als Kategorien für die 

Einschätzung definiert: „ja, sehr wahrscheinlich“, „ja, weniger wahrscheinlich“ oder „nicht relevant“.
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erwarten. Zweitens basieren die Resultate auf einer manuellen Auswahl von wenigen 
Paragrafen/Artikeln aus nur zwei Rechtstexten, was die Repräsentativität der Erkennt-
nisse einschränkt. Schließlich spiegeln die Ergebnisse ausschließlich den aktuellen 
Entwicklungsstand der eingesetzten LLMs wider. Beobachtete Unterschiede zwischen 
GPT‑4o und dem Nachfolgermodell OpenAI o1‑preview verdeutlichen, dass sich die 
Resultate nicht ohne Weiteres auf zukünftige LLMs übertragen lassen.

04.02.02 Ergebnisse und Bewertung des erprobten Ansatzes

Artikelpaar Ausgabe der Applikation (auf Basis  
von GPT-4o)

Ausgabe der Applikation (auf Basis 
von OpenAI o1‑preview, gekürzt)

Vergleich von  
§ 23 LkSG  
(Zwangsgelder) und  
Art. 27 CSDDD 
(Sanktionen)

Vereinfachungspotential: sehr wahr-
scheinlich

Begründung: Die unterschiedlichen 
Regelungen zur Höhe der Zwangs-
gelder in den beiden Texten führen zu 
einer Inkonsistenz, die hohe Vereinfa-
chungspotentiale bieten. Die absolute 
Obergrenze in Text 1 und die relative 
Berechnung in Text 2 können zu Ver-
wirrung und ineffizienter Umsetzung 
führen, insbesondere wenn beide Re-
gelungen gleichzeitig anwendbar sind.

1. Höhe des Zwangsgeldes

…

Bewertung: Widerspruch,  
sehr wahrscheinlich

Begründung: Es besteht ein klarer 
Widerspruch … hinsichtlich der Be-
messung und Höhe der Zwangsgelder. 
Die Richtlinie fordert deutlich höhere 
Zwangsgelder basierend auf dem 
Umsatz, während das LkSG eine fixe 
Obergrenze von 50.000 Euro vorsieht … 

2. Definition und Anwendung  
von Zwangsgeldern

…

Bewertung: Doppelung, weniger 
wahrscheinlich

Begründung: Beide Regelungen sehen 
die Verhängung von Zwangsgeldern 
vor, was zu einer Doppelung führen 
kann. Jedoch lässt die Richtlinie den 
Mitgliedstaaten Gestaltungsspielraum 
bei der Umsetzung. Die spezifische 
Ausgestaltung und Anwendung der 
Zwangsgelder kann daher unter-
schiedlich sein, wodurch das Vereinfa-
chungspotential weniger wahrschein-
lich ist.

(vollständige Fassung siehe Anhang)

Tabelle 6: Beispielhafte Gegenüberstellung KI-gestützter Analysen der Vereinfachungspotentiale (auf Basis von GPT-4o 
und OpenAI o1-preview) beim Vergleich von § 23 LkSG und Art. 27 CSDDD

Die Tabelle 6 veranschaulicht die Ausgabe der KI-Testapplikation am Beispiel eines 
Paars von Textpassagen, weitere Beispiele werden im Abschnitt 10.06 des Anhangs vor-
gestellt.30 Aus juristischer Sicht liefern die Ergebnisse der prototypischen Tests grund-
sätzlich hilfreiche Hinweise auf mögliche Vereinfachungspotentiale. Für den prakti-
schen Einsatz sind jedoch zusätzliche Optimierungen (z. B. automatisierte Validierung, 
optimierte Prompt-Gestaltung) und menschliche Kontrolle unerlässlich. Während bei 
der Plausibilität kein Modell eindeutig dominiert, erzielte die o1-preview-basierte Test-
Applikation bezogen auf Vollständigkeit und Erklärbarkeit bessere Ergebnisse:

 
30 � Dieses Beispiel wurde zu Testzwecken ausgewählt, die Inkonsistenz wäre im Rahmen der Umsetzung der 

CSDDD in nationales Recht aufzulösen.
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§ LkSG \ 
Art. CSDDD

5 7 8 10 11 14 15 16 18 23 27

3 4 2 3 3 1 1 2 1 0 0 0

4 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0

5 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0

6 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0

7 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0

8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

10 4 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Tabelle 7: Anzahl der vier Durchläufe, in denen ein Artikelpaar (LkSG × CSDDD) von der GPT-4o-basierten Testapplikation 
als „sehr wahrscheinliches Vereinfachungspotential“ eingestuft wurde

	▪ �Plausibilität: Die Analysen auf Basis von OpenAI o1-preview (ungekürzt) sind detail-
lierter und besser nachvollziehbar, neigen jedoch auch häufiger zu fälschlich ange-
nommenen Vereinfachungspotentialen (false positives). In Fällen, in denen tatsäch-
lich Vereinfachungspotentiale bestehen, lassen sich keine klaren Vorteile zugunsten 
eines bestimmten Modells feststellen.

	▪ �Vollständigkeit: Beim Erkennen relevanter Verdachtsfälle erwies sich OpenAI o1-pre-
view (ungekürzt) als verlässlicher, da es seltener Vereinfachungspotentiale übersah.

	▪ �Erklärbarkeit / Verifizierbarkeit: Durch den höheren Detailgrad und transparente Ver-
weise auf relevante Gesetzesstellen in der Begründung ermöglichte OpenAI o1-preview 
(ungekürzt) eine genauere Prüfung, ob tatsächlich Vereinfachungspotentiale vorliegen.

Um zusätzlich die Konsistenz (Reproduzierbarkeit) der Ergebnisse zu beurteilen, wurde 
die Analyse  mit identischen Paaren und Prompts insgesamt viermal mit der GPT-4o-
basierten Applikation wiederholt.  Die Resultate sind in der Tabelle 7 dargestellt. Erhielt 
ein Paar in mindestens einem Durchlauf die Klassifikation „sehr wahrscheinliches Ver-
einfachungspotential“, wurde dieses Paar in keinem der anderen Durchläufe als „nicht 
relevant“ eingestuft und umgekehrt. Die Ergebnisse deuten daher insgesamt auf eine 
solide Konsistenz hin. Die Variation bei der Kategorisierung kann dabei damit zusam-
menhängen, dass marginal veränderte Modellinterpretationen zu leichten Abweichun-
gen führen.

Schließlich legt sowohl die theoretische Analyse als auch der vergleichende Test von 
GPT-4o und o1-preview nahe, dass weitere Modellverbesserungen künftig die Verläss-
lichkeit KI-generierter Analysen weiter erhöhen können.
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04.03	Fazit

In diesem Kapitel wurde die Verlässlichkeit der in Kapitel 03 vorgestellten Ansätze zur 
Geltungsbereichsanalyse und Identifikation der Vereinfachungspotentiale anhand fünf 
zentraler Dimensionen bewertet: Plausibilität, Vollständigkeit, Konsistenz, Robustheit 
und Erklärbarkeit bzw. Verifizierbarkeit. Die theoretische Betrachtung sowie die 
prototypische Erprobung legen nahe, dass sich eine hohe Verlässlichkeit der An-
sätze entlang aller fünf Dimensionen grundsätzlich erreichen lässt, sofern diese 
durch geeignete Zusatzmaßnahmen ergänzt werden. Bei allen Verbesserungsmaß-
nahmen ist allerdings abzuwägen, welcher zusätzliche Aufwand dem angestrebten 
Nutzen gerecht wird. Ein iteratives Vorgehen – bei dem Maßnahmen schrittweise ein-
geführt, fortlaufend evaluiert und bei Bedarf nachjustiert werden – bietet einen mög-
lichen Ansatz, um dieses Spannungsfeld zu meistern (siehe Kapitel 06).
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05. Rechtsbereinigung mit KI unterstützen
Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die Machbarkeit und Verlässlichkeit 
der Identifikation der Vereinfachungspotentiale in Rechtsnormen erörtert wurde, stellt 
sich nun die Frage, inwieweit mit Hilfe von KI entsprechende Vorschläge zur Rechtsbe-
reinigung ausgearbeitet werden können. Diese Vorschläge müssen im Einklang mit der 
bestehenden Rechtsordnung stehen und dürfen weder neue Regelungslücken noch neue 
Vereinfachungspotentiale erzeugen.

05.01 Rechtsbereinigung und Potentiale für KI-Einsatz

Die Möglichkeiten einer effektiven Rechtsbereinigung sind vielfältig: Sie reichen von 
klarstellenden, nicht-legislativen Maßnahmen (z. B. Leitlinien oder Praxisleitfäden) 
über eine verbesserte Verzahnung betroffener Rechtsakte (z. B. durch gezielte Verwei-
se in den betroffenen Rechtstexten oder nachgelagerten Regelungen) bis hin zu einer 
übergreifenden Harmonisierung und Überarbeitung bestehender Regelungen.31 Da sol-
che Schritte in der Regel materiell-rechtliche Änderungen nach sich ziehen, liegt ihre 
Auswahl und Ausgestaltung im Kernbereich legislativ-politischer Verantwortung. 

Eine KI-Anwendung kann den Rechtsbereinigungsprozess durch vielfältige Funktiona-
litäten (im Folgenden „intelligente Rechtsassistenten“ genannt) unterstützen und den 
damit verbundenen manuellen Aufwand signifikant reduzieren.32 Solche Assistenten 
bieten den zuständigen Stellen (z. B. Fachabteilungen, Gesetzgebenden) zugeschnit-
tene Funktionalitäten, die sich auf eine klar abgrenzbare Informationsbasis stützen 
und deren Ergebnisse leicht überprüfbar sind, so dass eine gezielte Qualitätssicherung 
ermöglicht wird.

Gleichwohl können die KI-Systeme nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
eigenständig praxistaugliche, wirksame, und politisch ausgewogene Konkurrenzre-
gelungen formulieren und diese transparent begründen. Maßgeblich dafür sind die 
folgenden praktischen Hürden und Einschränkungen aktueller KI-Methoden:

	▪ �Variable und kontextsensitive Informationsbasis: Für eine Rechtsbereinigung 
genügt es nicht, allein geltende Regelungen, Auslegungshilfen und formale Vorgaben 
an die Rechtssetzung33 zu berücksichtigen.  Vielmehr ist die relevante Informations-
basis zeit- und kontextspezifisch und muss etwa aktuelle politische Zielsetzungen 
sowie wirtschaftliche, gesellschaftliche und administrative Rahmenbedingungen 
einbeziehen (McKinsey & Company, 2019). 

	▪ �Notwendiges Verständnis für praktische Auswirkungen einer Regelungsände-
rung: Zwar können moderne KI-Methoden, wie Sprachmodelle (z. B. GPT-4, Mistral 
Large, BERT), die kontextspezifische Bedeutung der Rechtstexte erfassen und diese 
vergleichen, jedoch fehlt ihnen das Verständnis praktischer Auswirkungen von Rege-
lungen und deren Anpassungen, die für die Erstellung praxistauglicher Regelungen 
erforderlich ist (vgl. Kapitel 03).

	▪ �Fähigkeit zur Interessensabwägung und Ermessensausübung: Eine Rechtsberei-
nigung erfordert eine sorgfältige Abwägung politischer, wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Interessen unter Einbeziehung relevanter Akteure. Eine KI-Anwendung 
kann diesen komplexen Abwägungsprozess nicht ersetzen. 

Solche Instrumente einer besseren Rechtssetzung werden z. B. in der aktuellen Mittei-
lung der EU-Kommission über die Umsetzung und Vereinfachung (Europäische Kom-
mission, 2025b) erörtert.

 
31 � Diese und ähnliche Maßnahmen werden z. B. für die Wechselwirkungen zwischen der KI-Verordnung mit 

anderen Rechtsakten von Hacker (2024) diskutiert.
32 � Vgl. auch Nationaler Normenkontrollrat (2024b).
33 � Z. B. das Handbuch der Rechtsförmlichkeit, die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien 

(GGO) oder auch Verwaltung Innovativ  (2023a).



Abschlussbericht   |   27

05.02 Machbarkeitsanalyse KI-gestützter Ansätze

Im Folgenden wird eine Auswahl möglicher intelligenter Rechtsassistenten vorgestellt. 
Derartige Rechtsassistenten können den Prozess der Vorbereitung, Formulierung und 
Validierung von Rechtsbereinigungen unterstützen. 

05.02.01 Bereitstellung einer fundierten Informationsgrundlage

Eine KI-Anwendung kann dabei unterstützen, zahlreiche relevante Informationen zu-
sammenzustellen, die als Grundlage der Entscheidungsfindung dienen, z. B.:

	▪ �Relevanten Rechtskontext bereitstellen: Mithilfe semantischer Suchverfahren und 
LLMs ähnlich zu Publio (Europäische Union, 2025a) lassen sich die im Kontext der 
Rechtsbereinigung relevanten Inhalte aus der juristischen Datenbank der etwaigen 
KI-Anwendung (vgl. Kapitel 02) weitgehend automatisiert ermitteln und vorschlagen. 
Dadurch können insbesondere Bezüge zu höherrangigem Recht, aber auch zu nach-
gelagerten Regelungen oder Auslegungshilfen hergestellt werden. Daneben kann die 
im Kapitel 03 beschriebene Kernfunktionalität genutzt werden, um weitere Verein-
fachungspotentiale zu identifizieren, welche thematisch verwandt zur bereinigenden 
Stelle sind. Um die identifizierten Texte und Textpassagen nach ihrer Relevanz zu 
priorisieren und strukturiert aufzubereiten, lassen sich manuelle Filter- und Gewich-
tungskriterien hinterlegen. 

	▪ �Weitere relevante Anforderungen aufbereiten: Relevante Bezüge zu politischen 
Rahmenbedingungen (z. B. aus dem Koalitionsvertrag) oder Anforderungen aus 
dem Bereich der Rechtsetzung (z. B. Arbeitshilfen und Praxischecks) lassen sich für 
die konkrete Rechtsbereinigung ebenfalls mit intelligenten Suchverfahren weitge-
hend automatisiert identifizieren. Dies erfordert den Zugriff auf die entsprechenden 
Dokumente. Daher kann es erforderlich sein, zusätzliche Datenquellen einzubinden, 
beispielsweise über das Portal verwaltung-innovativ.de bzw. die E-Gesetzgebung.

05.02.02 Validierung von Vorschlägen 

Mit den in Kapitel 03 vorgestellten Verfahren lassen sich Vorschläge zur Vereinfachung 
des Rechts daraufhin überprüfen, ob sie neue Vereinfachungspotentiale erzeugen. 
Dabei wird auch deren Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht, z. B. den EU-Vorgaben, 
und die Möglichkeit weiterer Normkollisionen berücksichtigt. 

Zusätzlich können KI-Methoden helfen einzuschätzen, ob durch vorgeschlagene Re-
gelungsvereinfachung neue Regelungslücken entstehen könnten. Eine abschließende 
automatisierte Beurteilung solcher Lücken ist jedoch nicht realisierbar, da dies die 
Fähigkeit zur rechtlichen Subsumtion und die Prüfung sämtlicher abgedeckter Sachver-
halte und Adressaten konkreter Anwendungsfälle voraussetzt (vgl. Abschnitt 03.03.02). 

05.02.03 Weitere mögliche Rechtsassistenten

Verschiedene Projekte und Initiativen auf europäischer und nationaler Ebene befassen 
sich bereits mit weiterführenden KI-basierten Rechtsassistenten, um Gesetzgebungs-
prozesse zu unterstützen oder zu validieren. So beschreibt die „Augmented LEOS“-Stu-
die  (Fitsilis, Mikros, & Leventis, 2024) diverse „Smart Functionalities“, die den Prozess 
der Gesetzeserstellung und -prüfung verbessern sollen. Dazu gehören kontextbezogene 
Rechtsprüfungen, beispielsweise die korrekte Verwendung von Verweisen und Fachter-
minologie, sowie automatisierte Hinweise zu juristisch mehrdeutigen Formulierungen 
oder widersprüchlichen Zeitbezügen. Die SETA-Studie (Hradec, et al., 2019) untersucht 
KI-gestützte Verfahren zu Policy-Analyse und Impact-Assessment. Auch im Bereich der 
E-Gesetzgebung sollen digitale Werkzeuge entwickelt werden, um den Prozess der Ge-
setzeserstellung zu erleichtern (Bundesministerium des Innern und für Heimat, 2024). 
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Diese intelligenten Rechtsassistenten sind nicht nur für die Bereinigung bestehender 
Rechtsnormen relevant, sondern können potenziell in verschiedenen Stadien der 
Gesetzgebung eingesetzt werden. Entsprechend empfiehlt beispielsweise der Nationale 
Normenkontrollrat eine direkte Integration solcher Funktionalitäten in den Editor der 
E-Gesetzgebung (Nationaler Normenkontrollrat, 2024b).

05.03 Fazit

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Vorbereitung von Vorschlägen zur Rechtsvereinfa-
chung, die auf den zuvor identifizierten Vereinfachungspotentialen beruhen. Während 
die Auswahl und Ausgestaltung konkreter Maßnahmen legislativer und politi-
scher Verantwortung unterliegen, kann eine KI-Anwendung den dafür erforder-
lichen manuellen Aufwand erheblich reduzieren. 

Insbesondere lassen sich durch intelligente Rechtsassistenten relevante Informationen, 
sofern sie in der zugrundeliegenden juristischen Datenbank vorliegen, automatisiert 
identifizieren und strukturiert aufbereiten sowie Vorschläge zur Rechtsbereinigung va-
lidieren, beispielsweise im Hinblick auf Normkollisionen oder weitergehende Vereinfa-
chungsmöglichkeiten. Zahlreiche weitere Rechtsassistenten werden bereits im Rahmen 
verschiedener Initiativen untersucht und erprobt. Da diese jedoch nicht speziell auf die 
Rechtsbereinigung, sondern allgemein auf die Rechtsetzung ausgerichtet sind, bietet 
sich eine Integration entsprechender Funktionalitäten in die E-Gesetzgebung an.
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06. KI-Anwendung umsetzen: Eine mögliche 
Roadmap
Angesichts des innovativen Charakters der beschriebenen KI-Anwendung und 
des rasanten technologischen Fortschritts im Bereich Künstlicher Intelligenz 
empfehlen wir für eine mögliche Realisierung ein iteratives, modulares und nut-
zerzentriertes Vorgehen. Diese Empfehlung folgt deutschen und internationalen Best 
Practices für digitale Verwaltung (z. B. Servicestandard für digitale Verwaltung des BMI 
(Bundesministerium des Innern und für Heimat, 2025c), UK Service Standard (Govern-
ment Digital Service, 2025)) und gilt als etablierter Standard bei der Entwicklung von 
KI-Applikationen. Dieses Vorgehen trägt dazu bei, Risiken – etwa hohe Kosten, Verzöge-
rungen oder ausbleibende Mehrwerte – zu reduzieren und den Nutzen im Hinblick auf 
Bürokratieabbau zu maximieren. Zudem ermöglicht es eine schnelle Umsetzung und 
flexible Anpassungen an neue technologische Entwicklungen im Kontext von KI.

01.� �Iterative Entwicklungsstrategie: Die Entwicklung einer KI-Anwendung sollte in 
aufeinanderfolgende Phasen gegliedert werden, die sich auch als separate Teilpro-
jekte realisieren lassen. Zunächst können ein oder mehrere Prototypen entstehen, 
die sich auf ausgewählte Rechtsquellen konzentrieren und grundlegende Funktio-
nalitäten, wie etwa die Geltungsbereichsanalyse oder den Vergleich zweier Rechts-
texte zur Identifikation der Vereinfachungspotentiale, prototypisch umsetzen. 
In den folgenden Phasen werden diese Funktionalitäten verbessert und erweitert 
sowie weitere Rechtsquellen eingebunden, bis eine produktionsfähige Anwendung 
entsteht.34 Auf diese Weise können Kernfunktionen frühzeitig getestet und künftige 
Nutzende aus Fachabteilungen des BMF von Anfang an eingebunden werden, um 
Mehrwert, Akzeptanz und eine nahtlose Integration in die Fachprozesse sicherzu-
stellen.

02.� �Modularer Aufbau (Baukastenprinzip): Die etwaige KI-Anwendung sollte in 
unabhängige Funktionsbausteine untergliedert werden – beispielsweise für die 
Erkennung von Regelungen mit überlappendem Geltungsbereich, die Identifika-
tion der Vereinfachungspotentiale, die Qualitätssicherung oder die Unterstützung 
bei Rechtsvereinfachungsvorschlägen. Diese entkoppelte Architektur erlaubt es, 
einzelne Module getrennt und bei Bedarf parallel zu entwickeln, zu erproben und zu 
optimieren, was Planungssicherheit, Flexibilität und Skalierbarkeit fördert.

03. �Fokus auf Nutzende: Die frühzeitige und kontinuierliche Einbindung der künfti-
gen Nutzenden aus den Fachabteilungen des BMF und der BMF-IT ist entscheidend 
für den Erfolg der KI-Anwendung. Regelmäßige Vorführungen, Tests und Feedback-
schleifen von Beginn an tragen dazu bei, dass die Anwendung praxisnah und unter 
Berücksichtigung der Verwaltungsprozesse gestaltet wird, rasch Akzeptanz findet 
und den größtmöglichen Mehrwert beim Bürokratieabbau entfalten kann.

Um diese Vision zu realisieren, bietet es sich an, zuerst einen lokalen Prototyp umzu-
setzen, der ausgewählte zentrale Rechtsquellen einbindet (z. B. EU-Verordnungen und 
Richtlinien sowie Bundesgesetze) sowie die Kernfunktionalitäten prototypisch umsetzt. 
Darauf aufbauend kann die Anwendung schrittweise zu einer voll funktionsfähigen Lö-
sung ausgebaut werden. Tabelle 8 zeigt die mögliche Phasenaufteilung. Die zugehörige 
Kostenschätzung findet sich im Abschnitt 10.07.

 
34 � Werden mehrere Prototypen entwickelt (z. B. für unterschiedliche Funktionalitäten), können diese später in 

einer Anwendung zusammengeführt werden.
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Prototyp Minimum Viable Product Produktive Anwendung

Datenbasis: Lokal oder in einer 
Cloud gespeicherte Bundesgesetze 
sowie EU-Verordnungen und Richt-
linien (z. B. aus Gesetze-im-Internet 
und EUR-Lex).

Funktionalitäten:  
Prototypische Umsetzung

• �der Suche zur Identifikation rele-
vanter Regelungen mit überlap-
pendem Geltungsbereich

•	�des Vergleichs ausgewählter Re-
gelungen, um Vereinfachungspo-
tentiale zu erkennen 

Konzeption: 

•	�Exploration der Möglichkeit 
zur Einbindung juristischer 
Datenbanken (z. B. juris) inkl. An-
forderungen an die Schnittstelle

•	�Erste Prüfung rechtlicher und 
technischer Vorgaben für einen 
späteren Produktivbetrieb 

Datenbasis: Erprobung der 
Schnittstelle zu einer oder mehr-
eren juristischen Datenbanken.

Funktionalitäten:

•	�Weiterentwicklung des Prototyps 
(Analyse der Geltungsbereiche 
und der Vereinfachungspotentiale, 
optimierte Benutzeroberfläche)

•	�Einbau Validierung und Qualitäts-
sicherung 

Konzeption:

•	�Aufbereitung und Abstimmung 
rechtlicher, technischer und 
organisatorischer Anforderungen 
für den künftigen Produktivbetrieb

•	�Auswahl geeigneter Lizenzmodelle

•	�Entwurf der Zielarchitektur und 
Integration in bestehende Ver-
waltungsprozesse

Die Produktivnahme umfasst:

•	�Verfeinerung und Umsetzung 
der Produktionsanforderungen 
an Datenschutz, IT-Sicherheit, 
KI-Leitlinien aus der MVP-Phase 
sowie langfristige Wartung

•	�Inbetriebnahme des Systems 
inkl. Schnittstellen zu juris-
tischen Datenbanken

•	�Ggf. Migration des MVP auf eine 
leistungsfähige Plattform (z. B. 
KIPITZ) 

Anschließend können (iterative) 
Weiterentwicklungen erfolgen, z. B.: 

•	�Qualitätsverbesserungen, z. B. 
Performance und Verlässlichkeit

•	�Erweiterung der Funktionalitäten, 
z. B. um Vorschläge für Rechts-
bereinigung, Aufnahme weiterer 
Regelungsebenen, etc.

Tabelle 8: Mögliche Gliederung der Phasen bei der Entwicklung der beschriebenen KI-Anwendung (illustrativ)
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07. Gesamtfazit und Ausblick
Die vorliegende Machbarkeitsstudie zeigt, dass eine KI-gestützte Anwendung 
zur Identifikation der Vereinfachungspotentiale von Regelungen grundsätzlich 
realisierbar und vielversprechend ist. Mit Blick auf die zentralen Aspekte ergibt sich 
folgendes Gesamtbild:

01. �Juristische Wissensbasis einer KI-Anwendung bereitstellen (Kapitel 02): Eine 
umfassende und aktuelle juristische Wissensbasis ist wesentlich für eine erfolg-
reiche KI-Anwendung. Aufgrund der fragmentierten Datenlandschaft und Lizenz-
beschränkungen empfiehlt es sich, zunächst auf frei zugängliche staatliche Rechts-
normen zu fokussieren und gegebenenfalls Synergien mit existierenden oder 
geplanten Rechtsinformationssystemen (z. B. juris und NeuRIS) zu nutzen. Nicht-
staatliche Standards sollten vorerst nachrangig betrachtet werden, um Komplexität 
und Mehraufwand zu begrenzen.

02. �Vereinfachungspotentiale mit KI identifizieren (Kapitel 03): Die Studie definiert 
Doppelungen, Widersprüche und Inkonsistenzen als wesentliche Kategorien der 
Vereinfachungspotentiale. Die zentralen Voraussetzungen für eine KI-gestützte 
Identifikation dieser Potentiale sind die Fähigkeit einer KI-Anwendung, strukturelle 
und kontextuelle Nuancen von Rechtstexten korrekt zu erfassen, darauf aufbauend 
Geltungsbereiche und Vorschriften miteinander zu vergleichen sowie Analyseer-
gebnisse nachvollziehbar und überprüfbar zu begründen. Da nur wenige vergleich-
bare Studien vorliegen, wurden im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie auf Basis 
einer Literaturrecherche und aktueller technologischer Entwicklungen passende 
Lösungsansätze dafür entwickelt. Es ist zu empfehlen, die identifizierten Ansätze in 
der Umsetzung zu erproben, um den besten Ansatz auszuwählen. 

03. �Verlässlichkeit KI-gestützter Ergebnisse optimieren (Kapitel 04): Die theoreti-
sche Analyse und die prototypische Erprobung legen nahe, dass eine hohe Verläss-
lichkeit einer KI-Anwendung in Bezug auf Plausibilität, Vollständigkeit, Konsistenz, 
Robustheit und Erklärbarkeit/Verifizierbarkeit erreicht werden kann, sofern die im 
Kapitel 03 beschriebenen Methoden durch zusätzliche Validierungs- und Qualitäts-
sicherungsmechanismen ergänzt werden. 

04. �Rechtsbereinigung mit KI unterstützen (Kapitel 05): Eine KI-Anwendung kann 
das Verfahren der Rechtsbereinigung auf Basis der identifizierten Vereinfachungs-
potentiale deutlich beschleunigen, beispielsweise indem sie relevante Informatio-
nen strukturiert aufbereitet oder Vorschläge in Hinblick auf neue Vereinfachungs-
potentiale validiert. Gleichwohl obliegt die Entscheidung über die Auswahl und 
Ausgestaltung konkreter Maßnahmen den legislativen und politischen Instanzen.

05. �KI-Anwendung umsetzen: Eine mögliche Roadmap (Kapitel 06): Angesichts 
des raschen technologischen Fortschritts im Bereich KI und der Komplexität einer 
solchen Anwendung empfiehlt sich ein iteratives, modulares und nutzerzentriertes 
Vorgehen bei der Umsetzung. Im ersten Schritt kann ein lokaler Prototyp die Kern-
funktionalitäten, nämlich der Geltungsbereichsanalyse und der Identifikation der 
Vereinfachungspotentiale, demonstrieren und eine rasche Lernkurve ermöglichen. 
Darauf aufbauend kann der Prototyp schrittweise zu einer voll funktionsfähigen KI-
Anwendung weiterentwickelt und in bestehende IT-Strukturen eingebettet werden.

Angesichts der rasanten Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz, unter 
anderem im Rechtswesen (Legal Tech), ist zu erwarten, dass sich die Einschätzungen zur 
Machbarkeit und optimalen Ansätzen in dieser Studie in naher Zukunft verändern wer-
den. Die Aussagen zur Machbarkeit und Verlässlichkeit in dieser Studie beziehen sich 
daher auf den aktuellen Stand der Technik und der verfügbaren Datenquellen.
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10. Appendix

10.01 Glossar

Application Programming Interface (kurz: API): Eine Schnittstelle, die es ermög-
licht, dass Softwareanwendungen miteinander interagieren und bestimmte Funktionen 
oder Daten eines Betriebssystems, einer Anwendung oder eines Dienstes nutzen.

Akoma Ntoso-Format: Ein XML-Datenformat, das speziell für die strukturierte Dar-
stellung von juristischen Dokumenten und deren Metadaten entwickelt wurde. Es 
fördert die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und erleichtert die auto-
matisierte Verarbeitung und das Auffinden von rechtlichen Informationen. 

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers): BERT ist ein 
nicht-generatives Transformer-basiertes Sprachmodell, das auf umfangreichen Text-
korpora vortrainiert wird und für spezifische Aufgaben feinabgestimmt werden kann. 
Es existieren Varianten wie LEGAL-BERT (Chalkidis, Fergadiotis, Malakasiotis, Aletras, 
& Androutsopoulos, 2020) und JurisBERT (Viegas, Costa, & Ishii, 2023), die speziell 
für juristische Texte entwickelt wurden, um die spezifische Terminologie und Struktur 
juristischer Sprache besser zu verstehen und zu verarbeiten. 

Chunking: Als Chunking wird die Aufteilung von langen Dokumenten in kleinere 
Segmente (Chunks) bezeichnet, damit diese technisch getrennt voneinander verarbeitet 
werden können. Die Unterteilung in Chunks kann statisch (z. B. anhand einer festen 
Zeichenanzahl) oder auch dynamisch unter Berücksichtigung der Textstruktur (z. B. pro 
Paragraf)  erfolgen, um inhaltliche Kohärenz zu wahren. 

Entitätenerkennung (Named Entity Recognition, kurz: NER): Eine KI-Methode 
erkennt automatisch Eigennamen und Entitäten sowie ihre Relevanz im Text, wie bspw. 
„BaFin“ oder „Bundesrepublik Deutschland“, ebenso Daten oder Versionsnummern, 
wenn diese in immer wieder ähnlichen Kontexten auftauchen. 

Fine-Tuning:  Ein Verfahren, bei dem ein vortrainiertes Modell, wie zum Beispiel ein 
LLM, mit einem üblicherweise kleineren, spezifischen Datensatz weiter trainiert wird, 
um es effizient an eine bestimmte Aufgabe oder Domäne anzupassen.

Große generative Sprachmodelle (Large Language Models, kurz: LLMs): Be-
sonders leistungsstarke Klasse von Sprachmodellen, mit denen ein breites Spektrum 
domänenspezifischer Texte analysiert und generiert werden kann. Für Nutzerinnen und 
Nutzer ist die Bedienung der Modelle über einen Prompt sehr intuitiv, da explizite Auf-
gabenstellungen in natürlicher Sprache direkt an die KI formuliert werden können. Zu 
dieser Kategorie gehören sowohl proprietäre Modelle wie GPT-4o von OpenAI als auch 
Open-Source-Modelle von Mistral AI, Meta, OpenGPT-X oder Aleph Alpha. 

Halluzination: Im Kontext von großen generativen Sprachmodellen beziehen sich Halluzina-
tionen auf die Erzeugung von falschen oder erfundenen Informationen, die vom Modell als 
wahr dargestellt werden, was zu Missverständnissen oder Fehlinformationen führen kann.35

Künstliche Intelligenz (kurz: KI): Ein KI-System ist ein maschinengestütztes System, 
das für einen in unterschiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das 
nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann und das aus den erhaltenen 
Eingaben für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie Ausgaben wie etwa Vorhersa-
gen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die physische oder 
virtuelle Umgebungen beeinflussen können (Definition gem. KI-Verordnung).36 

Large Language Model (kurz: LLM): Englische Bezeichnung für großes generatives 
Sprachmodell. 

 
35 � Siehe die Betrachtung von Halluzinationen im Bereich Legal AI durch Magesh et al. (2024).
36 � Kapitel I, Art. 3, Punkt 1.
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Log-Wahrscheinlichkeit: Logarithmische Darstellung der Wahrscheinlichkeiten, die 
einen Einblick in die „Sicherheit“ oder die Vertrauenswürdigkeit der Modellvorhersa-
gen bietet.

Maschinelles Lernen (ohne neuronale Netze): Diese Methoden verwenden Algorith-
men, die aus annotierten Daten lernen, um Textklassifizierung und -analyse durchzu-
führen. Beispiele hierfür sind Support Vector Machines oder regressive Modelle wie 
XGboost. Besonders in großen Datenmengen mit hoher Dimensionalität können diese 
Modelle Strukturen erkennen und Vorhersagen treffen, die aufgrund der Datenmenge 
manuell schwer zugänglich sind.

Modelltreue: Ein Maß, welches angibt wie stark Modellerklärungen, z. B. von Chain-of-
Thought, den tatsächlichen internen Prozessen hinter einer Modellausgabe entsprechen.

Out-of-distribution (kurz: OOD) Erkennung:  Die Fähigkeit eines maschinellen 
Lernmodells, Eingaben außerhalb des Trainingsdatenbereichs zu erkennen, um Fehl-
vorhersagen zu vermeiden und bspw. bei Bedarf menschliche Beurteilungen hinzuzu-
ziehen.

Pipeline: Festgelegte Abfolge von Prozessschritten, z. B. zur Vorverarbeitung und 
Validierung. 

Prompt: Anfragentext, der einem LLM übergeben wird. 

Prompt Engineering: Gezielte Abwandlung und Verbesserung des Prompts, der einem 
LLM übergeben wird, um die Qualität der Antwort zu verbessern. 

Regelbasierte Verfahren: Diese Methoden nutzen vordefinierte Regeln und Muster, 
um spezifische Informationen aus Texten zu extrahieren. Während sie in klar struktu-
rierten Domänen effektiv sein können, stoßen sie bei der Komplexität und Variabilität 
juristischer Sprache jedoch schnell an ihre Grenzen. 

Retrieval Augmented Generation (kurz: RAG): Ein Ansatz, bei dem ein LLM Informa-
tionen aus einer Wissensbasis abruft, um genauere und relevantere Texte zu erstellen.

Seed (in Bezug auf LLMs): Ein Parameter, der verwendet wird, um die Zufälligkeit 
bei der Textgenerierung zu kontrollieren und dadurch reproduzierbare Ergebnisse zu 
erzielen.

Semantische Ähnlichkeitsbestimmung: Algorithmen zur Messung der Ähnlichkeit 
und Stärke semantischer Beziehungen zwischen Begriffen, Phrasen oder Texten analy-
sieren Wortfrequenzen, Koexistenz von Wörtern sowie Wortbeziehungen oder Kontext-
informationen. 

Temperature: Ein konfigurierbarer Parameter eines LLMs, der regelt, wie stark die 
Ausgaben variieren und wie „kreativ“ oder unvorhersehbar das Modell antwortet.

Transformer-basierte Sprachmodelle (kurz: Sprachmodelle): Diese Modelle ba-
sieren auf der Transformer-Architektur, die sich durch ihre Effizienz und Fähigkeit zur 
Verarbeitung von kontextueller Information auszeichnet. Sie können die Bedeutung 
und Struktur von Texten tief erfassen und kontextuelle Ähnlichkeiten erkennen, selbst 
wenn unterschiedliche Formulierungen oder Begriffe verwendet werden. Beispiele für 
solche Modelle sind Sprachmodelle wie BERT und auch große generative Sprachmodelle 
(LLMs) wie GPT oder Mistral.

Verifizierungsmodell:  Ein Modell, das die Konsistenz der Ausgabe eines LLMs mit be-
kannten Daten überprüft, um die Qualität und Zuverlässigkeit der Vorhersage des LLMs 
zu bewerten.



40    |   Abschlussbericht

10.02	Initiale Anwendungsszenarien 

Im Folgenden werden vier initiale Anwendungsfälle vorgestellt, die exemplarisch auf-
zeigen, wie eine KI-gestützte Anwendung von den Beschäftigten des Bundesministe-
riums der Finanzen (BMF) bzw. eines anderen Ressorts der Bundesregierung eingesetzt 
werden kann, um den Bürokratieabbau voranzutreiben und Vereinfachungspotentiale 
zu identifizieren. Dabei wird insbesondere berücksichtigt, dass alle Ressorts regelmäßig 
an der Ausarbeitung, Abstimmung und Weiterentwicklung von Gesetzen beteiligt sind 
und ggf. bei neuen oder geänderten Vorgaben eine federführende Rolle einnehmen.

Die dargestellten Szenarien berücksichtigen die nationalen und europäischen Leitlinien für 
KI (z. B. EU-Leitlinien für vertrauenswürdige KI, KI-Strategie der Bundesregierung) und 
zeigen, in welchen Prozessschritten eine KI-Anwendung eingesetzt werden kann. Wich-
tig ist, dass die etwaige KI-Anwendung in allen Szenarien ausschließlich unterstützend 
genutzt wird: Alle analytischen Ergebnisse und Vorschläge werden verbindlich durch 
die zuständige Fachebene qualitätsgesichert und erst danach in weitere Entscheidungs- 
und Umsetzungsprozesse übernommen.

Anwendungsfall 1: Unterstützung bei Gesetzesentwürfen und Stellungnahmen

Aktuelle Situation: Alle Ressorts sind regelmäßig in Prozesse zur Erstellung, Prüfung 
und Kommentierung von Gesetzesentwürfen auf nationaler und EU-
Ebene eingebunden. Eine zentrale Herausforderung beim Abbau von 
Bürokratie und der Sicherstellung kohärenter Rechtssetzung besteht 
darin, den Entwurf im Kontext bestehender Regelungen umfassend zu 
analysieren.

So sollten bereits geltende Vorschriften und Standards berücksichtigt 
werden, um Doppelregelungen, unklare Zuständigkeiten, uneinheitli-
che Begriffsbestimmungen und weitere Vereinfachungspotentiale zu 
vermeiden. Dabei verschärfen enge Zeitvorgaben – beispielsweise bei 
kurzfristigen Stellungnahmen zu Entwürfen anderer Ressorts – den 
Druck auf die Fachabteilungen, alle relevanten Rechtsquellen und 
möglichen Wechselwirkungen vollständig sowie zeitnah zu erfassen.

Möglicher Lösungsansatz: Eine KI-gestützte Anwendung mit Zugriff auf umfassende Daten-
banken (z. B. nationale Rechtsinformationssysteme, EUR-Lex, ggf. 
juris) kann die Beschäftigten des Ministeriums dabei durch folgende 
Funktionalitäten unterstützen:

•	�Geltungsbereichsanalyse: Die Anwendung erkennt automatisch, 
welche bestehenden Gesetze / EU-Regelungen einen mit dem 
Gesetzesentwurf überlappenden Adressatenkreis / Geltungsbereich 
betreffen.

•	�Identifikation der Vereinfachungspotentiale: Die etwaige KI-An-
wendung gleicht den Entwurf mit den bereits geltenden Normen mit 
überlappendem Geltungsbereich ab, markiert dabei Textstellen mit 
möglichen Vereinfachungspotentialen und erläutert, welche Art von 
Vereinfachungspotentialen vorliegen, um das Ergebnis für die Be- 
schäftigten des Ressorts nachvollziehbar zu machen. Die Analyse- 
ergebnisse werden anschließend adressatengerecht aufbereitet  
(z. B. aggregiert und visualisiert in einem Dashboard), so dass die 
Beschäftigten rasch einen fundierten Überblick erhalten. Durch 
diese Funktionalitäten erhalten die Beschäftigten im Ministerium 
eine schnelle, fundierte Grundlage für die Bewertung neuer Rege-
lungsvorschläge im Kontext bestehender Rechtsnormen.
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Anwendungsfall 2: Anpassung an geänderte Rechtslage und kontinuierliche Überprüfung

Aktuelle Situation: Die Rechtsordnung unterliegt einem steten Wandel, etwa durch neue 
und geänderte EU-Rechtsakte und Gesetze. Auch Entscheidungen 
oberster Gerichte können neue Auslegungsfragen aufwerfen oder 
Normkollisionen sichtbar machen.

Für den langfristigen Bürokratieabbau gilt es daher, geltende Vorschrif-
ten fortlaufend oder turnusmäßig daraufhin zu überprüfen, ob sie den 
aktuellen Anforderungen entsprechen oder ob Widersprüche, Redun-
danzen oder weitere Vereinfachungspotentiale entstanden sind.

Möglicher Lösungsansatz: �Eine KI-Anwendung unterstützt die Beschäftigten der Bundesre
gierung kontinuierlich oder turnusmäßig dabei, neu entstandene 
Vereinfachungspotentiale – etwa aufgrund von neuen oder geänderten 
Rechtsakten – automatisiert zu identifizieren. Die Kernfunktionalitäten 
beinhalten die aus dem Anwendungsfall 1, nämlich Geltungsbereich-
sanalyse sowie Identifikation von Vereinfachungspotentialen, und 
werden erweitert um:

•	�Dynamische Überprüfung der juristischen Datenbasis auf geänderte 
Rechtsakte sowie relevante Gerichtsentscheidungen (optional)

Anwendungsfall 3: Analyse des geltenden Rechts für bestimmte Adressatengruppe

Aktuelle Situation: Politische Zielsetzungen wie der Abbau übermäßiger Bürokratie für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oder für bestimmte Branchen 
erfordern eine präzise Identifikation der einschlägigen Regelungen 
und ihrer Wirkung. Oft ist nicht klar ersichtlich, welche Normen in ihrer 
Gesamtheit diese Zielgruppen besonders belasten, welche Pflichten 
redundant sind oder wo vereinfachende Maßnahmen realistisch und 
rechtlich zulässig wären.

Möglicher Lösungsansatz: Eine KI-gestützte Anwendung kann die Beschäftigten der Bundesre-
gierung mit folgenden Funktionalitäten unterstützen:

•	�Geltungsbereichsanalyse: Die etwaige KI-Anwendung analysiert den 
relevanten Normenbestand im Hinblick auf konkrete Branchen und 
filtert aus dem komplexen Rechtsgefüge jene Vorschriften heraus, 
die für diese Branchen besonders relevant sind.

•	�Identifikation der Vereinfachungspotentiale: Für ausgewählte 
Regelungen, die an die Branche gerichtet sind, kann die etwaige 
KI-Anwendung mögliche Vereinfachungsansätze identifizieren – 
etwa durch Aufzeigen von Doppelregelungen in unterschiedlichen 
Gesetzen, redundanter Dokumentationspflichten oder komplexen 
Meldeverfahren, die durch digitale Standardisierung entschlackt 
werden könnten.  
Auf diese Weise kann die Bundesregierung proaktiv Reform-
vorschläge entwickeln, die gezielt zur Entlastung bestimmter 
Wirtschaftsakteure beitragen und somit die übergeordneten poli-
tischen Ziele des Bürokratieabbaus im Sinne einer effizienten und 
praxisnahen Gesetzgebung unterstützen.
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Anwendungsfall 4: Vereinfachung des Rechts

Aktuelle Situation: Sobald durch gezielte Analysen Vereinfachungspotentiale im Rechts
bestand identifiziert wurden, steht die Bundesregierung vor der 
Aufgabe, entsprechende Vorschläge zur Gesetzesbereinigung auszuar-
beiten. Hierbei gilt es, keine neuen Regelungslücken zu erzeugen, Über-
schneidungen zu vermeiden und schließlich eine (insb. im Rahmen von 
EU-Vorgaben) realistische Konkurrenzregelung vorzuschlagen.

Möglicher Lösungsansatz: Eine KI-gestützte Anwendung kann die Beschäftigten der Bundes-
regierung bei der Vorbereitung von Bereinigungsvorschlägen durch 
intelligente Rechtsassistenten unterstützen (vgl. Kapitel 05):

•	�Unterstützung der Rechtsbereinigung: Die etwaige KI-Anwendung  
unterstützt die Beschäftigten bei der Erstellung der Bereinigungs
vorschläge, indem sie relevante Informationen bereitstellt. 

•	�Prüfung neuer Vorschläge auf Vereinfachungspotentiale: Bereits 
während der Entwicklung neuer Regelungsvorschläge kann die An-
wendung simulieren, ob dadurch neue Vereinfachungspotentiale  
in den bestehenden Gesetzen entstehen.

10.03 Details zur Bereitstellung einer juristischen Wissensbasis  
für eine KI-Anwendung 

Dieser Abschnitt ergänzt die im Abschnitt 02.02 des Hauptteils vorgestellte Analyse zu 
verfügbaren juristischen Datenquellen um weiterführende Details. Abschnitt 10.03.01 
fasst zentrale Anforderungen an die potenziellen juristischen Datenquellen zusammen, 
die die Grundlage für die Auswahl und anschließende Bewertung potenzieller Daten-
quellen bilden. Außerdem definiert er zusätzliche Anforderungen an die Integration 
der Quellen in die juristische Datenbank, um Regelungen und Auslegungen nutzbar für 
die KI-gestützten Analysen zu machen. Schließlich fasst der Abschnitt 10.03.02 die Be-
wertung juristischer Datenquellen entlang der Bewertungskriterien zusammen, die im 
Abschnitt 02.02 des Berichts zusammengefasst ist.

10.03.01 Anforderungen an eine juristische Wissensbasis und die  
Auswahl von Datenquellen 

Wir schlagen in einem ersten Schritt folgende Leitplanken für die Auswahl juristischer 
Datenquellen vor:

	▪ �Vertrauenswürdigkeit: Die Datenquellen müssen offiziellen Charakter haben oder 
es muss gewährleistet sein, dass die enthaltenen Regelungen aus offiziellen Quellen 
stammen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die etwaige KI-Anwendung 
ausschließlich auf Regelungen von legitimen Normgebern zugreift. 

	▪ �Vollständigkeit: Für eine umfassende und belastbare Analyse der Vereinfachungs-
potentiale ist es wesentlich, die Datenbasis möglichst vollständig zu gestalten. Die 
Rechtsnormen der Ebene 1 sollten in der Datenbasis weitestgehend vollständig ent-
halten sein, um zentrale Regelungen und Zusammenhänge erfassen zu können. Im 
Idealfall werden zudem (wichtige) Normen der Ebene 2 eingebunden. Zwar ist deren 
Integration keine Voraussetzung für die Machbarkeit der KI-gestützten Identifikation 
der Vereinfachungspotentiale in den Regelungen der Ebene 1, jedoch führt jene Lücke 
in der Datenbasis dazu, dass Vereinfachungspotentiale in diesen nicht berücksich-
tigten Normen nicht erkannt werden können. Die Einbindung von Rechtsprechung 
(Ebene 3) sowie Auslegungshilfen, Kommentaren und Fachliteratur (Ebene 4) ist 
empfehlenswert. Diese ergänzenden Informationen erhöhen die Qualität der Ana-
lyse, liefern zusätzliche Hinweise auf mögliche Vereinfachungen und verringern das 
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Risiko, ermittelte Verdachtsfälle falsch zu interpretieren. Falls eine Integration von 
Dokumenten der Ebenen 2 bis 4 in die Datenbasis der KI-Anwendung nicht oder nur 
schwer möglich ist, können diese Dokumente – sofern sie im Ressort vorliegen – den-
noch im Rahmen der manuellen Qualitätssicherung berücksichtigt werden.   

	▪ �Datenqualität und Maschinenlesbarkeit: Um die Verlässlichkeit der Ergebnisse 
der KI-Modelle zu erhöhen und den Aufwand für Integration und Qualitätssicherung 
zu minimieren, sollten Datenquellen bevorzugt werden, die in hoher Qualität und in 
strukturierten und maschinenlesbaren Formaten (z. B. XML, HTML)37 vorliegen und 
durchsuchbar sind. Bei Rechtstexten ist darüber hinaus das Vorliegen von konsoli-
dierten Fassungen wichtig, da dies die automatisierte Verarbeitung erleichtert.

	▪ �Vorhandensein von Meta- und Strukturinformationen: Metadaten wie Norm-
geber, Veröffentlichungsdatum, Inkrafttreten und Anwendungsdaten, thematische 
oder sektorale Zuordnung sowie Verweise auf verwandte Rechtstexte erleichtern das 
Auffinden und die Analyse relevanter Informationen durch eine KI-Anwendung. Zu-
dem bieten LegalXML-Standards wie Akoma Ntoso eine umfassende und detaillierte 
Strukturierung von Rechtsdokumenten, die speziell darauf ausgelegt ist, die maschi-
nelle Verarbeitung und Analyse, u. a. durch KI-Anwendungen, zu optimieren. 

	▪ �Aktualität: Die Datenquellen sollten zeitnah nach Veröffentlichung von Neuerun-
gen und Änderungen aktualisiert werden, um die Relevanz und Genauigkeit 
 zu gewährleisten. 

	▪ �Nutzungsrechte: Die Nutzung der Datenquellen durch die etwaige KI-Anwendung 
darf nicht durch Nutzungsbeschränkungen untersagt sein. In der Praxis kann dies die 
Klärung der rechtlichen Bedingungen und gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit 
den Rechteinhabern erfordern.

	▪ �Zugänglichkeit: Die Verfügbarkeit von Schnittstellen (APIs) für den automatisierten 
Zugriff sowie die Abwesenheit von Zugangsbeschränkungen (wie Paywalls) erleich-
tern den Zugriff auf relevante Daten, sind jedoch keine harte Voraussetzung für die 
Machbarkeit. 

�Damit die etwaige KI-Anwendung auf Rechtstexte und Auslegungen aus unterschied-
lichen Quellen zugreifen kann, ist eine umfassende juristische Wissensdatenbank 
erforderlich.38 Aus dieser Anforderung leiten sich weitere Kriterien für die Strukturie-
rung und Verwaltung der Daten in dieser Datenbank ab, um eine effektive KI-gestützte 
Analyse von Regelungen zu gewährleisten:

	▪ �Auffindbarkeit: Die etwaige KI-Anwendung muss trotz des potenziell sehr gro-
ßen Umfangs juristischer Datenbanken, die Millionen von Dokumenten umfassen 
können, in der Lage sein, die für die Analyse konkreter Fragestellungen relevanten 
Dokumente mit geringem Aufwand zu identifizieren (KI-gestützte Suche).

	▪ �Eignung für kontextbezogene Verarbeitung: Die Anwendung muss die Dokumen-
te verarbeiten können und dabei die Hierarchie der Rechtsakte sowie weitere relevan-
te Kontextinformationen adäquat berücksichtigen.

Dies kann durch standardisierte Metadatenstrukturen mit aussagekräftigen Meta-
daten in der zugrundeliegenden juristischen Wissensdatenbank erreicht werden. Dazu 
zählen die Art des Dokuments, der Normgeber, Verweise und weitere Informationen 
zu Bezügen zu anderen Dokumenten, sektorale und thematische Zuordnungen sowie 
relevante Schlagwörter (z. B. „indirekte Steuern“, „Nachhaltigkeitsberichterstattung“). 
Hilfreich sind auch Kurzzusammenfassungen, die den Inhalt prägnant darstellen.

 
37 � Während Gesetzestexte in der Regel in strukturierten, maschinenlesbaren Formaten wie HTML oder XML 

vorliegen, sind insbesondere Auslegungshilfen wie ältere Urteile und Fachliteratur oft nur als digitale oder 
eingescannte PDFs verfügbar. Dies erschwert den Einsatz der KI-Anwendung.

38 � Falls die Anwendung auf einem bestehenden Rechtsinformationssystem wie juris aufsetzt, bildet dieses 
bereits eine juristische Datenbank.
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Rechtsgrundlage

Vorschlag

Ergebnis des Verfahrens

berichtigt durch

betroffen von Rechtssache

annulliert/ersetzt

zitiert

konsolidierte Fassung(en)

Die Metadaten ermöglichen es somit, verschiedene Arten von Bezügen zwischen den 
Dokumenten abzubilden, die für die Analyse relevant sind:  

	▪ �Expliziter Bezug: Rechtsakte und weitere Dokumente enthalten oft explizite Ver-
weise auf andere Rechtsakte, etwa bei der Nutzung gemeinsamer Begriffe, der Defini-
tion von Ausschlüssen oder im Zusammenhang von Regelungen über verschiedene 
Rechtsakte hinweg (vgl. Illustration in der Abbildung 2).

	▪ �Impliziter Bezug: Weitere Rechtstexte wie Urteile sowie juristische Fachliteratur 
können für die Analyse einer gegebenen Regelung relevant sein, auch ohne, dass ein 
expliziter Verweis vorliegt.

Entsprechend sind aussagekräftige Metadaten in der zugrundeliegenden juristischen 
Datenbank eine wichtige Voraussetzung, damit die etwaige KI-Anwendung bei der Ana-
lyse der Vereinfachungspotentiale die relevanten Regelungen und Auslegungshilfen 
identifizieren und kontextbezogen verarbeiten kann. Sollten wichtige Metadaten fehlen 
oder unzureichend granular sein, können KI-Methoden trainiert, validiert und einge-
setzt werden, um diese (semi-)automatisch zu extrahieren, anzureichern oder sogar zu 
generieren und in strukturierter, vereinheitlichter Form abzubilden. Neben der ggf. für 
die Fachdomäne speziell entwickelte KI-Methode kann dies auch eine manuelle Kontrol-
le und Freigabe von (1) bedeutenden Metadaten und von (2) auffälligen Metadaten, sowie 
die (3) stichprobenartige manuelle Qualitätssicherung durch Personen mit juristischer 
Fachexpertise erfordern, um die Verlässlichkeit der Datenbasis einer KI-Anwendung zu 
gewährleisten. Sofern proprietäre Datenbanken als Datenquelle dienen sollen, ist zudem 
zu deren Integration eine enge Abstimmung mit deren Betreibern erforderlich, die unter 
anderem Such- und Export-Schnittstellen sowie Mapping der vorhandenen Metadaten 
und Textklassifikationen auf Zielmetadaten umfasst.

Ergänzend muss bei der Einbeziehung von Auslegungshilfen darauf geachtet werden, 
dass diese ein ausgewogenes Meinungsbild repräsentieren und insbesondere keine 
Nischenmeinungen bevorzugen. Da dies nicht im Rahmen des Imports sichergestellt 
werden kann, sollten bei der Auswertung der Auslegungshilfen mitigierende Maß-
nahmen ergriffen werden, wie beispielsweise die Priorisierung von Auslegungshilfen 
öffentlicher Stellen (z. B. Gesetzesbegründungen).

Abbildung 2: Visualisierung der Informationen, die für einen gegebenen Rechtsakt in der Rubrik „Verbindungen zwischen Dokumenten“ 
bei EUR-Lex enthalten sind39

 
39 � Dargestellt sind Verbindungen zu anderen Rechtsakten und Urteilen (« betroffen von Rechtssache »). 

Für detaillierte Informationen siehe die DSGVO in EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
ALL/?uri=CELEX:32016R0679. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
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10.03.02 Übersicht und initiale Bewertung juristische  
Datenquellen

Im Folgenden analysieren wir bestehende Datenquellen auf Basis der vorgeschlagenen 
Kategorisierung und Leitplanken, um deren Eignung für die etwaige KI-Anwendung zu 
bewerten. Anschließend leiten wir daraus Empfehlungen für die Auswahl der Daten-
quellen ab. Die Analyse ist im Abschnitt 02.02 zusammengefasst.

10.03.02.01 Recht der Europäischen Union

Im EU-Recht existieren diverse Arten von Normen, die in die vier genannten Ebenen 
klassifiziert werden können. Die Ebene 1 der Basisrechtsakte umfasst Verordnungen, 
Richtlinien und Beschlüsse. Nachgelagerte Regelungen der Ebene 2 umfassen ins-
besondere delegierte Rechtsakte und Durchführungsverordnungen sowie Verwal-
tungsvorschriften und Richtlinien von EU-Behörden. Die wichtigsten judikativen 
Auslegungen stammen vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) und dem Gericht der 
Europäischen Union (EuG). Die formal unverbindlichen Auslegungshilfen der Normge-
ber beinhalten Gesetzesbegründungen, Empfehlungen, Merkblätter und Stellungnah-
men (Ebene 4), die Orientierung für Mitgliedstaaten und EU-Institutionen bieten. 

Mögliche Datenquellen für diese Normen und Auslegungshilfen sind das offizielle 
Rechtsinformationssystem EUR-Lex der Europäischen Union, die Internetauftritte der 
EU-Organe und -Behörden sowie Rechtsinformationssysteme wie juris und beck-online.

	▪ �EUR-Lex: Als offizielles Rechtsinformationssystem der europäischen Union dient 
EUR-Lex als offizielle Datenquelle für EU-Rechtsakte und wichtige nachgelagerte 
Regelungen. Es bietet umfassenden Zugang zu aktuellen und historischen Rechtsdo-
kumenten der Europäischen Union. Die Dokumente sind in der Regel in allen EU-
Sprachen und in Formaten wie PDF, HTML und strukturiertem XML-Format Formex 
verfügbar. Zukünftig ist die Einführung des XML-Standards AKN4EU auf Basis von 
Akoma Ntoso geplant, um die maschinelle Verarbeitung zu optimieren. Metadaten 
wie Fristen, Rechtsgrundlagen und Gültigkeitszeiträume sind oft als XML-Datei oder 
im Fließtext verfügbar, wobei ein zeitlicher Verzug zwischen Veröffentlichung und 
Einpflegen der Metadaten möglich ist. Der Zugang zu EUR-Lex ist kostenfrei und die 
Dokumente dürfen gemäß der Nutzungsrichtlinie für kommerzielle und nichtkom-
merzielle Zwecke verwendet werden. Ein technischer Zugriff über API ist möglich.

	▪ �EU-Rechtsprechung: Die aktuelle EU-Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) und des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuG) ist ebenfalls über 
EUR-Lex sowie über das Portal CURIA zugänglich. Dokumente stehen in EU-Spra-
chen, darunter Deutsch und Englisch, hauptsächlich als HTML- und PDF-Dateien zur 
Verfügung. Metadaten sind im Vergleich zu Rechtsakten eingeschränkt. Bei CURIA 
werden zudem Informationen zu laufenden Verfahren aufgeführt.

	▪ �Webseiten der EU-Organe und -Behörden: Nachgelagerte Regelungen und Aus-
legungshilfen, wie Leitfäden, Merkblätter und Rundschreiben, beispielsweise der 
Europäischen Zentralbank (EZB), sind auf den offiziellen Internetauftritten der 
jeweiligen EU-Organe und EU-Behörden verfügbar. In der von uns im Rahmen der 
Studie untersuchten Stichprobe waren die Dokumente bedarfsorientiert aktualisiert 
und meist als PDF, teilweise als HTML, XLSX oder ZIP-Dateien verfügbar. Metadaten 
sind uneinheitlich vorhanden, und ein Zugriff über APIs wird nicht angeboten. Die 
Nutzung der Informationen kann die Einhaltung der Urheberrechtsbestimmungen 
und eine angemessene Zitierung erfordern.

	▪ �Rechtsinformationssysteme juris und beck-online: Beide Systeme decken EU-
Normen und Rechtsprechung ab. juris verweist bei Normen direkt auf EUR-Lex, bietet 
jedoch weniger Metadaten. beck-online bezieht die Normen u.a. aus dem Verkün-
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dungsblatt. Bei Urteilen stellen beide Plattformen Metainformationen wie den Ge-
richtsnamen, Entscheidungsnamen und -datum, European Case Law Identifier (ECLI) 
sowie relevante Normen bereit. Zudem werden Hyperlinks zu relevanten Entschei-
dungen und Kommentaren zur Verfügung gestellt, die die Recherche erleichtern. 
Zugriffe sind jedoch kostenpflichtig und unterliegen Nutzungsbeschränkungen, die 
aktuell die automatisierte Verarbeitung durch eine KI-Anwendung nicht erlauben.

�Aus dieser Übersicht über mögliche Datenquellen für EU-Recht lässt sich schlussfol-
gern, dass sich als primäre Datenquelle für EU-Recht sowohl EUR-Lex als auch die 
Rechtsinformationssysteme juris oder beck-online eignen. EUR-Lex ermöglicht um-
fassenden und kostenfreien Zugriff auf aktuelle und konsolidierte europäische Normen 
sowie Rechtsprechung. Die geplante Einführung von AKN4EU wird die maschinelle 
Verarbeitung weiter verbessern. juris und beck-online bieten zusätzliche Vorteile durch 
Klassifizierung und Verlinkung mit anderen Rechtstexten und Kommentaren, was die 
Analyse durch eine KI-Anwendung einfacher macht. Sie sind jedoch kostenpflichtig 
und unterliegen Nutzungsbeschränkungen, die aktuell den automatisierten Zugriff 
und die Verarbeitung untersagen. Ergänzend können wichtige nachgelagerte Regelungen 
von den offiziellen Webseiten der zuständigen EU-Behörden und Institutionen be-
zogen werden.

10.03.02.02	Bundesrecht

Auf der Bundesebene umfassen die für die Analyse der Vereinfachungspotentiale rele-
vanten Normen insbesondere die Bundesgesetze (Ebene 1) sowie Rechtsverordnungen, 
Richtlinien und Verwaltungsvorschriften (Ebene 2). Wichtige judikative Auslegungshil-
fen sind Urteile der Bundesgerichte (Ebene 3). Darüber hinaus sind Auslegungshilfen 
der Normgeber wie Gesetzesbegründungen oder nachgelagerter Behörden wie Merk-
blätter und Auslegungsentscheidungen (Ebene 4), beispielsweise der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, von Bedeutung. 

Als primäre Datenquellen für Bundesrecht kommen insbesondere die Portale 
Gesetze-im-Internet, Verwaltungsvorschriften-im-Internet und Rechtsprechung-im-
Internet oder die Rechtsinformationssysteme juris oder beck-online sowie zukünftig 
NeuRIS in Betracht: 

	▪ �Gesetze-im-Internet: Die offizielle Plattform des Bundesministeriums der Justiz 
(BMJ) bietet konsolidierte Fassungen nahezu aller40 Gesetze und Rechtsverordnungen 
des Bundes an. Die Dokumente werden in hoher Qualität und in verschiedenen ma-
schinenlesbaren Formaten (HTML, digitale PDF, EPUB, XML) bereitgestellt. Metadaten 
sind jedoch begrenzt und umfassen oft Ausfertigungsdatum, Stand und Fußnoten. 
Eine thematische oder sektorale Suche ist nicht möglich. Es bestehen allerdings keine 
relevanten Nutzungsbeschränkungen für eine KI-Anwendung.

	▪ �Verwaltungsvorschriften-im-Internet: Das Bundesministerium des Innern und 
für Heimat stellt in Zusammenarbeit mit der juris GmbH eine Online-Datenbank 
mit aktuellen Verwaltungsvorschriften der obersten Bundesbehörden bereit. Da 
ausschließlich diese Behörden erfasst werden, ist die Vollständigkeit in Bezug auf 
Verwaltungsvorschriften des Bundes jedoch eingeschränkt. Die Verwaltungsvor-
schriften werden im HTML-Format angeboten, während Anmerkungen und Anla-
gen in der Regel als PDF-Dokument bereitgestellt werden. Metainformationen sind 
beschränkt und umfassen z. B. die Fundstelle im Gemeinsamen Ministerialblatt. Die 
Verwaltungsvorschriften sind nach Normgeber sortiert, was eine gezielte thematische 
Eingrenzung erleichtert. Eine API-Schnittstelle ist nicht vorhanden. 

	▪ �Rechtsprechung-im-Internet: Das Bundesministerium der Justiz und das Bundes-
amt für Justiz stellen zusammen mit der juris GmbH eine Online-Datenbank mit 
„ausgewählten“ (Bundesministerium für Justiz, 2025) Entscheidungen des Bundes-

 
40 �Auf der Internetseite wird darauf hingewiesen, dass einzelne Vorschriften, bspw. aus technischen Gründen, 

nur als Überschrift vorliegen.
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verfassungsgerichts, der obersten Gerichtshöfe des Bundes und des Bundespatentge-
richts zur Verfügung. Die Datenbank reicht zurück bis zum Jahr 2010 und enthält die 
Entscheidungen in anonymisierter Form, wobei die Entscheidungen „grundsätzlich“ 
(ebda.) ungekürzt veröffentlicht werden. Die zitierten Einschränkungen erschweren 
eine Einschätzung der Vollständigkeit des Bestands welcher aktuell ca. 74.700 Ent-
scheidungen umfasst (Stand: 23.10.2024). Positiv hervorzuheben ist, dass der Daten-
bestand täglich aktualisiert wird. Auch wenn keine API-Schnittstelle vorhanden 
ist, so wird der automatisierte Abruf durch die Bereitstellung der Informationen in 
maschinenlesbaren Formaten (HTML, PDF, XML) sowie eines tagesaktuellen Inhalts-
verzeichnisses der veröffentlichten Entscheidungen im XML-Format41 erleichtert. Im 
Bereich der Metadaten bietet die Datenbank neben standardmäßigen Informationen 
wie dem verantwortlichen Gericht und Entscheidungsdatum, für einen Teil der Ent-
scheidungen auch die relevanten Rechtsnormen und es wird auf Entscheidungen der 
Vorinstanzen verwiesen. Alle Entscheidungen stehen zur freien Nutzung und Weiter-
verwendung zur Verfügung.

	▪ �Rechtsinformationssysteme juris und beck-online sowie zukünftig NeuRIS: 
Sowohl juris als auch beck-online bieten einen umfassenden Zugriff auf das Bundes-
recht und genießen hohe Vertrauenswürdigkeit. Gesetze und Verordnungen sind 
weitgehend vollständig in maschinenlesbaren Formaten verfügbar. Ebenfalls enthal-
ten sind Verwaltungsvorschriften des Bundes, die im Bundesgesetzblatt, im (elek-
tronischen) Bundesanzeiger oder im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht 
wurden. Metadaten umfassen u.a. Informationen zur Fassung, Gültigkeit und Fund-
stelle. Verweise und Hyperlinks auf andere Dokumente (innerhalb der Datenbank), in 
denen das Gesetz bzw. die Verordnung zitiert werden (bspw. Rechtsprechung, Gesetze, 
Literaturnachweise), erleichtern die thematische Recherche. Die beiden Rechtsinfor-
mationssysteme bieten zudem eine umfassende Datenbank zur aktuellen Rechtspre-
chung auf Bundesebene, teilweise ergänzt durch kuratierte Leitsätze, Normketten 
und Schlagwörter. Die Vollständigkeit im Vergleich zu den Webseiten der Gerichte 
kann je nach Gericht variieren.42 Die Studie von Coupette und Fleckner zeigt außer-
dem auf, dass – unabhängig von der Quelle – generell nur ein niedriger zweistelliger 
Prozentsatz der Entscheidungen des BGH veröffentlicht wird (Coupette & Fleckner, 
2018, S. 381). Allerdings schließen die Nutzungsbedingungen von juris und beck-on-
line die automatisierte Verarbeitung durch KI-Anwendungen aus. Seitens des Bundes 
befindet sich jedoch derzeit das sogenannte Neue Rechtsinformationssystem (Neu-
RIS) in der Entwicklung. Dieses soll zentral aktuelle Gesetze, Verordnungen, Gerichts-
entscheidungen und Verwaltungsvorschriften inklusive Metadaten als Open Data zur 
Verfügung stellen (Digital Service, 2025). Somit erfolgt zukünftig auch von staatlicher 
Seite eine Bündelung der bisher separaten „im-Internet“-Angebote.  Durch die Bereit-
stellung einer API soll auch die Weiterverwertung einfach möglich sein.

Die Webseiten von Behörden können als ergänzende Datenquelle dienen, wenn 
wichtige nachgelagerte Regelungen über die oben genannten Portale nicht verfügbar 
sind. Die Behörden veröffentlichen auf ihren Webseiten Verordnungen und Verwal-
tungsvorschriften innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs.  Die Nutzbarmachung dieser 
Quellen für eine KI-Anwendung würde jedoch einen erheblichen manuellen Aufwand 
für Datenintegration und regelmäßige Aktualisierung erfordern. So erschweren die 
heterogene Struktur der Webseiten, das Fehlen zentraler Publikationsstellen sowie 
uneinheitliche Schnittstellen die maschinelle Auslesung und die automatisierte Unter-
scheidung zwischen finalen Fassungen und Entwürfen erheblich. Eine stichprobenarti-
ge Untersuchung im Rahmen dieser Studie zeigt zudem uneinheitliche Handhabung 
von Veröffentlichungsformaten und Metadaten (z. B. Umsetzungsfristen). In der unter-

  
41 Abrufbar unter folgendem Link: https://www.rechtsprechung-im-internet.de/rii-toc.xml.
42 �Die Studie von Coupette und Fleckner weist z. B. zur Rechtsprechung des BGH darauf hin, dass juris zwar im 

Untersuchungszeitraum mehr Entscheidungen bereitstellt als der Internetauftritt des BGH, zugleich aber 
einige wenige Veröffentlichungen von der Webseite nicht bei juris zu finden sind (Coupette & Fleckner, 2018) . 
Hamann weist außerdem darauf hin (siehe dort Fn. 29), dass die tatsächliche Verfügbarkeit von Entscheidun-
gen im Volltext ebenfalls über die Zeit variiert (Hamann, 2021).

http://www.rechtsprechung-im-internet.de/rii-toc.xml
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suchten Stichprobe wurden auch variierende Nutzungsrechte für die Verarbeitung der 
Dokumente festgestellt. Dies betrifft sowohl Unterschiede zwischen Behörden als auch 
zum Teil zwischen den veröffentlichten Dokumentenarten.43 Schließlich können sich 
Behördenstrukturen und Zuständigkeiten ändern, was im Falle der Einbindung durch 
eine KI-Anwendung eine regelmäßige Aktualisierung der Quellenlisten erfordern wür-
de, um eine konsistente Bezugnahme der Verwaltungsvorschriften sicherzustellen. 

Darüber hinaus sind Entscheidungen der Bundesgerichte auf deren offiziellen Seiten 
verfügbar. 

Weitere offizielle Quellen für das Bundesrecht, die im Rahmen der Studie untersucht 
wurden, umfassen das Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger sowie das Gemeinsame 
Ministerialblatt des Bundes. Als zusätzliche Datenquellen für das Bundesrecht bie-
ten sie jedoch nur einen begrenzten Mehrwert gegenüber den bereits genannten Porta-
len, da sie erhebliche Überschneidungen aufweisen. So werden beispielsweise seitens 
juris alle Verkündungsblätter des Bundes erfasst, wodurch technische und rechtliche 
Herausforderungen durch die Anbindung unterschiedlicher Quellen reduziert werden 
können. Mit Blick auf offizielle Quellen des Bundes, werden Stammgesetze, Verordnun-
gen und Verwaltungsvorschriften der obersten Bundesbehörden ohne Abstriche beim 
Dateiformat auch bei Gesetze-im-Internet und Verwaltungsvorschriften-im-Internet 
veröffentlicht. Einschränkungen im Bereich der Vollständigkeit sind insofern vernach-
lässigbar, als diese vornehmlich solche Bereiche betreffen, die für eine KI-Anwendung 
weniger relevant sind. So werden im Bundesanzeiger und im Gemeinsamen Minis-
terialblatt des Bundes auch weitere Bekanntmachungen publiziert und das Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht auch Änderungsgesetze. Die Webseiten der Bundesgerichte 
enthalten zum Teil eine längere Historie der Urteile, ältere Urteile sind jedoch zum Teil 
nur als eingescannte PDF verfügbar.

Insgesamt eignen sich daher die Portale Gesetze-im-Internet, Verwaltungsvor-
schriften-im-Internet und Rechtsprechung-im-Internet (ggf. ergänzt durch 
Webseiten zuständiger Behörden und Amtsblätter für wichtige nachgelagerte Rege-
lungen, sofern diese nicht in den obigen Portalen veröffentlicht werden) aufgrund 
weitgehender Abdeckung relevanter Normen, hoher Qualität und fehlenden Nutzungs-
beschränkungen als primäre Datenquellen für das Bundesrecht. Alternativ können 
Rechtsinformationssysteme wie juris oder beck-online genutzt werden, welche auch 
die in Abschnitt 10.03.01 erwähnten relevanten Metadaten weitgehend abdecken. Die 
Nutzung von Rechtsinformationssystemen kann den Aufwand für Datenintegration 
und Auffindbarkeit signifikant reduzieren, unterliegt jedoch derzeit Nutzungsbe-
schränkungen, die den Einsatz einer KI-Anwendung erschweren. 

10.03.02.03 Landesrecht

Im Landesrecht existieren vielfältige Normen, die spezifisch für die jeweiligen Bun-
desländer gelten. Da kein zentrales länderübergreifendes Veröffentlichungsportal für 
diese Normen existiert, führt dies zu einer Vielzahl an Datenquellen mit variabler Voll-
ständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Dies stellt eine Herausfor-
derung für die mögliche Integration durch eine KI-Anwendung dar. Gleichzeitig ist die 
Relevanz für den Bürokratieabbau trotz begrenzten räumlichen Geltungsbereichs hoch, 
da die Durchführung vieler EU-Regelungen und Bundesgesetze oft durch Landesrecht 
geregelt ist bzw. insoweit maßgebliche Aufsichtsbehörden (wie etwa beim Datenschutz) 
oft auf Länderebene angesiedelt sind, und deutschlandweit agierende Unternehmen 
sich oft mit heterogenen Gesetzesanwendungen und Regelungen konfrontiert sehen. 

Als primäre Datenquelle für Landesrecht für eine KI-Anwendung eignen sich sowohl 
die Rechtsinformationssysteme der Länder als auch juris und beck-online:

  
43 �Beispielsweise weisen Internetauftritte von BMI (Bundesministerium des Innern und für Heimat, 2025b) und 

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2025) darauf hin, dass das Urheberrecht für 
Texte, soweit nicht anders vermerkt, beim jeweiligen Ministerium verbleibt.
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	▪ �Rechtsinformationssysteme der Länder: Die Länder verfügen über eigene Rechts-
informationssysteme, die Landesgesetze und -verordnungen sowie zahlreiche 
-verwaltungsvorschriften bereitstellen. In vielen Fällen beinhalten die Rechtsinfor-
mationssysteme auch Gerichtsentscheidungen des jeweiligen Landes. Im Rahmen 
der Studie wurden unter anderem die Berliner Vorschriften- und Rechtsprechungs-
datenbank (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, 2025), das Landes-
rechts-Informationssystem des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Ministerium für 
Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
2025b), das Portal „Landesrecht BW“ (Ministerium des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen Baden-Württemberg, 2025), das Portal „BAYERN.RECHT“ (Bayeri-
sche Staatskanzlei, 2025) und das Portal „RECHT.NRW.DE“ (Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 2025) untersucht. Diese stellen konsolidierte Fas-
sungen der aktuell gültigen Rechtstexte in maschinenlesbaren Formaten (wie HTML 
und digitale PDF) bereit, allerdings ohne eine gesonderte API-Schnittstelle. Der 
Umfang und die Qualität der bereitgestellten Metadaten variieren erheblich.44 Spezi-
fisch für Verwaltungsvorschriften gilt, dass nur solche aufgenommen werden, die 
zuvor auch in den Verkündungsblättern des Landes veröffentlicht wurden.45 Hierbei 
ist nicht immer klar ersichtlich, ob neben den Verwaltungsvorschriften auch andere 
Bekanntmachungen mit in das jeweilige Rechtsinformationssystem aufgenommen 
wurden.46 Im Bereich der Rechtsprechung findet oftmals eine Beschränkung auf 
„veröffentlichungswürdige“ (Landesrecht BW, Landesrechts-Informationssystem 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern) bzw. „wichtige“ (BAYERN.RECHT) Entschei-
dungen statt, sodass keine eindeutige Aussage zur Vollständigkeit in diesem Bereich 
getroffen werden kann.

	▪ �Rechtsinformationssysteme juris und beck-online: Beide Systeme bieten eine 
breite Abdeckung der Landesnormen und Urteile zum Landesrecht. Sie stellen so-
wohl die konsolidierten und aktuellen Versionen der Landesgesetze als auch Zugang 
zu relevanter Rechtsprechung bereit. Jedoch bestehen auch hier die bereits genann-
ten Einschränkungen im Bereich der Metadaten, des technischen Zugriffs und ins-
besondere der Nutzungsbedingungen.

Ergänzende Datenquellen: 

	▪ �Entscheidungsdatenbanken der Länder: Sofern die Rechtsprechung nicht bereits 
direkt in den jeweiligen Rechtsinformationssystemen der Länder enthalten ist (siehe 
oben), gibt es vielfach offizielle Entscheidungsdatenbanken. Die Gerichtsentschei-
dungen werden als HTML-Text oder PDF-Dokumente bereitgestellt. Die Vollständig-
keit der veröffentlichten Urteile ist sowohl bei den Rechtsinformationssystemen wie 
auch bei separaten Entscheidungsdatenbanken eingeschränkt, da keine gesetzliche 
Verpflichtung zur Veröffentlichung besteht. Die im Rahmen der Studie untersuchten 
Datenbanken ermöglichen die Durchsuchung von Entscheidungen, bieten jedoch 
keinen technischen Zugang im Sinne einer API. Zudem variieren die Nutzungsbedin-
gungen zwischen den Plattformen.47 Die bereitgestellten Metadaten umfassen in der 
Regel das Entscheidungsdatum, das zuständige Gericht sowie die European Case Law 
Identifier (ECLI)-Nummer. Zusätzlich werden teilweise der Tenor, der Verfahrensgang 
und relevante Normen als Metadaten angegeben. 

�Weitere im Rahmen der Studie untersuchte Datenquellen sind Verkündungsblätter 
der Länder. Diese kommen als potenzielle sekundäre Datenquelle für nachgelagerte 

 
44 �Während in der Berliner Vorschriften- und Rechtsprechungsdatenbank beispielsweise Gültigkeitsdaten und 

Dokumententypen angegeben werden, fehlen solche Informationen auf dem Portal „RECHT.NRW.DE“.
45 �Siehe zum Beispiel Baden-Württemberg: https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/fshelp.

psml?cmsuri=/technik/de/bsbw/rechts_und_verwaltungsvorschriften_bw.jsp. 
46 �Das Portal „Landesrecht BW“ bietet beispielsweise explizit auch Zugriff auf „sonstige Bekanntmachungen“ 

(https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/fshelp.psml?cmsuri=/technik/de/bsbw/rechts_und_ 
verwaltungsvorschriften_bw.jsp). 

47 �Einige Plattformen, wie Rechtsprechung Nordrhein-Westfalen, stellen Entscheidungen ohne Nutzungsein-
schränkungen bereit, während andere, wie Gerichtsentscheidungen Brandenburg, urheberrechtliche Be-
schränkungen und gesetzliche Nutzungseinschränkungen vorsehen.

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/fshelp.psml?cmsuri=/technik/de/bsbw/rechts_und_verwaltungsvorschriften_bw.jsp
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/fshelp.psml?cmsuri=/technik/de/bsbw/rechts_und_verwaltungsvorschriften_bw.jsp
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/fshelp.psml?cmsuri=/technik/de/bsbw/rechts_und_verwaltungsvorschriften_bw.jsp
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/fshelp.psml?cmsuri=/technik/de/bsbw/rechts_und_verwaltungsvorschriften_bw.jsp
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Regelungsnormen wie Verwaltungsvorschriften, Erlasse und Rundschreiben in Be-
tracht, da sie zunächst über Verkündungsblätter veröffentlicht werden, bevor sie – zu-
mindest in wesentlichen Teilen – Einzug in die Rechtsinformationssysteme der Länder 
finden. Als hinderlich für eine direkte Auswertung hat sich bei der untersuchten Stich-
probe jedoch gezeigt, dass die Veröffentlichungen zum Teil ausschließlich als PDF-Do-
kumente und in der Regel ohne nennenswerte Metadaten erfolgen.48

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Normen des Landesrechts über die 
jeweiligen Rechtsinformationssysteme und Entscheidungsdatenbanken der Bun-
desländer verfügbar sind. Diese gewährleisten eine hohe Vertrauenswürdigkeit und 
Aktualität. Die Vielzahl und heterogene Struktur der Datenquellen erschweren jedoch 
eine Integration durch eine KI-Anwendung signifikant. Rechtsinformationssysteme wie 
juris und beck-online bieten sich auch hier als eine effiziente Alternative an, unterlie-
gen jedoch oben genannten Nutzungsbeschränkungen und haben ähnliche Einschrän-
kungen bezüglich der Metadaten.

10.03.02.04 Regelungen von Standardsetzern und  
Berufsgenossenschaften

Neben den staatlichen Normgebern spielen nichtstaatliche Organisationen wie Stan-
dardsetzer, Normierungsinstitute und Berufsgenossenschaften eine wichtige Rolle bei 
der Gestaltung von Regelungen, die an die Wirtschaft gerichtet sind. Diese Regelun-
gen sind häufig nicht rechtsverbindlich im engeren Sinne, sondern stellen freiwillige 
Standards oder Best Practices dar. Sie können jedoch in der Praxis einen faktisch-ver-
bindlichen Charakter erlangen, insbesondere wenn sie von breiten Teilen der Industrie 
übernommen, von Aufsichtsbehörden oder Zertifizierungsstellen als Maßstab heran-
gezogen oder in gesetzliche Regelungen inkorporiert werden. Daher können sie für 
Unternehmen erheblichen administrativen Aufwand verursachen.

Die Integration von Teilen dieser Regelungen in die etwaige KI-Anwendung ist mit sehr 
großen Herausforderungen verbunden, insbesondere aufgrund von:

	▪ �Vielfalt und Heterogenität der Datenquellen: Es existiert eine Vielzahl von 
Organisationen, die eigene Standards und Regelwerke ohne eine zentrale Plattform 
veröffentlichen. Die Daten sind heterogen strukturiert, liegen in unterschiedlichen 
Formaten vor und verwenden uneinheitliche Metadatenstandards, was zu einem sehr 
hohen Aufwand für Datenaufbereitung und Aktualisierung führen würde.

	▪ �Zugangsbeschränkungen: Viele Regelwerke sind kostenpflichtig und urheber-
rechtlich geschützt. Eine automatisierte Verarbeitung und Integration in die etwaige 
KI-Anwendung ist ohne entsprechende Lizenzen und Genehmigungen rechtlich nicht 
zulässig. Dies betrifft insbesondere Standards und technische Normen, die häufig nur 
gegen Entgelt erhältlich sind.

Im Folgenden wird die Datenlage beispielhaft für drei aus wirtschaftlicher Sicht sehr 
relevante wenngleich unterschiedliche Standardsetzer illustriert: Der Basler Ausschuss 
für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision, kurz: BCBS), Berufsge-
nossenschaften und das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN).

	▪ �Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht: Die Organisation entwickelt internatio-
nale Standards zur Regulierung und Aufsicht von Banken, um die Finanzstabilität zu 
fördern. Den Kern bildet das sogenannte Baseler Rahmenwerk, welches alle gültigen 
Standards des BCBS umfasst, ergänzt durch weitere Publikationen wie Richtlinien 
und Konsultationspapiere. Die Dokumente werden als PDF-, PDF-Dokument mit An-
merkungen und HTML-Dokument mit eingeschränkten Metadaten bereitgestellt.49 

 
48 �Siehe hierzu beispielsweise die Amtsblätter mit Amtlichen Anzeiger des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2025a). 
49 �Die Metadaten der Dokumente umfassen in der Regel u.a. das Veröffentlichungs-Datum, das Datum des Wirk-

samwerdens und ob das Dokument noch aktuell ist.
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Die Bedingungen für nichtkommerzielle Nutzung sind wohlwollend.50 Eine techni-
sche Zugriffmöglichkeit über API existiert jedoch nicht.

	▪ �Berufsgenossenschaften: Diese veröffentlichen Unfallverhütungsvorschriften und 
branchenspezifische Regelungen. Die Dokumente sind oft auf den Webseiten der jewei-
ligen Genossenschaften verfügbar, jedoch variieren Format, Struktur und Nutzungsbe-
dingungen. Eine zentrale Datenquelle existiert nicht, was die Integration erschwert.

	▪ �Das Deutsche Institut für Normung e.V.: DIN-Normen fördern Qualität und 
Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen. Die DIN bietet mehr als 40 Normen-
sammlungen zu verschiedenen Branchen an. Die Normen sind kostenpflichtig und 
unterliegen strengen Nutzungsbedingungen. Eine API für Metadaten ist verfügbar, 
jedoch sind die Volltexte der Normen nicht frei zugänglich. Die Integration in eine  
KI-Anwendung ist aufgrund von Lizenzbeschränkungen und Kosten problematisch. 

Insgesamt ist die umfassende Integration von Regelungen von Standardsetzern und 
Berufsgenossenschaften in eine KI-Anwendung aufgrund von deren Vielzahl sowie 
technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Herausforderungen derzeit nur einge-
schränkt realisierbar. Es wird empfohlen, den Schwerpunkt auf staatliche Rechtsnor-
men zu legen. Vereinzelt können wichtige Standards, wie das Baseler Rahmenwerk, 
eingebunden werden.

10.03.02.05 Auslegungshilfen und Gerichtsentscheidungen 
niedrigerer Instanzen

Auslegungshilfen wie Gesetzesbegründungen, juristische Kommentare und sonstige 
juristische Fachliteratur sind essenziell für die korrekte Interpretation von Rechts-
normen. Sie unterstützen sowohl bei der Identifikation als auch bei der Validierung 
der Vereinfachungspotentiale. Darüber hinaus können auch Gerichtsentscheidungen 
niedriger Instanzen wichtig für die Interpretation von Rechtsnormen sein.

Auf EU-Ebene sind die Erwägungsgründe Teil der verabschiedeten Rechtsakte und da-
mit direkt über EUR-Lex verfügbar. Auf Bund- und Länderebene sind Gesetzesbegrün-
dungen über die Informationssysteme der jeweiligen Parlamente zugänglich.

Marktführer im Bereich der kommerziellen Rechtsinformationssysteme sind juris und 
beck-online. Die beiden Plattformen bieten einen breiten Zugriff auf juristische Kommen-
tare und Fachliteratur an.51 Zudem enthalten beide Plattformen zahlreiche Gerichtsurteile 
auch von Gerichten niedrigerer Instanzen.52 Schließlich bieten sie umfangreiche Meta-
daten und Verlinkungen, was die thematische Recherche, insbesondere im Kontext von 
Vereinfachungspotentialanalysen erleichtert. Allerdings unterliegen sie derzeit strengen 
Nutzungsbedingungen und Lizenzbeschränkungen, die eine automatisierte Verarbeitung 
durch eine KI-Anwendung ausschließen können.

Neben den Marktführern juris und beck-online existieren zahlreiche weitere juristi-
sche Datenbanken und Verlage, die Kommentare und Urteile bereitstellen. Im Rahmen 
dieser Studie wurden unter anderem Haufe Steuer Office, Rehm eLine, Wolters Kluwer 
Online, Otto Schmidt Online (Teil der jurisAllianz), openJur und dejure.org analysiert. 
Die Abdeckung relevanter Normen sowie Kommentare und Urteile dieser Quellen ist 

 

50 �Siehe Bank for International Settlements (2025). 
51 �beck-online deckt neben Publikationen aus dem namensgebenden Verlag auch solche aus weiteren Fachver-

lagen innerhalb der Verlagsgruppe ab (bspw. NOMOS). Als Mitglied der sogenannten jurisAllianz – ein ver-
lagsübergreifendes Netzwerk von Herausgebern juristischer Publikationen – stellt auch juris einen zentralen 
Zugriffspunkt auf Fachliteratur von unterschiedlichen Verlagen dar.

52 So enthält bspw. die juris-Datenbank aktuell ca. 1,6 Mio. Gerichtsurteile (Stand Oktober 2024).
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Häufiger sind hingegen potenzielle Widersprüche und Inkonsistenzen, welche durch 
eine KI-Anwendung in der Regel nur als Verdachtsfälle für Vereinfachungspotentiale 
identifiziert werden können. Diese müssen anschließend von der zuständigen Fach
ebene unter Berücksichtigung weiterer Aspekte im Detail analysiert und bewertet 
werden. Solche Verdachtsfälle werden im Folgenden durch Beispiele illustriert. Dabei 
unterscheiden wir zwischen zwei Kategorien:

jedoch oft deutlich weniger umfassend53 bzw. sie besitzen einen stärkeren thematischen 
Schwerpunkt54 als juris und beck-online. Daher werden sie nicht als primäre Datenquel-
len für eine KI-Anwendung empfohlen. 

Aufgrund der breiten Themenabdeckung und Verlinkung mit relevanten Normen und 
Gerichtsentscheidungen – auch von niedrigen Instanzen – eigenen sich daher juris und 
beck als primäre Quellen für die KI-Anwendung, sofern Nutzungs- und Lizenzfragen 
geklärt werden können. Um unterschiedliche juristische Perspektiven abzudecken, 
bietet es sich an, ergänzend in einem späteren Schritt juristische Fachliteratur von wei-
teren Verlagen als sekundäre Quellen einzubinden.

10.04 Details zur Identifikation der Vereinfachungspotentiale mit KI 

Dieser Abschnitt enthält weitere Details zu den im Kapitel 03 vorgestellten methodi-
schen Ansätzen zur Analyse der Vereinfachungspotentiale einschließlich der erforder-
lichen Voraussetzungen und der Literaturrecherche.

10.04.01 Arten von Vereinfachungspotentialen

Die untersuchten KI-Studien zu Erkennung von Widersprüchen und Inkonsistenzen 
in regulatorischen Dokumenten beschäftigen sich fast ausschließlich mit expliziten 
Widersprüchen. Diese Arten von Vereinfachungspotentialen sind bei den gesetzlichen 
Regelungen jedoch bis auf wenige Ausnahmen sehr selten. Dies liegt daran, dass im 
Gesetzgebungsprozess umfangreiche Prüfverfahren stattfinden, in denen offensichtliche 
Konflikte identifiziert und beseitigt werden.55

 
53 �dejure.org bietet kostenlosen Zugang zu über 1,9 Millionen öffentlich verfügbaren Gerichtsurteilen, diese 

sind jedoch lediglich als Verweise auf amtliche und nichtamtliche Quellen verfügbar. Wolters Kluwer Online 
gewährt Zugang zu zahlreichen hochwertigen juristischen Kommentaren sowie einer umfangreichen Recht-
sprechungs- und Normendatenbank. Allerdings erreicht der Bereich der Rechtsprechung in der untersuchten 
Stichprobe nie den Umfang von juris. So ergibt eine Suche am 25.10.2024 im Bereich des Europarechts in 
juris ca. 165.500 Treffer im Bereich Rechtsprechung, bei Wolters Kluwer Online sind es etwas weniger mit ca. 
92.200. Ein ähnliches Bild zeigt sich beispielsweise auch für das Bundesarbeitsgericht (29.935 vs. 26.549) und 
das Bundesverfassungsgericht (17.972 vs. 13.005).

54 �Wolters Kluwer Online nimmt beispielsweise eine thematische Schwerpunktsetzung unter anderem auf den 
Bereich der öffentlichen Verwaltung vor. 

55 �Sollte die etwaige KI-Anwendung solche scheinbar eindeutigen textuellen Widersprüche identifizieren, ist 
im Rahmen der Validierung zu prüfen, ob sie ebenso offensichtlich ausräumbar sind, z. B. Ausschlüsse und 
Einschränkung des Geltungsbereichs, Definition des Vorrangs der Regelungen. Dies wird im Detail im Folge-
abschnitt betrachtet.

Rechtsakt 1 Rechtsakt 2 Erläuterung

Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland (GG), 
Art. 102: „Die Todesstrafe ist 
abgeschafft“

Hessische Landesverfassung vor 
2018, Art. 21: „Ist jemand einer 
strafbaren Handlung für schuldig 
befunden worden, ... kann er zum 
Tode verurteilt werden.“

Hier liegt ein expliziter Wider-
spruch vor. Die Bestimmung der 
hessischen Landesverfassung 
hatte allerdings keine praktische 
Relevanz, da gemäß Art. 31 GG 
das Bundesrecht Vorrang hat. 
Sie wurde 2018 gestrichen. Sol-
che expliziten Widersprüche sind 
bei den gesetzlichen Regelungen 
sehr selten und daher nicht im 
Fokus der Studie.
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Rechtsakt 1 Rechtsakt 2 Erläuterung

Gewerbeverordnung (GewO)57,  
§ 14 Abs. 4 erfordert im Rahmen 
der Unternehmensgründung die 
Meldung an das Gewerbeamt 
inkl. Firma, Anschrift, Rechts-
form.

Eintragung ins Handelsregis-
ter nach Handelsgesetzbuch 
(HGB)58 § 29, steuerliche Erfas-
sung nach § 138 Abs. 1b i.V.m. 
Abs. 4 Abgabenordnung (AO)59 
sowie die eventuelle Meldepflicht 
nach § 20 Geldwäschegesetz 
(GwG)60 erfordern die Über-
mittlung teilweise ähnlicher 
Angaben wie Firma, Anschrift 
oder Rechtsform an weitere 
Behörden.

Verdachtsfall einer Doppelung: 
Im Rahmen einer Unternehmens- 
gründung müssen teilweise 
gleiche Angaben mehrfach an 
unterschiedliche Behörden und 
Organisationen (Gewerbeamt, 
Handelsregister, Finanzamt, 
Transparenzregister oder IHK) 
gemeldet werden. 

MDR, Art. 10(2)

„Von den Herstellern wird ein 
Risikomanagementsystem  
wie in Anhang I Abschnitt 3 
beschrieben eingerichtet,  
dokumentiert, angewandt  
und aufrechterhalten.“

KI-Verordnung, Art. 9(1)

 „Für Hochrisiko-KI-Systeme wird 
ein Risikomanagementsystem 
eingerichtet, angewandt, doku-
mentiert und aufrechterhalten.“ 

Der Art. 8(2) stellt jedoch klar,  
dass die betroffenen Unter- 
nehmen die entsprechenden 
Anforderungen in die Verfahren 
integrieren können, die gemäß  
den in Anhang I Abschnitt A  
aufgeführten Harmonisierungs-
rechtsvorschriften der Union 
vorgeschrieben sind. Im Anhang I  
Abschnitt A wird die MDR explizit 
genannt.

(Falsch positiver) Verdachtsfall 
einer Doppelung:  Der Vergleich 
von Art. 10(2) der MDR und Art. 
9(1) der KI-Verordnung weist 
zunächst auf eine mögliche Dop-
pelung hin. Dieser Verdachtsfall 
wird jedoch durch den Hinweis 
in Art. 8(2) der KI-Verordnung 
aufgelöst, der ähnliche Pflichten 
antizipiert und eine Doppelung 
ausschließt. 

Die etwaige KI-Anwendung 
sollte im Rahmen der Validierung 
identifizierter Verdachtsfälle in 
der Lage sein, entsprechende 
Ausschlussklauseln zu erkennen 
und korrekt zu interpretieren. 

 
56 �Manchmal werden derartige Doppelungen bewusst in Kauf genommen, um andere Ziele zu erreichen, z. B. 

wenn Informationen an verschiedene Behörden übermittelt werden müssen, die Informationen nicht unter-
einander austauschen dürfen und sollen.

57 �BGBl. 1999 I S. 202 (aktuell geltende Fassung).
58 �Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1 (aktuell geltende Fassung).
59 �BGBl. 2002 I S. 3866; ber. 2003 I S. 61 (aktuell geltende Fassung).
60 �Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, BGBl. 2017 I S. 1822 (aktuell geltende 

Fassung).

	▪ �Aus der Analyse der Rechtstexte erkennbare Verdachtsfälle für Vereinfachungspo-
tentiale: Regelungen, die durch einen Vergleich der Texte erkennbare Anzeichen von 
Doppelungen, Widersprüchen, Inkonsistenzen oder anderen Vereinfachungspotentia-
len aufweisen. 

	▪ �Anwendungsbezogene Vereinfachungspotentiale: Widersprüche oder Inkonsis-
tenzen, die erst in spezifischen Anwendungsfällen auftreten und daher typischerwei-
se erst während der Anwendung der Rechtsakte erkannt werden.

10.04.01.01	Aus der Textanalyse erkennbare Verdachtsfälle  
für Vereinfachungspotentiale

Die im Kontext vom Bürokratieabbau besonders relevanten Verdachtsfälle von Doppe-
lungen liegen vor, wenn für Unternehmen mehrfache Pflichten entstehen, zum Bei-
spiel indem sie mehrfach die gleichen oder ähnliche Dokumentationen oder Berichte 
bereitstellen oder Verfahren durchlaufen müssen.56
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61 �BGBl. 2002 I S. 42, 2909; ber. 2003 I S.738 (aktuell geltende Fassung).
62 Siehe hierzu Preis (2018, S. 817, 819).
63 �BGBl. 2009 I S. 3710, 3973; ber. 2011 I S. 363 (aktuell geltende Fassung).
64 BGBl. 2011 I S. 850, 2094 (aktuell geltende Fassung).
65 �BGBl. 2009 I S. 3366, 3862 (aktuell geltende Fassung).
66� Siehe Bundesministerium des Innern und für Heimat (2025a).

Ebenso kann die uneinheitliche Verwendung von Begriffen in verschiedenen Rechts-
akten zu Inkonsistenzen führen.

Rechtsakt 1 Rechtsakt 2 Erläuterung

KI-Verordnung, Art. 86 stellt An-
forderungen an die Erklärbarkeit 
von KI-basierten Entscheidung- 
en ggü. Personen, die davon 
betroffen sind. 

DSGVO, Art. 22 in Verbindung 
mit Art. 13 und Art. 14 und dem 
zugehörigen Leitfaden für auto- 
matisierte Einzelentscheidungen 
und Profiling für die Zwecke 
der Verordnung 2016/679 
(wp251rev.01) (Guideline, insb.  
S. 25) enthält ebenfalls Rege-
lungen zur Erklärbarkeit von 
automatisierten Entscheidungen 
ggü. den betroffenen Personen.

Verdachtsfall einer Doppelung 
bzw. Inkonsistenz: In den beiden 
Rechtsakten werden ähnliche 
Anforderungen mit unterschied- 
lichen, aber verwandten Begriff- 
lichkeiten formuliert (z. B. „KI- 
System“ vs. „Automatisierte 
Entscheidungen“ und „Recht  
auf Erläuterung“ vs. „Informa- 
tionspflichten“). 

Der Geltungsbereich der DSGVO  
ist deutlich umfassender und 
die Anforderungen sind dort 
detaillierter ausgeführt, sodass 
die Erfüllung der DSGVO-Pflicht 
voraussichtlich auch die aus der 
KI-Verordnung resultierende Pflicht 
abdeckt. Dieser Zusammenhang 
wird jedoch in den Texten nicht  
ausdrücklich dargestellt.  

Rechtsakt 1 Rechtsakt 2 Erläuterung

§ 611a Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB)61 definiert den Arbeitsver-
trag durch eine persönliche 
Abhängigkeit, die sich aus dem 
Grad der Weisungsgebunden-
heit, der Fremdbestimmung 
und der Eigenart der Tätigkeit 
ergibt.62

§ 7 Abs. 1 Sozialgesetzbuch 
(SGB) Viertes Buch (IV)63 defini-
ert Beschäftigung als nicht-
selbstständige Arbeit, wobei 
ein Arbeitsverhältnis nur ein 
Beispiel hierfür ist. Als mögliches 
Kennzeichen einer Beschäfti-
gung dient auch hier die Tätigkeit 
nach Weisung aber auch eine 
Eingliederung in die Arbeitsor-
ganisation des Weisungsgebers. 

Verdachtsfall einer Inkonsist-
enz: § 7 Abs. 1 SGB IV fasst den 
Beschäftigungsbegriff weiter 
als § 611a BGB. Es kann also 
ein Beschäftigungsverhältnis 
vorliegen (aus dem sich eine So-
zialversicherungspflicht ergibt), 
welches jedoch kein Arbeitsver-
hältnis im Sinne des  
§ 611a BGB ist.

§ 11 Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch 
(SGB) Zweites Buch (II)64 berück-
sichtigt als Einkommen alle 
Geldzahlungen an eine Person, 
unabhängig von Herkunft und 
Grund. Dies beinhaltet beispiels-
weise auch Schenkungen.

§ 2 Abs. 1, 2 Einkommensteuer- 
gesetz (EstG)65 berücksichtigt 
als Einkommen nur jene Bezüge 
die am Markt erwirtschaftet 
werden.

Verdachtsfall einer Inkonsistenz: 
In deutschen Gesetzen exis- 
tieren über 200 verschiedene 
Begriffsdefinitionen von 
„Einkommen“.66

Des Weiteren können ähnliche Bestimmungen in verschiedenen Rechtsakten zu 
Rechtsunsicherheit führen, wenn nicht eindeutig formuliert ist, ob zusätzliche Pflichten 
entstehen oder bestehende Pflichten bereits ausreichend sind. Dies kann den Aufwand 
für Unternehmen bei der Klärung der Rechtslage erhöhen.

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053


Abschlussbericht   |   55

§ 25 Telekommunikation-Digi-
tale-Dienste-Datenschutz-Ge-
setz (TDDDG)67 zielt auf den 
Zugriff auf Informationen ab, 
die in der Endeinrichtung eines 
Nutzers gespeichert sind.

Art. 6 Abs. 1 DSGVO stellt fest, 
wann eine Verarbeitung von 
Daten rechtmäßig ist.

Verdachtsfall einer Inkonsistenz: 
TDDDG und DSGVO sind eng 
miteinander verbunden, regeln 
jedoch unterschiedliche Aspekte 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten. Hinzu kommen 
im Detail unterschiedliche 
Schutzgüter (DSGVO: informa-
tionelles Selbstbestimmungs-
recht, TDDDG: Privatsphäre) 
und nicht deckungsgleiche 
Rechtfertigungstatbestände (die 
DSGVO bietet mehr Rechtferti-
gungsoptionen an).

10.04.01.02	Anwendungsbezogene Vereinfachungspotentiale

Ein großer Teil der potenziellen Widersprüche und Inkonsistenzen wird in der Praxis 
erst anhand konkreter Anwendungsfälle erkennbar.

Regelungstext 1 Regelungstext 2 Erläuterung

GwG: Banken, Versicherun-
gen, Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte sowie andere Ver-
pflichtete nach § 2 GwG müssen 
den Vertragspartner identifizieren 
(§§ 10 I Nr. 1, 11 I GwG). Dabei 
sind von der Person, die für den 
Vertragspartner auftritt, Vorname 
und Nachname, Geburtsort, 
Geburtsdatum, Staatsangehörig-
keit und eine Wohnanschrift 
zu erheben (§ 11 IV GwG) und 
anhand eines Ausweisdoku-
ments zu überprüfen (§ 12 I 
GwG). Juristische Personen als 
Vertragspartner sind ebenfalls zu 
identifizieren, in der Regel anhand 
des Handelsregisters (§§ 11 IV  
Nr. 2, 12 II GwG).

DSGVO Art. 5 Abs. 1 lit. c: Ver- 
pflichtet zur Datenminimierung, 
d. h., personenbezogene Daten 
müssen dem Zweck angemes-
sen und auf das notwendige Maß 
beschränkt sein.

Verdachtsfall auf Widerspruch: 
Juristische Personen werden 
bei Vertragsabschluss häufig 
durch Angestellte vertreten, die 
dafür zuständig sind. Das GwG 
verlangt, von diesen Angestellten 
private personenbezogene Daten 
inklusive Wohnanschrift einzuho-
len, die nicht unmittelbar für die 
Identifizierung des Vertragspart-
ners erforderlich sind. Dies steht 
im Widerspruch zur DSGVO, die 
eine Beschränkung der Daten auf 
das für den Verarbeitungszweck 
erforderliche Maß vorschreibt.

Arzneimittelhandelsverordnung: 
Unternehmen, die Arzneimittel 
transportieren, müssen gemäß  
§ 1a AM-HandelsV die EU-Leitli- 
nien für die Gute Vertriebspraxis 
von Arzneimitteln einhalten (GDP 
Guidelines). 

DSGVO erfordert, dass personen-
bezogene Daten dem Zweck 
angemessen und erheblich 
sowie auf das für die Zwecke der 
Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sind (Art. 5 I c).

Verdachtsfall auf Widerspruch: 
In der Praxis wird die Einhaltung 
von GDP Guidelines durch 
marktübliche Zertifizierungen, 
insb. die TAPA TSR-Zertifizierung, 
nachgewiesen. Diese Zertifi-
zierung erfordert die Installation 
von GPS-Tracking-Geräten, um 
die Sicherheit und Nachver-
folgbarkeit der Transporte zu 
gewährleisten. Die verpflichtende 
Nutzung von GPS-Tracking zur 
Erfüllung der TAPA-Normen 
führt zu datenschutzrechtlichen 
Problemen, da das Tracking auch 
die Überwachung der Fahrerinnen 
und Fahrer impliziert.

 
67 �BGBl. 2021 I S. 1982; ber. 2022 I S. 1045 (aktuell geltende Fassung).

https://tapaemea.org/standards-trainings/trucking-security-requirements/
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Solche Konflikte werden oft erst von Gerichten oder von Aufsichtsbehörden bzw. in juris-
tischen Kommentaren erläutert. Daher sollte die etwaige KI-Anwendung in der Lage sein, 
die relevanten Auslegungshilfen wie klärende Urteile zu identifizieren und etwaige darin 
aufgezeigten Inkonsistenzen oder ggf. deren Auflösung zu erkennen.

10.04.01.03 Nicht berücksichtigte Sonderfälle

Bestimmte Sonderfälle, in denen zum Beispiel Gerichte Regelungen über ihren ursprüng-
lichen Anwendungsbereich hinaus anwenden (z. B. die Anwendung bankrechtlicher 
Vorschriften auf Versicherungsunternehmen oder die Ausdehnung der Regelungen auf 
unregulierte Bereiche), werden im Rahmen dieser Studie nicht betrachtet. Solche Ausdeh-
nungen basieren auf Beurteilungen und Wertungen, die schwer vorhersehbar und daher 
für eine KI-Anwendung schwer zu antizipieren sind.

10.04.02 Literaturrecherche 

Um einen Überblick zu gewinnen, welche Ansätze im Bereich der Analyse von Rechts-
normen bereits erfolgreich eingesetzt werden, wurde eine Literaturrecherche durch-
geführt. Die Ansätze, die im Folgenden vorgestellt werden, setzen sich aus den Ergeb-
nissen der Literaturrecherche und der Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen 
im Bereich KI zusammen.

Für die Zusammenstellung der Literatur wurden folgende Bereiche berücksichtigt:

	▪ �Initiativen der EU und von Nationalstaaten zur Entwicklung und dem Einsatz  
KI-basierter Tools z. B. im Rahmen der Erstellung von Gesetzesvorlagen.

	▪ �Wissenschaftliche Veröffentlichungen in drei Suchmaschinen (Google Scholar, 
Scopus und arXiv), die mit bereits bekannter Literatur ergänzt wurden.  

	▪ �Kommerzielle LegalTech-Lösungen zur Unterstützung von juristischen Fach- 
experten und -expertinnen.

Die betrachteten Initiativen, die durch Gesetzgeber und (öffentliche) Rechtsinformations-
systeme selbst vorangetrieben werden, etwa die Erweiterung von LEOS68 Software der EU-
Kommission durch KI-gestützte Funktionalitäten (Fitsilis, Mikros, & Leventis, 2024; Palmi-
rani, Vitali, Van Puymbroeck, & Nubla Durango, 2022), beschäftigen sich mit verwandten 
Fragestellungen wie diese Studie, befinden sich aber ebenfalls noch in einem relativ frühen 
Entwicklungsstadium, so dass daraus keine abschließenden Erkenntnisse in Bezug auf die 
Machbarkeit abgeleitet werden können. Dennoch können bei einigen Teilaspekten Ergeb-
nisse direkt übertragen werden (Deloitte, 2021).

Unter den wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt es insgesamt nur eine begrenzte 
Anzahl an Studien, die sich mit der Erkennung von Widersprüchen und Inkonsistenzen 
in regulatorischen Dokumenten befassen, das gilt insbesondere für deutsche Rechts-
akte (Schumann & Gómez, 2024). Die gefundene Literatur beschäftigt sich überpro-
portional viel mit Widerspruchserkennung. Allerdings beziehen sich die Studien fast 
ausschließlich auf explizite Vereinfachungspotentiale,69 welche in den Gesetzen und 
Verordnungen sehr selten sind, wie die Beispiele im Abschnitt 10.04.01 illustrieren. 
Daher ist eine Diskrepanz von tatsächlichen Bedürfnissen und vorhandener Literatur 
festzustellen. 

 
68 �Siehe Europäische Kommission (2025c). 
69 �Widerspruchserkennung (Contradiction Detection) ist ein Teilgebiet der maschinellen Sprachver-

arbeitung (NLP), das sich darauf konzentriert, widersprüchliche Aussagen innerhalb eines Textes oder 
zwischen verschiedenen Texten zu identifizieren. Dabei liegt der Fokus jedoch auf expliziten Wider-
sprüchen, wie beispielsweise, wenn ein Textabschnitt besagt: „Alle Unternehmen müssen ihre Steuer-
erklärungen bis zum 31. Mai einreichen“, während ein anderer Abschnitt festlegt: „Steuererklärungen 
können bis zum 30. Juni eingereicht werden.“
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70 �Siehe https://www.noxtua.ai/. 
71 Siehe https://www.harvey.ai/.
72 �Die Adoptionslatenz bei KI-Modellen bezeichnet die Zeitspanne zwischen der Entwicklung oder Verfügbarkeit 

eines KI-Modells und dessen tatsächlicher Implementierung und Nutzung in der Praxis.

KI-Modelle, die speziell mit rechtlichen oder regulatorischen Texten weiterentwickelt 
wurden, erreichen eine höhere Genauigkeit als die zugrundeliegenden Basismodelle 
(Jayakumar, Farooqui, & Farooqui, 2023). Aus den bisherigen Studien geht jedoch her-
vor, dass bisher kein großes öffentlich verfügbares Sprachmodell für rechtliche deut-
sche Texte zur Verfügung steht. Es existiert ein auf englischsprachigen Rechtstexten 
trainiertes Modell (Colombo, et al., 2024), jedoch ist unklar, ob dessen Anwendung auf 
deutsche Texte bisher evaluiert wurde. Die hier skizzierten Lösungen zielen darauf ab, 
neben englischsprachigen Rechtstexten auch die Spezifika deutscher rechtlicher Texte 
adäquat zu berücksichtigen.

Bei kommerziellen LegalTech-Lösungen, z. B. Noxtua70 oder Harvey71, stehen häufig für 
die aktuelle Studie weniger relevante Anwendungsfälle, etwa das Verfassen und Prüfen 
von Verträgen, im Vordergrund. Die dahinterstehenden KI-Modelle sind jedoch auf den 
juristischen Bereich spezialisiert und daher potenziell relevant. Allerdings sind diese 
Modelle nicht öffentlich zugänglich und wurden daher nicht weiter in dieser Studie 
berücksichtigt.   

10.04.03 Methodischer Lösungsansatz zur Kernfunktionalität:  
Identifikation der Vereinfachungspotentiale

Dieser Abschnitt ergänzt die im Abschnitt 03.03.03 vorgestellten beiden Ansätze zur 
Umsetzung der Kernfunktionalität um weiterführende Details.

Die zwei Ansätze unterscheiden sich hauptsächlich im Klassifikationsschritt. Der erste 
Ansatz basiert auf nicht-generativen Sprachmodellen (wie LEGAL-BERT) und baut 
damit stark auf den Ergebnissen der Literaturrecherche (siehe Abschnitt 10.04.02) 
auf. Wir vermuten, dass diese Modellwahl in der Literatur auf eine Adoptionslatenz72 
zurückzuführen ist (Klug, et al., 2024). Der zweite Ansatz basiert auf den aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung und setzt große generative 
Sprachmodelle ein. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Ansätzen ist, dass 
unterschiedliche Filterarten verwendet werden können. Auch aus Sicht der Verlässlich-
keit gibt es architekturspezifische Punkte zu beachten. Die Unterschiede werden bei der 
Vorstellung der Ansätze genauer beschrieben.

2 Rechtsakte
zum Abgleich 
mit über-
lappendem 
Geltungs-
bereich

Relevante Textpassagen 
im jeweiligen Rechtsakt 
identifizieren (Chunking)

Bildung von Paaren von
Textabschnitten

Filterung der irrelevanten
Paare

Zwei mögliche Ansätze:
LLM VS. BERT. Die Schritte 
umfassen:

Anreicherung der
Kontextinformationen
Klassifikation von Paaren

Reduktion von Hallu-
zinationen und falschen
positiven Verdachtsfällen
von Vereinfachungs-
potentialen

Ausgabe der Analyse-
ergebnisse mit Ver-
weisen auf Paragrafen 
und Erläuterungen

Vorbereitung
Analyse der Verein-
fachungspotentiale

Validierung

Abbildung 3: Methodischer Ansatz zur Identifikation der Vereinfachungspotentiale in Rechtstexten

Die Pipeline für diese beiden Ansätze ist in Abbildung 3 dargestellt. Die Schritte der Pipeline wer-
den in den nächsten Abschnitten beschrieben.

https://www.noxtua.ai
https://www.harvey.ai
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10.04.03.01 Ansatz auf Basis nicht-generativer Sprachmodelle

Die Umsetzung beinhaltet folgende Schritte:

	▪ �Semantische Ähnlichkeit: In diesem Ansatz werden die Schritte Chunking und Bildung 
von Paaren durchgeführt. Daraufhin werden im Filterungsschritt die Paare nach ihrer 
semantischen Ähnlichkeit gefiltert, um Paare mit kontextueller Ähnlichkeit zu behalten 
und alle anderen Paaren zu entfernen. Die Annahme ist, dass nur semantisch ähnliche 
Abschnitte Doppelungen oder widersprüchliche Informationen enthalten (Li, Gao, Inkpen, 
& Alschner, 2022). Darüber hinaus kann ein „Relevanz“ Klassifikator als zusätzlicher Filte-
rungsschritt verwendet werden, der darauf trainiert ist, relevante Paare zu identifizieren, 
d.h., eine Zuordnung in relevant oder nicht relevant (Li, Gao, Inkpen, & Alschner, 2022). 
 
�Die gefilterten Paare werden dann von einem nicht-generativen Sprachmodell, wel-
ches vorzugsweise auf juristischen Texten trainiert wurde (z. B. LEGAL-BERT (Chalki-
dis, Fergadiotis, Malakasiotis, Aletras, & Androutsopoulos, 2020)), klassifiziert. Dieses 
Modell benötigt annotierte Daten, um die Unterscheidung zwischen Doppelungen, 
Widersprüchen und Inkonsistenzen zu lernen. Das Ergebnis des Modells sind Paare 
und deren Zuordnung in die Kategorien der Vereinfachungspotentiale. Ein Nachteil 
von Transformer-basierten Sprachmodellen ist die begrenzte Textlänge, die pro Durch-
gang verarbeitet werden kann, was die Analyse sehr langer Texte erschwert (Beltagy, 
Peters, & Cohan, 2020). Gerade bei längeren Dokumenten wie Gesetzesentwürfen oder 
Auslegungshilfen kann diese maximale Textlänge schnell überschritten werden. Diese 
Rahmenbedingung muss daher bei dem Aufsetzen der Schritte Chunking und Bildung 
von Paaren sowie bei der Auswahl des Sprachmodells beachtet werden. Beim Chun-
king werden lange Texte in kleinere Segmente unterteilt, die getrennt verarbeitet wer-
den können, um trotz begrenzter Kontextlänge eine effektive Analyse sicherzustellen.  
 
Die Berechnung von semantischen Ähnlichkeiten bringt Limitationen mit sich, die für 
den Anwendungsfall relevant sind. Rechtliche und regulatorische Texte enthalten oft 
formelhafte oder standardisierte Formulierungen. Diese sind semantisch ähnlich oder 
gleichartig, haben jedoch keinen direkten Einfluss auf die inhaltliche Nähe, die für die 
Beurteilung der Vereinfachungspotentiale relevant ist. Rechtliche Texte sind oft kom-
plex und vieldeutig, was die semantische Ähnlichkeitsbewertung erschwert. Dieselbe 
Formulierung kann je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben, was bei der 
rein semantischen Analyse zu Fehlinterpretationen führen kann.

	▪ �„Join“-Kriterium: Ein alternativer Ansatz für das Filtern ist die Nutzung eines „Join“- 
Kriteriums, welches in der Studie von Schumann und Gómez vorgestellt wird (2024). 
Es wird dabei angenommen, dass zwei Abschnitte zusammenhängen, wenn sie sich 
auf dieselben Subjekte, Objekte, Handlungen und Pflichten beziehen. Die Betrachtung 
von Pflichten ist am vielversprechendsten einzuschätzen. Folglich wäre es interessant 
zunächst Pflichten und weitere Elemente von den Chunks zu erkennen, z. B., mithilfe 
von Part-of-Speech Tagging und Schlüsselwortdetektion (Schumann & Gómez, 2024), 
und die Paarbildung anhand der Übereinstimmung von identifizierten Elementen 
durchzuführen. Die genaue Regel für eine Übereinstimmung wird auf Basis der vor-
handenen Daten und Anforderungen angepasst. Diese Filtermethode kann vor der 
Paarbildung durchgeführt werden, um den Rechenaufwand weiter zu minimieren. 
Nach der Paarbildung und dem Filtern werden die relevanten Paare, wie auch im An-
satz „Semantische Ähnlichkeit“, an ein Sprachmodell (entweder BERT oder LLM wie 
im nachfolgenden Kapitel beschrieben) zur Klassifizierung übergeben.  Die Identifika-
tion eines „Join“-Kriteriums wie Pflichten ermöglicht eine gezielte Analyse, die über 
bloße semantische Ähnlichkeiten hinausgeht, indem sie sich auf zentrale Konzepte 
fokussiert und inhaltlich verwandte, unterschiedlich formulierte Textpassagen findet.

Insgesamt erlaubt das Chunking eine Darstellung und Überprüfung auf Satz- oder Para-
grafenebene. Die semantische Ähnlichkeit gibt einen Wert über die Ähnlichkeit wieder, 
welcher absolut betrachtet wenig aussagekräftig ist, da die Größe des Zusammenhangs 
missverständlich sein kann. Das „Join“-Kriterium ermöglicht eine zusätzliche Angabe 
über die Art des Zusammenhangs, z. B. auf der Ebene der Pflichten.
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73 �https://platform.openai.com/docs/models.
74 �https://mistral.ai/technology/#models. 
75 �https://www.llama.com/.
76 �Bei dem LSTM-Modell handelt es sich um eine Art neuronales Netzwerk, das Informationen über längere 

Sequenzen speichern kann und in Bereichen wie Sprachverarbeitung und Zeitreihenanalyse eingesetzt wird, 
da es Muster in Datenfolgen gut erkennt.

10.04.03.02 Ansatz auf Basis großer generativer Sprachmodelle

Die Pipeline für diesen Ansatz ist in Abbildung 3 dargestellt und unterscheidet sich von dem 
zuvor beschriebenen Ansatz dadurch, dass für die Klassifizierung ein LLM verwendet wird, 
wie bspw. GPT-4. Während es sich bei den GPT-Modellen73 um geschlossene Architekturen 
handelt, ist es auch möglich, offene Architekturen wie die Mistral-Modelle74 und Llama 3.275  
zu verwenden. Die Schritte für Chunking, Bildung von Paaren und Filtern können bei dieser 
Methode als optional behandelt werden. Die Filteransätze, die im Ansatz auf Basis Transfor-
mer-basierter Sprachmodelle beschrieben werden (semantische Ähnlichkeit und „Join“-Kri-
terium), sind für den LLM-basierten Ansatz auch anwendbar. In diesem Fall erhält das große 
generative Sprachmodell zwei Dokumente mit Vereinfachungspotentialen als Eingabe und 
wird aufgefordert, die Abschnitte mit Doppelungen, Widersprüchen oder Inkonsistenzen zu 
identifizieren. Im Hinblick auf die Rechenleistung und die Kosten wäre jedoch ein effizien-
ter Ansatz, zunächst die Schritte Chunking, Bildung von Paaren und Filtern durchzuführen 
und dann das Modell zu prompten, um das Absatzpaar in eine der drei Klassen einzuordnen. 
Ein nutzbares Ergebnis hängt hier von Prompts mit klaren Anweisungen und Rollendefi-
nitionen ab (Gan & Mori, 2023). Eine weitere Leistungssteigerung der Modelle kann durch 
Retrieval-Augmented Generation (RAG) (Lewis, et al., 2020; Nguyen, 2024) erreicht werden. 
Hierbei stellt das Modell eine Abfrage an die Wissensdatenbank, um Daten abzurufen, die 
für die Klassifizierung des gegebenen Absatzpaares relevant sind. Die Datenbank besteht 
aus indexierten Zusatzinformationen, z. B., verwandte Gesetze, Gerichtsurteile, Auslegungs-
hilfen usw. Jayakumar et al. zeigen, dass das Training auf domänenspezifischen Daten die 
Modellleistung weiter verbessern kann, beispielsweise BERT Fine-Tuning bzw. GPT Continu-
ed Pre-Training. Letzteres stellt jedoch ein aktives Forschungsfeld dar.

LLMs haben teils die Tendenz Informationen zu erfinden, dieses Phänomen wird als „Hal-
luzination“ bezeichnet (Magesh, et al., 2024). Diese Schwachstelle kann durch verschiedene 
optionale Ansätze reduziert werden (Dhuliawala et al., 2024; Jones et al., 2024; Kalra et al., 
2024). Ein vielversprechender Ansatz ist die optionale Verwendung eines Verifizierungsmo-
dells. Diese Methode wurde in einer Studie vorgestellt, in der die Bedingungen ähnlich zu 
diesem Szenario sind, nämlich lange Dokumente mit domänenspezifischer Sprache (Yang, 
Batra, Stremmel, & Halperin, 2023). Dabei wurde ein Long Short-Term Memory (LSTM)-
Modell76 als Verifizierungsmodell gewählt. Das LSTM-Modell wird so trainiert, dass es die 
Leistung eines LLM anhand einer Verlustfunktion bewertet, die auf Gold-Labels (in unserem 
Kontext: Absatzpaare und die entsprechende Kategorie, die von Expert*innen annotiert 
wurde) und Silver-Labels (in unserem Kontext: Absatzpaare und die entsprechende Kate-
gorie, die durch ein LLM vorhergesagt wurde) basiert. Nach dem Training wird jede Vorher-
sage des LLMs bewertet, die als Anhaltspunkt verwendet werden kann, um zu entscheiden, 
ob die Klassifizierung akzeptiert werden soll oder nicht. Wie beschrieben, ist diese Methode 
dadurch eingeschränkt, dass für das Training des Verifizierungsmodells annotierte Daten 
erforderlich sind. Es wurde in der Studie außerdem festgestellt, dass Modelle mit geschlos-
sener Architektur höhere Performanz aufwiesen als solche mit offener Architektur. Da 
es sich um ein anderes Anwendungsszenario handelt, lässt sich aber nicht mit Sicherheit 
sagen, ob diese Ergebnisse auch für dieses Szenario gelten. Es lässt sich zumindest ableiten, 
dass bei der Nutzung von Modellen mit geschlossener Architektur Performanzeinbußen 
möglich sind. 

Wenn in diesem Ansatz das Chunking verwendet wird, ist auch hier wieder eine Darstel-
lung auf z. B. Satz- oder Paragrafenebene möglich. Der Vorteil eines RAG-Ansatzes ist, 
dass bei der Bewertung der Textstellen durch ein LLM nachvollziehbar und dynamisch auf 
weitere Informationen in der Wissensdatenbank zurückgegriffen werden kann, ohne dass 
dieses Wissen bereits in den Modellgewichten kodiert sein muss. Zusammen mit weiteren 

https://platform.openai.com/docs/models
https://mistral.ai/technology/#models
https://www.llama.com
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Prompt-Ansätzen wie z.B. einer aussagekräftigen System-Prompt, die das LLM auf die In-
halte in der Prompt beschränkt, Chain-of-Thought77 oder agentischen Ansätzen, lässt sich 
das Risiko der Halluzination weiter verringern. Hierbei ist zu beachten, dass Modelltreue, 
ein gewünschtes Erklärbarkeitskriterium, gering ausfallen kann. Die Aspekte der Verläss-
lichkeit, u.a. weitere mögliche Maßnahmen, werden im Kapitel 04 ausführlich diskutiert.

10.04.03.03 Vergleich der Ansätze

Beim Vergleich der beiden genannten Lösungswege hat jeder ihre Stärken und Schwä-
chen. Der Ansatz auf Basis eines nicht-generativen Sprachmodells ist weniger rechen-
intensiv, da die Modelle kleiner in der Parametergröße sind und nicht unter Halluzi-
nationen leiden. Zudem lernt das Modell aufgrund seiner diskriminativen Natur, ein 
gegebenes Eingangsformat zu kategorisieren, und schneidet daher bei Klassifizierungs-
aufgaben besser ab (Jayakumar, Farooqui, & Farooqui, 2023). Weiterhin kann es auf-
grund der geringeren Größe lokal trainiert und gehostet werden, wodurch das Risiko von 
Datenschutzproblemen verringert wird. Mithilfe von Erklärbarkeitsmethoden lassen 
sich Nachweise auf Wortebene generieren. Für eine akzeptable Leistung der Modelle aus 
diesem Ansatz sind jedoch manuell annotierte Daten entscheidend (Deußer, et al., 2023; 
Li, Gao, Inkpen, & Alschner, 2022; Schumann & Gómez, 2024). Dieser Prozess der Daten-
sammlung kann zeitaufwendig und kostspielig sein. Zudem sind die nicht-generativen 
Sprachmodelle durch die Größe der Eingaben, die sie verarbeiten können, begrenzt. 

LLMs gelten im Allgemeinen als sehr flexibel, da sie ohne Fine-tuning oder spezifische 
Daten direkt implementiert und verwendet werden können. Diese Flexibilität ermög-
licht einen vielseitigen Einsatz und macht die Modelle besonders geeignet für schnelles 
Prototyping. BERT bietet eine hohe Flexibilität durch die Fähigkeit kontextuelle Infor-
mationen aus Text zu verarbeiten. Im Gegensatz zu LLMs sind BERT-Modelle in vielen 
Fällen nicht sofort einsatzbereit, da für eine optimale Nutzung bei einer bestimmten 
Aufgabe ein Fine-Tuning erforderlich ist.

Jayakumar et al. (2023) weisen darauf hin, dass die Out-of-the-Box Leistung von LLMs 
im Vergleich zum Ansatz mit nicht-generativen Sprachmodellen oder der Verwendung 
eines gefinetunten LLMs möglicherweise nicht zufriedenstellend ist. Die großen gene-
rativen Sprachmodelle sind zudem dafür bekannt, unter Halluzinationen zu leiden, was 
ihre Ausgaben unzuverlässig macht. Dies kann zu einem gewissen Grad mit RAG-Me-
thoden und der Verifizierung durch ein Modell verringert werden. Die Einbeziehung 
dieser Schritte in die Pipeline wird zusätzlich helfen, eine informierte Entscheidung 
zu treffen, ob eine bestimmte KI-generierte Vorhersage akzeptiert werden sollte. Diese 
zusätzlichen Schritte erfordern jedoch Datenannotationen bzw. Datenverarbeitung 
(Nguyen, 2024; Yang, Batra, Stremmel, & Halperin, 2023).  

Darüber hinaus kann dieser Ansatz rechenintensiv sein, was zu höheren wirtschaftli-
chen Anforderungen sowie einem höheren ökologischen Fußabdruck führen kann  
(Varoquaux, Luccioni, & Whittaker, 2024). Letztendlich werden Modelle, die speziell 
auf den Domänendaten trainiert wurden, eine bessere Leistung bieten, jedoch besteht 
das Risiko von Datenschutzproblemen aufgrund von möglicher Datenleckagen wäh-
rend der Anwendung (Huynh, 2023; Ray, 2023). Im Vergleich zum Ansatz mit nicht-ge-
nerativen Sprachmodellen können im anderen Ansatz die generativen Sprachmodelle 
relevanten Kontext aus den Auslegungshilfen nutzen. Dies kann ein Vorteil sein, um 
das vorliegende Problem zu lösen und gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen, 
indem relevante Textpassagen zur Verfügung gestellt werden. 

Grundsätzlich profitieren beide Ansätze von der Verwendung der Schritte des Chunkings, 
Bildung von Paaren und Filtern in der Pipeline. Diese Schritte stellen sicher, dass nur 
relevante Paare verarbeitet werden, wodurch die Anzahl der erforderlichen Vergleiche 
reduziert und die Rechenkosten gesenkt werden.

 
77 �Chain-of-thought prompting bezeichnet eine Technik bei der ein KI-Modell die menschliche Denkweise nach-

ahmt und komplexe Aufgaben in logische Schritte zerlegt, um präzise Antworten zu geben.
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10.04.03.04 Empfehlungen für die Umsetzung

In Übereinstimmung mit der verfügbaren Literatur wäre die Festlegung eines „Join“-Kri-
teriums die effizienteste und zuverlässigste Filtermethode. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass diese Methode einen höheren Implementierungsaufwand mit sich bringt. Daher 
kann die Filterung in einem ersten Schritt (z. B. im Rahmen eines Prototyps, vgl. Kapitel 
06) mit Hilfe eines semantischen Ähnlichkeitsmaßes eine einfachere Methode sein.

Aufgrund der genannten Faktoren im Vergleich der Ansätze werden BERT-Modelle für 
den Einsatz zur Klassifikation der Vereinfachungspotentiale empfohlen. Die Vorausset-
zung dafür sind annotierte Daten. Für einen ersten Prototypen können LLMs eingesetzt 
werden, da sie initial schneller evaluierbar sind. Hierbei sollten Methoden zur Verbes-
serung der Verlässlichkeit integriert werden. 

10.05	Details zur Optimierung der Verlässlichkeit  
KI-gestützter Ergebnisse

Dieser Abschnitt enthält weiterführende Informationen zur theoretischen Bewertung 
der Verlässlichkeit KI-gestützter Ergebnisse sowie Maßnahmen zu deren Optimierung. 

10.05.01 Details zur theoretischen Bewertung der Verlässlichkeit

Wie im Hauptteil der Studie vorgestellt, gibt es fünf Dimensionen, die für diesen An-
wendungsfall primär relevant sind: Plausibilität, Vollständigkeit, Konsistenz, Robust-
heit sowie Erklärbarkeit/Verifizierbarkeit (siehe Infobox 2). Zusätzlich zu diesen 
Dimensionen, gibt es eine weitere Dimension, die speziell aus Modellierungssicht 
relevant ist, die wir hier noch mit aufnehmen:

	▪ �Konfidenz: Die Anwendung soll für jeden Verdachtsfall auf Vereinfachungspotentia-
le einen Score liefern, der angibt, wie sicher das Modell in seiner Vorhersage ist. Der 
Score kann als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, dass es sich um tatsächliche 
Vereinfachungspotentiale handelt.

Im folgenden Abschnitt wird die Verlässlichkeit der verschiedenen technischen Kom-
ponenten entlang dieser Dimensionen bewertet. Ausgenommen sind dabei Plausibili-
tät und Vollständigkeit, die in den empfohlenen Ansätzen für die Identifikation der 
Vereinfachungspotentiale verwendet werden. Die Bewertung der Plausibilität und 
Vollständigkeit wird durch Evaluation der Analyseergebnisse durch Personen mit 
Rechtsexpertise bzw. mit annotierten Daten ermittelt (vgl. prototypische Erprobung im 
Abschnitt 04.02 des Hauptteils des Berichts). 

Im Kontext von LLMs wurde die Verlässlichkeit folgendermaßen bewertet: 

	▪ �Konsistenz: Es ist möglich, dass LLMs auf identische Eingaben eine andere Antwort 
erzeugen, was ihre Konsistenz beeinträchtigt. Um dieses Verhalten zu kontrollieren 
und eine höhere Konsistenz zu erreichen, können Parameter wie ein Seed oder Tempe-
rature festgelegt werden. 

	▪ �Konfidenz: Die Log-Wahrscheinlichkeiten sind nicht bei allen LLMs verfügbar, um die 
Zuverlässigkeit der generierten Antwort zu beurteilen. Hier bewerten wir die LLMs mit 
der Annahme, dass Log-Wahrscheinlichkeiten zur Verfügung stehen. Für ein bestimm-
tes Modell und für eine bestimmte Frage ist die Konfidenz selbst jedoch sehr variabel 
und schwer einzuschätzen.

	▪ �Robustheit: Die Robustheit gegenüber uneinheitlich strukturierten Daten und ver-
rauschten Daten, z. B. Tippfehlern, ist relativ hoch, besonders im Vergleich zu anderen 
Modellarten. Es ist zwar möglich, dass verschiedene Modellfamilien für dieselben 
Prompt-Templates ein anderes Ergebnis liefern. Ebenso können syntaktisch unter-
schiedliche, aber semantisch ähnliche Prompt-Templates ein unterschiedliches Er-
gebnis für dasselbe Modell liefern. Diese Probleme sind aber im Kontext der etwaigen 
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Anwendung der LLMs im Kontext der Analyse der Rechtstexte weniger relevant.

	▪ �Erklärbarkeit und Verifizierbarkeit: Durch die Generierung von weiterem Text 
können LLMs den Grund für bestimmte Ausgaben erklären. Es ist wichtig zu beach-
ten, dass diese Erklärung nicht notwendigerweise mit den internen Prozessen des 
Modells übereinstimmt.

Im Vergleich zu LLMs ist die Bewertung der Verlässlichkeit für BERT-Modelle folgen-
dermaßen: 

	▪ �Konsistenz: Die Outputs sind im Vergleich zu LLMs konsistenter. Die Konsistenz 
kann durch die Festlegung eines Parameters (der Seed) kontrolliert werden.

	▪ �Konfidenz: Die Encoder-Modelle geben in der Regel einen Wahrscheinlichkeitswert 
aus.

	▪ �Robustheit: Verschiedene Modelle können für dieselbe Aufgabe unterschiedliche Er-
gebnisse liefern. Das gilt auch für Texte, die sehr ähnlichen Inhalt, aber unterschied-
liche Formulierungen enthalten. Die Robustheit gegenüber verrauschten Daten, z. B. 
Tippfehlern, ist im Vergleich zu LLMs geringer.

	▪ �Erklärbarkeit und Verifizierbarkeit: Für die Aufgabe der Klassifizierung sind En-
coder nicht ohne Weiteres erklärbar. Hierfür müssen zusätzliche Erklärbarkeitskom-
ponenten implementiert und hinzugefügt werden.

Die Bewertung von Machine Learning Modellen (ohne neuronale Netzwerke) stellt 
folgende Ergebnisse je Dimension dar: 

	▪ �Konsistenz: Gleiche Eingaben sollten die gleiche Ausgabe ergeben, da die Regeln 
nicht variabel sind, vorausgesetzt, der Seed ist auf eine Konstante gesetzt.

	▪ �Konfidenz: ML-Modelle geben normalerweise einen Wahrscheinlichkeitswert aus.

	▪ �Robustheit: Die Robustheit außerhalb der Domäne ist bei traditionellen ML-Model-
len im Allgemeinen geringer.

	▪ �Erklärbarkeit und Verifizierbarkeit: Die Erklärbarkeit variiert je Modell. Zum Bei-
spiel sind einfache Entscheidungsbäume und Graphical Models direkt interpretier-
bar und können mit + (hellblau) bewertet werden. Dagegen sind Xgboost/Random 
Forests komplexer und sind eher mit – (hellgrau) zu bewerten.

Im Kontext von regelbasierten Tools kann folgende Bewertung der Verlässlichkeit be-
trachtet werden: 

	▪ �Konsistenz: Gleiche Eingaben führen zu den gleichen Ausgaben, da die Regeln übli-
cherweise nicht variabel bzw. probabilistisch sind.

	▪ �Konfidenz: Bei regelbasierten Tools beträgt die Konfidenz 100% für ein Ergebnis.

	▪ �Robustheit: Geringfügige Änderungen in der Eingabe oder Edge Cases78 können 
nicht behandelt werden, wenn es keine Regeln für diese Fälle gibt. Insbesondere sind 
z. B. Verneinungen oder Rechtschreibfehler sehr schwer abbildbar.

	▪ �Erklärbarkeit und Verifizierbarkeit: Es ist möglich, den Satz an Regeln zu ermit-
teln, der befolgt wurde, um zu einer bestimmten Entscheidung zu gelangen.

Die Ansätze, die für die semantische Ähnlichkeit verwendet werden, basieren in der 
Regel auf LLMs, BERT-Modellen oder auf Regeln. Daher ist die Zuverlässigkeit der Kom-
ponente basierend auf der zugrundeliegenden Technologiekomponente zu bewerten.

 
78 �Edge Cases bezeichnen seltene Szenarien in den Eingabewerten eines Modells, die außerhalb der typischen 

Erwartungen liegen. In regelbasierten Modellen können diese Fälle zu unvorhergesehenen Ergebnissen füh-
ren, da sie die Grenzen der definierten Regeln und Logiken des Modells testen.
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10.05.02 Ansätze zur Optimierung der Verlässlichkeit

Die nachfolgende Analyse fasst die Ergebnisse einer Literaturrecherche zu Methoden 
zur Steigerung der Verlässlichkeit von Modellen zusammen. Der Fokus liegt auf den 
vielversprechenden Technologien Large Language Models (LLMs) und BERT-Modellen.

Konsistenz: Um die Konsistenz der Leistung des Modells zu gewährleisten, kann man 
jede Anfrage n-mal wiederholen und berechnen, wie oft die gleiche Ausgabe auftritt. 
Um dieses Verhalten zu kontrollieren und eine höhere Konsistenz zu erreichen, können 
Parameter wie Seed oder Temperature festgelegt werden. Bestimmte Modelle, wie z. B. 
o1 von OpenAI, weisen höhere Konsistenz auf als andere Modelle. Der zugrundeliegen-
de Ansatz ist nicht öffentlich, allerdings gibt es Vermutungen, dass aus mehrfachen 
Anfragen die Antwort ausgewählt wird, die am häufigsten auftritt.  

Robustheit: Um die Bewertung robuster und verlässlicher zu machen, kann in jedem 
der beiden Ansätze auch eine Kombination mehrerer großen Sprachmodelle verwendet 
werden (sog. Modell-Ensemble-Ansatz). Beispielsweise können die Modelle verschiede-
ner Anbieter, die On-Premise nutzbar sind (wie Open-Source-Modelle Mixtral von Mist-
ral, Luminous von Aleph Alpha oder Llama von Meta), unabhängig die Überschneidung 
der Geltungsbereiche von Rechtsnormen analysieren. Die finale Entscheidung erfolgt 
dann durch Mehrheitsabstimmung. 

Alternativ kann ein einzelnes Modell mit unterschiedlichen Eingabeaufforderungen  
(z. B. kontextuelles Lernen mit verschiedenen Beispielsätzen) eingesetzt werden, um 
die Schwächen einzelner Ansätze auszugleichen (sog. Prompt-Ensembling-Ansatz). 
Wang et al. haben untersucht, wie robust LLMs gegenüber Promptvariationen sind und 
schlagen ein Verlässlichkeitsmaß dafür vor. Das Maß berechnet den Abstand zwischen 
den Wahrscheinlichkeitsverteilungen einer Ausgabe eines Basis-Prompts und die 
Ausgaben bei angepassten Prompts und Kontext (Wang, Haddow, Birch, & Peng, 2024; 
Yang, Batra, Stremmel, & Halperin, 2023). Die Idee dahinter ist die Robustheit gegen-
über syntaktischen Änderungen der Prompts zu gewährleisten. 

Darüber hinaus kann der Ansatz der OOD-Erkennung hinzugezogen werden. OOD steht 
für out-of-distribution und meint Texte, die sich stark von den Trainingsdaten unter-
scheiden. Die Implementierung eines Modells zur Erkennung von OODs stellt sicher, 
dass Daten, auf die LLMs nicht adäquat reagieren können, die erforderliche mensch-
liche Intervention für die endgültige Entscheidung erhalten. Zum Beispiel untersuchen 
Liu et al. die Leistung von LLMs zur OOD-Erkennung (Liu, et al., 2024).

Erklärbarkeit und Verifizierbarkeit: RAG-Systeme wie die von Kalra et al. , die spe-
ziell für juristische Texte entwickelt wurden, bieten eine Möglichkeit, die Korrektheit 
von LLMs zu verbessern. Dieses System kann genutzt werden, um relevanten Kontext 
über einen Datenbestand einzubinden. Die Textreferenzen bieten Informationen, die 
die Überprüfung erleichtern.

Eine detaillierte Analyse von Ansätzen zur Generierung von Erklärungen wird von 
Zhao et al. (2024) vorgenommen. Eine häufig eingesetzte Möglichkeit ist die Berech-
nung eines Attributionswerts für Token.

Weitere Methoden zur Optimierung der Verlässlichkeit:  Zudem lassen sich ver-
schiedene Methoden, wie kontextuelles Lernen und Fine-Tuning, miteinander kombi-
nieren, um die Gesamtperformance weiter zu steigern. Weitere Methoden beinhalten 
z. B. Fine-Tuning eines LLM, bei dem das vortrainierte Modell auf spezifische Aufgaben 
oder Domänen angepasst wird. Durch diesen Vorgang erzielen LLMs in verschiedenen 
Anwendungsbereichen, darunter Textklassifizierung, sehr gute Ergebnisse, ohne dass 
ein vollständiges Neutraining des Modells erforderlich ist.

Ein möglicher Ansatz zur automatisierten Validierung ist der Einsatz eines Verifizie-
rungsmodells, das die Analyse des Sprachmodells bewertet. Beispielsweise kann ein 
zusätzliches Modell, das auf annotierten Trainingsdaten basiert, die Ergebnisse über-
prüfen und bewerten. Dies erhöht die Zuverlässigkeit, erfordert jedoch entsprechende 



64    |   Abschlussbericht

Trainingsdaten und erhöht den Implementierungsaufwand.

Ein wesentlicher Faktor zur Steigerung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Gel-
tungsbereichsanalyse ist schließlich die kontinuierliche Einbindung von Feedback der 
Nutzenden. Beschäftigte des Bundesministeriums der Finanzen validieren die von der 
KI generierten Vorschläge manuell und liefern wertvolle Rückmeldungen, die systema-
tisch in den Trainingsprozess der Modelle einfließen. Dadurch wird die Verlässlichkeit 
der Modelle kontinuierlich verbessert.

10.06 Details zur prototypischen Erprobung

Dieses Kapitel enthält zusätzliche Details zu der im Abschnitt 04.02 beschriebenen 
prototypischen Erprobung der Analyse der Vereinfachungspotentiale. 

10.06.01 Initiale prototypische Erprobung der Kernfunktionalität 
zur Identifikation der Vereinfachungspotentiale

Dieser Anhang enthält weiterführende Informationen zu den prototypischen Tests, 
deren Ergebnisse im Abschnitt 03.03.03 ausführlich beschrieben sind. Für den Test 
wurde eine Webapplikation entwickelt, welche die Gesetzestexte nach einzelnen Para-
grafen bzw. Artikeln aufbereitet und mithilfe von Sprachmodellen potenzielle Verein-
fachungen in den Paaren von Textstellen identifiziert. Hierzu können verschiedene 
Sprachmodelle eingebunden werden. Bei der Analyse einzelner Paare nutzt die Appli-
kation bei Bedarf weitere Textpassagen aus den jeweiligen Rechtstexten als Kontext-
informationen, allerdings keine weiteren Quellen wie zusätzliche Rechtsvorschriften 
oder Auslegungshilfen. 

Für den prototypischen Test wurden zwei Varianten von GPT-basierten Sprachmodellen 
(GPT‑4o und OpenAI o1‑preview) mit identischen, vordefinierten Prompts eingesetzt, 
um Unterschiede zwischen einer älteren und einer neueren Modellversion aufzuzeigen. 
Der untenstehende Prompt wurde in allen Testdurchläufen unverändert verwendet und 
enthält folgende Bestandteile:

	▪ �Rollen- und Kontextzuweisung („Du bist ein hilfreicher Assistent, der für die 
deutsche Bundesregierung arbeitet …“): Durch eine klare Rollenbeschreibung wird 
das LLM auf die juristische Domäne fokussiert und liefert entsprechend formale und 
kontextbezogene Antworten.

	▪ �Explizite Aufgabenformulierung („Vergleiche und bewerte die beiden oben ge-
nannten Auszüge hinsichtlich Vereinfachungspotentiale …“): Eine eindeutige Aufga-
benformulierung stellt sicher, dass das LLM die übergebenen Artikelpaare gezielt auf 
mögliche Vereinfachungspotentiale untersucht.

	▪ �Kategorisierung: Die Kategorisierung der Antworten stellt sicher, dass das Analyse-
ergebnis eine Feststellung enthält, ob Vereinfachungspotentiale vorliegen inkl. einer 
Priorisierung („ja, sehr wahrscheinlich“, „ja, weniger wahrscheinlich“ und „nicht rele-
vant“) und einer Begründung. Dies erleichtert die manuelle Evaluation der Ergebnisse.

	▪ �Definition zentraler Begriffe (Doppelung, Widerspruch, Inkonsistenz): Präzise 
Erläuterungen wichtiger Fachbegriffe reduzieren Fehlinterpretationen und ermögli-
chen es dem Modell, relevante Aspekte in juristischen Texten zu erkennen.
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Prompt	

Du bist ein hilfreicher Assistent, der für die deutsche Bundesregierung arbeitet. Deine 
Aufgaben beziehen sich auf die juristische Analyse von Rechtstexten und die Erstel-
lung von Erläuterungen, die sich an juristische Experten richten. Es ist sehr wichtig für 
meine Arbeit.

Vergleiche und bewerte die beiden oben genannten Auszüge hinsichtlich eines Verein-
fachungspotenzials. Vereinfachungspotenzial gibt es, wenn Doppelung, Widerspruch 
oder Inkonsistenz zwischen den beiden Texten vorliegt. Bewerte die identifizierten 
Textstellen nach folgenden Kategorien:

	▪ Sehr wahrscheinlich: Es liegt sehr wahrscheinlich ein Vereinfachungspotenzial vor.

	▪ �Weniger wahrscheinlich: Es liegt mit geringer Wahrscheinlichkeit ein Vereinfa-
chungspotenzial vor.

	▪ Nicht relevant: Es liegt kein Vereinfachungspotenzial vor. 

Definitionen:

	▪ �Doppelung: Im Fall einer Doppelung sehen zwei verschiedene Regelungen, deren 
Tatbestand zumindest teilweise die gleichen Sachverhalte erfasst, inhaltlich identi-
sche oder sehr ähnliche Rechtsfolgen und insbesondere Verpflichtungen vor. Daraus 
resultiert ein erhöhter bürokratischer Aufwand für die Adressaten der Regelung. Teils 
werden Pflichten ausdrücklich wiederholt, teils ergeben sich implizit vergleichbare 
Verpflichtungen.

	▪  �Widerspruch: Ein Widerspruch liegt vor, wenn zwei verschiedene Regelungen, 
deren Tatbestand zumindest teilweise die gleichen Sachverhalte erfasst, Rechtsfolgen 
formulieren, die sich gegenseitig ausschließen, so dass die gleichzeitige Erfüllung 
der durch diese Regelungen vorgesehenen Pflichten nicht möglich ist, sofern sich der 
Widerspruch nicht durch eine Vorrangregelung auflösen lässt. Gemeint sind sowohl 
Rechtsfolgen, die explizit widersprüchlich formuliert sind, also auch Verpflichtun-
gen, die sich implizit widersprechen.

	▪  �Inkonsistenz: Eine Inkonsistenz liegt vor, wenn das Verhältnis zweier verschiedener 
Regelungen unklar ist, weil deren Tatbestand und Rechtsfolge jeweils so formuliert 
ist, dass sich daraus Verpflichtungen ergeben, die zwar nicht notwendig wider-
sprüchlich sind, aber zu Verwirrung, unterschiedlichen rechtlichen Interpretationen 
oder ineffizienter Umsetzung führen können. Inkonsistenzen können beispielsweise 
durch variierende Definitionen zentraler Begriffe oder durch abweichende Verfah-
rensvorschriften entstehen, was den Umsetzungsaufwand für Betroffene erhöht und 
die Rechtssicherheit beeinträchtigt.

 
Zusätzlich zu dem oben dargestellten inhaltlichen Prompt wurden dem LLM weitere In-
formationen zur Anreicherung der Auswertung mit Kontextinformationen aus anderen 
Artikeln und zur Art der Darstellung der Ergebnisse in separaten Prompts mitgeteilt. 
Im Folgenden werden drei Ausgaben der prototypischen Testapplikation illustriert.
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Vergleich von § 23 LkSG (Zwangsgelder) und Art. 27 CSDDD 
(Sanktionen)

Ausgabe der Applikation (auf Basis von GPT-4o)

Vereinfachungspotenzial: Einschätzung: Sehr wahrscheinlich 
 
Begründung:  Die unterschiedlichen Regelungen zur Höhe der Zwangsgelder in den 
beiden Texten führen zu einer Inkonsistenz, die ein hohes Vereinfachungspotenzial 
bietet. Die absolute Obergrenze in Text 1 und die relative Berechnung in Text 2 können 
zu Verwirrung und ineffizienter Umsetzung führen, insbesondere wenn beide Regelun-
gen gleichzeitig anwendbar sind.

Ausgabe der Applikation (auf Basis von OpenAI o1‑preview)

Analyse des Vereinfachungspotenzials zwischen § 23 LkSG und Artikel 27 der 
CSDDD 
 
1. �Höhe des Zwangsgeldes 

§ 23 LkSG: 
Bestimmt die Höhe des Zwangsgeldes im Verwaltungszwangsverfahren auf bis zu 
50.000 Euro, abweichend von § 11 Absatz 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. 
 
�Artikel 27 Absatz 4 der CSDDD: 
Legt fest, dass Zwangsgelder sich nach dem weltweiten Nettoumsatz des Unterneh-
mens richten müssen. Das Höchstmaß der Zwangsgelder beläuft sich auf mindestens 
5 % des weltweiten Nettoumsatzes des Unternehmens im Geschäftsjahr vor der Ent-
scheidung. 
 
Bewertung: 
Widerspruch 
 
Begründung: 
Es besteht ein klarer Widerspruch zwischen der nationalen Regelung und der Richt-
linie hinsichtlich der Bemessung und Höhe der Zwangsgelder. Die Richtlinie fordert 
deutlich höhere Zwangsgelder basierend auf dem Umsatz, während das LkSG eine 
fixe Obergrenze von 50.000 Euro vorsieht. Die gleichzeitige Anwendung beider 
Regelungen ist nicht möglich, da sie unterschiedliche finanzielle Sanktionen für 
gleichartige Verstöße vorsehen.

2. �Definition und Anwendung von Zwangsgeldern 
§ 23 LkSG: 
Bezieht sich auf das Verwaltungszwangsverfahren der nach § 19 Absatz 1 Satz 1 zu-
ständigen Behörde und verweist auf das Verwaltungsvollstreckungsgesetz, weicht 
jedoch in der Höhe des Zwangsgeldes ab. 
 
Artikel 27 Absatz 1 und 3 der CSDDD: 
Verpflichtet die Mitgliedstaaten, Vorschriften über Sanktionen, einschließlich 
Zwangsgeldern, zu erlassen und fordert mindestens die Einführung von Zwangsgel-
dern und weiteren Sanktionen bei Nichteinhaltung. 
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Bewertung: 
Doppelung 
 
Begründung: 
Beide Regelungen sehen die Verhängung von Zwangsgeldern vor, was zu einer 
Doppelung führen kann. Jedoch lässt die Richtlinie den Mitgliedstaaten Gestaltungs-
spielraum bei der Umsetzung. Die spezifische Ausgestaltung und Anwendung der 
Zwangsgelder kann daher unterschiedlich sein, wodurch das Vereinfachungspoten-
zial weniger wahrscheinlich ist.

3. �Kriterien für die Bemessung von Sanktionen 
§ 23 LkSG: 
Enthält keine spezifischen Kriterien für die Bemessung des Zwangsgeldes außer der 
Maximalhöhe. 
 
Artikel 27 Absatz 2 der CSDDD: 
Listet detaillierte Kriterien auf, die bei der Entscheidung über Sanktionen zu berück-
sichtigen sind, wie Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, frühere Verstöße und 
getroffene Abhilfemaßnahmen. 
 
Bewertung: 
Inkonsistenz 
 
Begründung: 
Es besteht eine Inkonsistenz, da die Richtlinie umfassende Bemessungskriterien vor-
schreibt, während das LkSG dazu schweigt. Dies kann zu unterschiedlicher Rechts-
anwendung und Unsicherheiten führen. Eine Harmonisierung der Bemessungskrite-
rien würde die Rechtsklarheit erhöhen und den Umsetzungsaufwand reduzieren.

 
4. �Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen 

§ 23 LkSG: 
Regelt die Veröffentlichung von Entscheidungen über Zwangsgelder nicht. 
 
Artikel 27 Absatz 5 der CSDDD: 
Verlangt die Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen und dass diese Ent-
scheidungen mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich sind, wobei der Daten-
schutz gemäß Verordnung (EU) 2016/679 beachtet werden muss. 
 
Bewertung: 
Doppelung/Inkonsistenz 
 
Begründung: 
Die fehlende Regelung im LkSG gegenüber der klaren Vorgabe in der Richtlinie führt 
zu einem Vereinfachungspotenzial. Ohne Anpassung der nationalen Regelung ent-
steht eine Inkonsistenz bezüglich der Veröffentlichungspflichten. Die Angleichung 
würde die Rechtslage harmonisieren und Rechtssicherheit schaffen.
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�Gesamtbewertung: 
Sehr wahrscheinlich besteht ein Vereinfachungspotenzial zwischen § 23 LkSG und 
Artikel 27 der Richtlinie. Hauptsächlich handelt es sich um Widersprüche und Inkon-
sistenzen bezüglich:

	▪ Der Höhe und Bemessung der Zwangsgelder.

	▪ Den Kriterien für die Verhängung von Sanktionen.

	▪ Den Veröffentlichungspflichten von Sanktionsentscheidungen.

Eine Überarbeitung und Harmonisierung der nationalen Vorschriften mit der EU-Richt-
linie ist empfehlenswert, um die Rechtssicherheit zu erhöhen und den bürokratischen 
Aufwand zu verringern.

Empfehlung: 
Es sollte geprüft werden, inwieweit das LkSG an die Anforderungen der EU-Richtlinie 
angepasst werden muss. Insbesondere die Aspekte der Sanktionen und Zwangsgelder 
sollten überarbeitet werden, um Widersprüche und Inkonsistenzen zu beseitigen und 
eine einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten.

Vergleich von § 23 LkSG (Zwangsgelder) und Art. 7 CSDDD (Ein-
beziehung der Sorgfaltspflicht in die Unternehmenspolitik und die 
Risikomanagementsysteme des Unternehmens)

Ausgabe der Applikation (auf Basis von GPT-4o)

Vereinfachungspotenzial: Einschätzung: Nicht relevant  
 
Begründung:  
Die beiden Texte behandeln völlig unterschiedliche rechtliche Themen und stehen 
in keinem direkten Zusammenhang. Text 1 betrifft das Verwaltungszwangsverfahren 
und die Höhe des Zwangsgeldes, während Text 2 sich mit der Integration der Sorg-
faltspflicht in Unternehmensstrategien befasst. Es gibt keine Überschneidungen oder 
Widersprüche zwischen den beiden Texten, die auf ein Vereinfachungspotenzial hin-
weisen würden. 

Ausgabe der Applikation (auf Basis von OpenAI o1‑preview)

Vereinfachungspotenzial: Analyse der beiden vorgelegten Textauszüge 
 
Bewertung: Nicht relevant 
 
Begründung: 
 
§ 23 Zwangsgeld (LkSG): 
Regelt die Höhe des Zwangsgeldes im Rahmen des Verwaltungszwangsverfahrens. 
Diese Bestimmung legt die Sanktionen für Unternehmen fest, die ihren gesetzlichen 
Pflichten nicht nachkommen. 
 
Artikel 7 Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in die Unternehmenspolitik 
(CSDDD): 
Dieser Artikel bezieht sich auf die Verpflichtung der Unternehmen, die Sorgfaltspflicht 
in ihre Unternehmenspolitik und Risikomanagementsysteme zu integrieren. Er be-
schreibt, wie Unternehmen eine Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht entwickeln 
und umsetzen sollen. 
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Analyse: 
 
�Keine Doppelung: 
Die beiden Artikel behandeln unterschiedliche Themenbereiche. § 23 LkSG befasst sich 
mit Sanktionen, während Artikel 7 sich auf die Integration von Sorgfaltspflichten in die 
Unternehmensstruktur konzentriert. Es gibt keine Überschneidung hinsichtlich des 
Tatbestandes oder der Rechtsfolgen.

�Kein Widerspruch: 
Es besteht kein Widerspruch zwischen den Regelungen, da sie unterschiedliche Aspek-
te adressieren und sich nicht gegenseitig ausschließen.

�Keine Inkonsistenz: 
Die Regelungen sind klar voneinander getrennt und betreffen verschiedene Bereiche 
der gesetzlichen Anforderungen an Unternehmen. Es gibt keine variierenden Defini-
tionen zentraler Begriffe oder abweichende Verfahrensvorschriften, die zu Verwirrung 
führen könnten.

Fazit: 
Es liegt kein Vereinfachungspotenzial aufgrund von Doppelung, Widerspruch oder In-
konsistenz zwischen den beiden Textstellen vor.

Vergleich von § 5 LkSG (Risikoanalyse) und Art. 8 CSDDD  
(Ermittlung und Bewertung tatsächlicher und potenzieller  
negativer Auswirkungen)

Ausgabe der Applikation (auf Basis von GPT-4o)

Vereinfachungspotenzial: Einschätzung: Weniger wahrscheinlich 
 
Begründung: 
Die Texte behandeln ähnliche Themen, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
und Anwendungsbereichen. Es gibt keine direkte Doppelung oder Widersprüche, son-
dern eher eine ergänzende Beziehung. Die Inkonsistenz in der Terminologie könnte zu 
Verwirrung führen, ist jedoch nicht signifikant genug, um ein hohes Vereinfachungs-
potenzial zu begründen. 

Ausgabe der Applikation (auf Basis von OpenAI o1‑preview)	

Vergleich und Bewertung der Auszüge hinsichtlich eines Vereinfachungspotenzials: 
 
1. �Doppelung hinsichtlich der Verpflichtung zur Risikoanalyse 

Beurteilung: Sehr wahrscheinlich 
 
Begründung: 
Sowohl § 5 Absatz 1 LkSG als auch Artikel 8 Absatz 1 CSDDD verpflichten Unterneh-
men dazu, eine Risikoanalyse bzw. eine Ermittlung und Bewertung tatsächlicher und 
potenzieller negativer Auswirkungen durchzuführen. Beide Regelungen erfassen 
die Verpflichtung, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken im eigenen 
Geschäftsbereich sowie in der Liefer- bzw. Aktivitätskette zu identifizieren. Da die 
Anforderungen inhaltlich sehr ähnlich sind, besteht hier eine Doppelung, die zu er-
höhtem bürokratischen Aufwand führen kann. 
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2. �Inkonsistenz in der Terminologie und im Anwendungsbereich 
Beurteilung: Sehr wahrscheinlich 
 
Begründung: 
Das LkSG verwendet die Begriffe "unmittelbare Zulieferer" und "mittelbare Zulieferer", 
während die EU-Richtlinie von "Geschäftspartnern" und "Aktivitätsketten" spricht. 
Diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten können zu Verwirrung und Unsicherheiten 
bei der Umsetzung führen, insbesondere hinsichtlich der Frage, welche Partner und Lie-
feranten in die Risikoanalyse einzubeziehen sind. Eine Vereinheitlichung der Termino-
logie würde die Rechtssicherheit erhöhen und den Umsetzungsaufwand reduzieren.

3. �Unterschiedliche Anforderungen an die Tiefe der Risikoanalyse 
Beurteilung: Weniger wahrscheinlich 
 
Begründung: 
Während § 5 LkSG die Risikoanalyse auf den eigenen Geschäftsbereich und die un-
mittelbaren Zulieferer fokussiert, erweitert Artikel 8 CSDDD die Verpflichtung auch 
auf Tochterunternehmen und Geschäftspartner in der gesamten Aktivitätskette, 
sofern sie in Verbindung stehen. Dies könnte zu einer unterschiedlichen Reichweite 
der Risikoanalyse führen. Allerdings lässt § 9 LkSG unter bestimmten Bedingungen 
ebenfalls eine Einbeziehung mittelbarer Zulieferer zu, was die Differenz relativiert. 

4. �Doppelung bei der Berücksichtigung anlassbezogener Risikoanalysen  
Beurteilung: Sehr wahrscheinlich 
 
Begründung: 
Beide Texte sehen vor, dass Risikoanalysen nicht nur regelmäßig, sondern auch an-
lassbezogen durchgeführt werden sollen, etwa bei der Einführung neuer Produkte 
oder Geschäftsfelder. Die parallelen Regelungen führen zu ähnlichen Pflichten, was 
eine Doppelung darstellt. 

5. �Inkonsistenz in Bezug auf Informationsquellen und Hilfsmittel 
Beurteilung: Weniger wahrscheinlich 
 
Begründung: 
Artikel 8 Absatz 3 erlaubt Unternehmen, auf angemessene Ressourcen zurückzugrei-
fen, einschließlich Informationen aus Beschwerdeverfahren. § 5 Absatz 4 LkSG ver-
langt die Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Hinweisen nach § 3 LkSG. Obwohl 
beide Regelungen ähnliche Ziele verfolgen, unterscheiden sie sich in der Spezifik der 
Informationsquellen, was zu inkonsistenten Umsetzungen führen kann. 

6. �Unterschiede bei der Verpflichtung zur internen Kommunikation der Ergebnisse 
Beurteilung: Nicht relevant 
 
Begründung: 
§ 5 Absatz 3 LkSG fordert die interne Kommunikation der Risikoanalyse-Ergebnisse 
an maßgebliche Entscheidungsträger. In Artikel 8 CSDDD fehlt eine explizite Rege-
lung hierzu. Da keine widersprüchlichen Verpflichtungen bestehen und der EU-Text 
diesbezüglich neutral ist, liegt hier kein Vereinfachungspotenzial vor.

Fazit: 
Es liegt ein sehr wahrscheinliches Vereinfachungspotenzial aufgrund von Doppelungen 
und Inkonsistenzen in den Bereichen der Risikoanalyse-Verpflichtung, der Terminologie 
und der anlassbezogenen Durchführung vor. Weniger wahrscheinlich besteht ein Ver-
einfachungspotenzial bei den Anforderungen an die Tiefe der Analyse und den Infor-
mationsquellen. Nicht relevant ist das Potenzial bei der internen Kommunikation der 
Ergebnisse, da hier keine Widersprüche oder Doppelungen erkennbar sind.
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10.07 Aufwands- und Kostenanalyse 

Diese Analyse basiert auf der im Kapitel 06 vorgeschlagenen Roadmap zur Rea-
lisierung der etwaigen KI-Anwendung. Dieser Roadmap liegt ein iterativer, modu-
larer und nutzerzentrierter Ansatz zugrunde, der die gesamte Entwicklung in mehrere 
Phasen gliedert. Da der detaillierte Umfang jeder späteren Ausbaustufe – beispielsweise 
Minimum Viable Product (MVP) oder der ersten produktiven Version – erst nach Ab-
schluss und basierend auf Erfahrungen der jeweils vorangegangenen Phase im Detail 
festgelegt werden sollte, wird die Schätzung in zwei Teile untergliedert:

	▪ �Prototyp: Auf Basis des in der Tabelle 8 vorgeschlagenen Funktionsumfangs wird 
eine detaillierte Schätzung für die Entwicklung des Prototyps vorgenommen.

	▪ �Weiterentwicklung: Für weitere Ausbaustufen, die flexibel nach dem Baukas-
tenprinzip umgesetzt werden können, werden anhand der Tabelle 8  Bandbreiten 
ausgewiesen, um den iterativen Charakter und die damit verbundene Flexibilität zu 
berücksichtigen.

Um Doppelentwicklungen zu vermeiden und die verfügbaren Ressourcen möglichst 
wirtschaftlich einzusetzen, wird außerdem empfohlen, vor Festlegung des Umfangs 
jeder neuen Umsetzungsstufe zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt bereits verfügbare 
Lösungen – beispielsweise die am Markt verfügbare Legal AI-Werkzeuge oder Angebote 
im Rahmen der E-Gesetzgebung – eine schnelle und kosteneffiziente Alternative zu den 
geplanten Funktionalitäten darstellen. 

10.07.01 Entwicklung eines Prototypen

Die Kosten für die Entwicklung eines Prototyps lassen sich in die Personalaufwän-
de für die Entwicklung sowie Lizenz- und IT-Infrastrukturkosten unterteilen. 

Die Schätzung möglicher Personalaufwände ist in der Tabelle 9 dargestellt. Der Auftei-
lung in interne und externe Aufwände liegt die Annahme zugrunde, dass die Entwick-
lung durch einen oder mehrere externe Dienstleister erfolgt, die auch die dafür notwen-
dige technologische, KI-bezogene und rechtliche Expertise einbringen. Die internen 
Ressourcen des BMF konzentrieren sich dabei auf Koordination, fachliche Steuerung 
und laufende Evaluation der Anwendung sowie die zusätzliche Evaluation der von der 
KI gemachten Vereinfachungsvorschläge. Um dabei sicherzustellen, dass das BMF früh-
zeitig Kompetenzen für die Nutzung, den Betrieb und die mögliche künftige Weiterent-
wicklung der KI-Anwendung aufbaut, sollte ein strukturiertes Wissenstransfer-Konzept 
(z. B. durch Schulungen und Workshops) fest in das Projekt integriert werden. Bei einer 
geschätzten Projektlaufzeit von 6 Monaten ergeben sich die Aufwände in Höhe von 344 
externen und 74 internen Personentagen, von denen jeweils 20 bzw. 8 optional sind und 
die Anforderungsanalyse für das MVP betreffen (siehe Arbeitspaket 7).



72    |   Abschlussbericht

Nr. Personalaufwände Einheit Extern Intern

1 Kick-off und Feinabstimmung der Anforderungen PT 4 2

2 Einrichtung und initiale Befüllung der Datenbank  
(Bundesgesetze und EU-Verordnungen/-Richtlinien)

PT 50 2

3 Prototypische Umsetzung der Geltungsbereichsanalyse: 
Suche zur Identifikation von Regelungen mit überlappendem 
Geltungsbereich

PT 55 14

4 Prototypische Umsetzung der Analyse der Vereinfa-
chungspotentiale: Paarweiser Vergleich von Rechtstexten

PT 110 20

5 Aufsetzen und Betrieb einer (Cloud-)Infrastruktur für den 
Prototypen

PT 20 5

6 Anforderungsanalyse MVP: Einbindung externer juristischer 
Datenbanken inkl. Schnittstellenanforderungen (juris)

PT 30 5

7 Optional: Erste Exploration der Anforderungen an eine 
 produktive Anwendung

PT 20 8

8 Dokumentation, inkl. Abschlussbericht und Roadmap 
 zu einem MVP

PT 10 3

9 Übergabe und Wissenstransfer (Trainings) PT 20 8

10 Projektmanagement (übergreifend) PT 25 7

Gesamt PT 344 74

Tabelle 9: Schätzung personeller Aufwände bei der möglichen Entwicklung eines Prototyps ausgehend von den in der 
Tabelle 8 dargestellten Funktionalitäten

Für die Schätzung externer Personalkosten gehen wir von einer marktüblichen Mischrate 
in Höhe von 1.700 Euro netto aus.79 Diese Rate bezieht sich auf ein erfahrenes, interdiszi-
plinäres Team, das neben Data-Science- und KI-Entwicklungs-Know-how auch juristische 
Fachkompetenz mitbringt und unterschiedliche Hierarchiestufen abdeckt. Auf dieser 
Basis ergeben sich geschätzte externe Personalkosten in Höhe von 550.800 Euro netto (zu-
züglich 19 % Umsatzsteuer, 655.452 Euro brutto). Für die optionalen Leistungen (Arbeits-
paket 7) sind weitere 34.000 Euro netto (ca. 40.460 Euro brutto) vorgesehen.

Für die Schätzung der IT-Kosten nehmen wir an, dass für die Entwicklung und Bereit-
stellung des Prototyps durch den Dienstleister eine öffentliche Cloud genutzt werden 
kann, da dieser keine vertraulichen Daten enthält und keine personenbezogenen Daten 
von BMF-Beschäftigten verarbeiten soll. Der Dienstleister übernimmt den Betrieb der 
Infrastruktur für den Prototypen, weswegen der Großteil der relevanten Aufwände bei 
dem Dienstleister vorgesehen sind (Arbeitspaket 5). Die Schätzung orientiert sich an 
Preisen für Microsoft Azure Services 80 und geht von der Annahme aus, dass vergleich-
bare Services anderer Anbieter nicht wesentlich von diesen Preisen abweichen. Es wird 
auch angenommen, dass die IT-Infrastruktur insgesamt 12 Monate, also 6 Monate nach 
dem Abschluss der Umsetzung, zum Test bereitgestellt wird. Dadurch entstehen Kosten 
für die IT-Infrastruktur im Rahmen von 650 Euro netto zzgl. 19% Umsatzsteuer pro 
Monat bzw. ca. 9.300 Euro brutto für 12 Monate.

 
79  Siehe https://www.bdu.de/studien/honorar-consulting/. 
80 �Siehe https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/calculator/. 

https://www.bdu.de/studien/honorar-consulting
https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/calculator
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Modell Kosten pro 1k Token in € Kosten pro Durchlauf 
in € (geschätzt)81

Durchläufe 
pro Monat

Kosten pro Monat 
in € (netto)

in out

GPT-4o 0,0024 € 0,0095 € 0,6 50 30

OpenAI o182 0,0143 € 0,0572 € 3,6 20 73

Llama 70b83 0,0010 € 0,0010 € 0,2 50 12

Mixtral 8x22B84 0,0019 € 0,0056 € 0,2 100 48

Gesamt (netto): 163 €

Tabelle 10: Lizenzkosten für große Sprachmodelle (Stand Januar 2025)

 
81 �Ausgehend von 250.000 in-Token, 1000 out-Token für die Analyse von Vereinfachungspotentialen  

in 2 Rechtstexten.
82 https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/details/cognitive-services/openai-service/.  
83 https://www.llama-api.com/pricing.  
84 ��https://mistral.ai/technology/#pricing. 

Die Lizenzgebühren umfassen die Kosten für die Nutzung diverser Sprachmodelle bei 
der Entwicklung und Tests des Prototyps. Die Kosten sind in der Tabelle 10 geschätzt 
und belaufen sich auf 163 Euro netto zzgl. 19% Umsatzsteuer pro Monat bzw. ca. 2.350 
Euro brutto ausgehend von einer Nutzungsdauer von 12 Monaten.

Insgesamt ergeben sich für die Entwicklung und den Testbetrieb des Prototyps ge-
schätzte Personalaufwände von 344 externen und 74 internen Personentagen (jeweils 
20 bzw. 8 davon optional) sowie IT-Infrastruktur- und Lizenzkosten in Höhe von 
jeweils rund 9.300 Euro und 2.350 Euro brutto.

10.07.02 Weiterentwicklung

Für die Weiterentwicklung der Prototyp-Lösung hin zu einem MVP und einer möglichen 
produktiven Anwendung empfiehlt sich, wie oben beschrieben, ein baukastenartiger 
Ansatz. Dabei sollten die Erfahrungen aus der Prototyp-Phase (z. B. Akzeptanz bei den 
Nutzerinnen und Nutzern, technische Machbarkeit und organisatorische Komplexität) 
konsequent ausgewertet und in die Planung integriert werden.

Auf Basis der Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten lässt sich die Bandbreite der Kos-
ten für das MVP auf etwa das 3- bis 7‑Fache der Prototyp-Aufwände veranschlagen. Diese 
Spannbreite ergibt sich insbesondere aus: 

	▪ �Erweiterten Integrations- und Schnittstellenanforderungen (z. B. Komplexität der 
Einbindung von juris bzw. anderer externer juristischer Datenbanken). 

	▪ �Zusätzlichen Sicherheits- und Compliance-Aspekten, die bei einem MVP oft tieferge-
hend umgesetzt werden müssen. 

	▪ �Größerem Funktionsumfang (u. a. verbesserte Analysefunktionalitäten und Validie-
rungsmodul zur Reduktion von falschen Verdachtsfällen). 

	▪ �Höherem Reifegrad der Lösung, was umfangreichere Tests und weitere Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen erfordert.

Für eine potenziell produktive Anwendung ist wiederum mit steigenden Anforderungen 
an Skalierbarkeit, Betrieb und Support zu rechnen; dies kann die Kosten erneut erhöhen, 
bringt jedoch in der Regel erhebliche Effizienzgewinne und Automatisierungspotentiale 
mit sich. So bleibt das Projekt in jeder Ausbaustufe steuerbar und kann gezielt an den 
konkreten Bedarf sowie an die technologische Entwicklung angepasst werden.

https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/details/cognitive-services/openai-service
https://www.llama-api.com/pricing
https://mistral.ai/technology/#pricing
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